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 Viertes Gesetz zur Änderung 
 hochschulrechtlicher Vorschriften 

 (Viertes Hochschulrechtsänderungsgesetz –
 4. HRÄG)

  Der Landtag hat am 16. Dezember 2020 das folgende 
Gesetz beschlossen:

 Artikel 1
 Änderung des Landeshochschulgesetzes

  Das Landeshochschulgesetz (LHG) vom 1. Januar 2005 
(GBl. S. 1), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 24. Juni 2020 (GBl. S. 426) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

 1.  In § 2 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 Teilsatz 1 sowie 
§ 29 Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „in den be-
teiligten Ausbildungsstätten“ jeweils durch die Wör-
ter „bei den beteiligten Dualen Partnern“ ersetzt.

 2.  In § 2 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 Teilsatz 2, § 16 Ab-
satz 3 Satz 2 Nummer 17, § 18 Absatz 7 Satz 1, § 19 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 und Satz 9 Halbsatz 1, 
§ 27 b Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 und Nummer 4 Halb-
satz 1 sowie Absatz 3, § 31 Absatz 1 Satz 3 sowie 
§ 65 c Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Ausbildungs-
stätten“ jeweils durch die Wörter „Dualen Partnern“ 
ersetzt.

 3. § 2 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Nummer 3 Teilsatz 2 werden nach dem 

Wort „erfordert“ die Wörter „; ihnen obliegen 
zudem lehrerbildende Studiengänge für künst-
lerisches Lehramt an Gymnasien“ eingefügt.

  bb)  In Nummer 4 Halbsatz 1 werden nach dem 
Wort „Anwendung“ die Wörter „und Weiter-
entwicklung“ eingefügt.

  cc)  In Nummer 5 Teilsatz 1 werden nach dem 
Wort „Anwendung“ die Wörter „und Weiter-
entwicklung“ eingefügt. 

 b) Absatz 2 Satz 3 wird aufgehoben.
 c)  In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „mit Behin-

derung oder einer chronischen Erkrankung“ durch 
die Wörter „mit Behinderungen oder chronischen 
Erkrankungen“ ersetzt.

 d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
  aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
    „Dazu fördern sie im Rahmen ihrer Aufgaben 

unter anderem Innovation, Nachhaltigkeit und 
Tierschutz.“

  bb)  Die bisherigen Sätze 3 bis 8 werden aufgeho-
ben.

 e) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt:
   „(6) Die Hochschulen können zum Zwecke des 

Wissens-, Gestaltungs- und Technologietransfers 
die berufliche Selbstständigkeit, insbesondere Un-
ternehmensgründungen, ihrer Studierenden und 
befristet beschäftigten Akademischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sowie Absolventinnen, 
Absolventen und ehemaligen Beschäftigten für 
die Dauer von bis zu drei Jahren, in begründeten 
Ausnahmefällen bis zu fünf Jahren, fördern. Die 
Förderung kann insbesondere durch die unentgelt-
liche oder verbilligte

  1.  Bereitstellung von Räumen und Laboren für 
den Geschäftszweck,

  2.  Bereitstellung von IT-Infrastruktur für den Ge-
schäftszweck und

  3.  Zugangsmöglichkeit zu Hochschulbibliotheken
   erfolgen. Die Förderung nach den Sätzen 1 und 2 

erfolgt auf der Basis einer vorher abzuschließen-
den schriftlichen Vereinbarung mit dem Rektorat. 
Für Absolventinnen und Absolventen ist eine För-
derung nach den Sätzen 1 bis 3 nur innerhalb von 
fünf Jahren ab dem Datum des letzten Abschluss-
zeugnisses, für ehemalige Beschäftigte innerhalb 
von fünf Jahren ab dem Ende des Beschäftigungs-
verhältnisses möglich. Die Förderung darf die Er-
füllung der anderen in diesem Gesetz genannten 
Aufgaben nicht beeinträchtigen. Dies gilt in be-
sonderem Maße für Forschung, Lehre, Studium 
und Weiterbildung. Die Bereitstellung von Räu-
men oder Infrastrukturen im Rahmen dieser Re-
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  (3) Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die 
Hochschulleitung bei der Durchsetzung der verfas-
sungsrechtlich gebotenen Chancengleichheit von 
Frauen und Männern und bei der Beseitigung be-
stehender Nachteile für wissenschaftlich und künstle-
risch tätige Frauen sowie Studentinnen. Die Gleich-
stellungsbeauftragte ist in dem für die sachgerechte 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Um-
fang frühzeitig und umfassend zu informieren. Sie 
ist dem Rektorat unmittelbar zugeordnet und hat ein 
unmittelbares Vortragsrecht. Sie ist in der Ausübung 
ihrer Tätigkeit nicht an Weisungen gebunden. Die 
Gleichstellungsbeauftragte darf wegen ihrer Tätig-
keit weder allgemein noch in ihrer beruflichen Ent-
wicklung benachteiligt werden. Hält die Gleichstel-
lungsbeauftragte eine Maßnahme für unvereinbar mit 
§ 4 oder mit anderen Vorschriften über die Gleich-
behandlung von Frauen und Männern, hat sie das 
Recht, diese Maßnahme binnen einer Woche nach 
ihrer Unterrichtung gegenüber dem Rektorat schrift-
lich zu beanstanden; bei unaufschiebbaren Maßnah-
men kann das Rektorat die Frist auf zwei Arbeitstage 
verkürzen. Das Rektorat entscheidet über die Bean-
standung innerhalb eines Monats nach Zugang. Hält 
das Rektorat die Beanstandung für begründet, sind 
die Maßnahmen und ihre Folgen zu berichtigen; hält 
es die Beanstandung für unbegründet, erläutert es ge-
genüber der Gleichstellungsbeauftragten seine Ent-
scheidung schriftlich. Die Gleichstellungsbeauftragte 
erstattet dem Senat einen jährlichen Bericht über ihre 
Arbeit; sie hat das Recht, jährlich dem Hochschulrat 
über ihre Arbeit zu berichten.

  (4) Die Gleichstellungsbeauftragte gehört dem Senat 
nach § 19 sowie den Berufungskommissionen nach 
§ 48 Absatz 3 und den Auswahlkommissionen nach 
§ 51 Absatz 6 kraft Amtes an; sie kann sich in den 
Berufungs- und Auswahlkommissionen unbeschadet 
des § 10 Absatz 6 Satz 1 auch von einem von ihr zu 
benennenden Mitglied oder einer oder einem von ihr 
zu benennenden Angehörigen der Hochschule ver-
treten lassen. Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt 
an den Sitzungen der Fakultäts- und Sektionsräte, 
der Hochschulräte, der Örtlichen Hochschulräte und 
der Örtlichen Senate mit beratender Stimme teil; sie 
kann sich von einem von ihr zu benennenden Mit-
glied oder einer oder einem von ihr zu benennenden 
Angehörigen der Hochschule vertreten lassen und ist 
wie ein Mitglied zu laden und zu informieren. Die 
Hochschule kann in der Grundordnung regeln, in 
welchen weiteren Gremien, Kommissionen und Aus-
schüssen die Gleichstellungsbeauftragte mit Stimm-
recht oder beratend teilnehmen kann. Der Senat rich-
tet eine Gleichstellungskommission als beratenden 
Ausschuss nach § 19 Absatz 1 Satz 5 ein. Diese berät 
und unterstützt die Hochschule und die Gleichstel-
lungsbeauftragte bei der Erfüllung des Gleichstel-
lungsauftrags. Das Nähere regelt die Grundordnung.

  (5) Die Gleichstellungsbeauftragte hat bei Stellenbe-
setzungen des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Personals das Recht auf frühzeitige Beteiligung an 
Stellenausschreibungen, auf Einsicht in Bewerbungs-
unterlagen sowie auf Teilnahme an Bewerbungs- und 

gelung begründet keine Kompensationsansprüche 
hinsichtlich zusätzlicher baulicher Bedarfe.“

 f)  Die bisherigen Absätze 6 bis 8 werden die Ab-
sätze 7 bis 9.

 g) Der neue Absatz 8 wird wie folgt geändert: 
  a)  In Satz 1 wird die Angabe „Absatz 6“ durch die 

Angabe „Absatz 7“ ersetzt. 
  b)  In Satz 2 werden die Wörter „Absatz 6 Satz 2“ 

durch die Wörter „Absatz 7 Satz 2“ ersetzt.

 4. § 3 wird wie folgt geändert: 
 a) Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 
   „Die zuständigen Hochschulorgane können, so-

weit dies zur Sicherung des Studienbetriebs erfor-
derlich ist, Vorgaben beschließen

  1.  zu den elektronischen Formaten, in denen die 
Lehrangebote zu erbringen sind, und

  2.  zur Nutzung elektronischer Übertragungsmög-
lichkeiten.“

 b) Es wird folgender Absatz 6 angefügt:
     „(6) Sofern Hochschulen mit Dritten gemeinsam 

Einrichtungen betreiben oder Einrichtungen der 
Hochschulen von Dritten institutionell gefördert 
werden, gilt § 70 Absatz 3 Satz 2 entsprechend.“

 5. § 4 wird wie folgt gefasst:

 „§ 4
 Chancengleichheit von Frauen und Männern; 
 Gleichstellungsbeauftragte

  (1) Die Hochschulen fördern bei der Wahrnehmung 
aller Aufgaben die tatsächliche Durchsetzung der 
Chancengleichheit von Frauen und Männern und 
wirken auf die Beseitigung bestehender Nachteile 
hin; sie fördern aktiv die Erhöhung der Frauenantei-
le in allen Fächern und auf allen Ebenen, in denen 
Frauen unterrepräsentiert sind, und sorgen für eine 
bessere Vereinbarkeit von Familie und wissenschaft-
licher, künstlerischer und medizinischer Tätigkeit. 
Bei allen Aufgaben und Entscheidungen sind die ge-
schlechterspezifischen Auswirkungen zu beachten.

  (2) Der Senat wählt in der Regel aus dem Kreis des 
an der Hochschule hauptberuflich tätigen weiblichen 
wissenschaftlichen und künstlerischen Personals 
eine Gleichstellungsbeauftragte und mindestens eine 
Stellvertreterin für die Dauer von zwei bis vier Jah-
ren; die Grundordnung regelt die Anzahl der Stell-
vertreterinnen sowie die Dauer der Amtszeit der 
Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertrete-
rinnen. Die Gleichstellungsbeauftragte legt fest, durch 
welche ihrer Stellvertreterinnen sie sich allgemein und 
im Einzelfall vertreten lässt; sie legt die Reihenfolge 
der Stellvertretung fest und kann ihren Stellvertreterin-
nen bestimmte Geschäftsbereiche über tragen.
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und die Dauer der Amtszeit. Im Übrigen gelten die 
Gleichstellungsregelungen dieses Gesetzes und des 
Chancengleichheitsgesetzes in ihrer jeweils gelten-
den Fassung, soweit die Grundordnung keine weiter-
gehenden, die Gleichstellung fördernden Regelungen 
trifft.“

 6. Nach § 4 wird folgender § 4 a eingefügt:

 „§ 4 a
 Ansprechpersonen für Fragen im 
 Zusammenhang mit sexueller Belästigung 
 und für Antidiskriminierung

  (1) Die Hochschule bestellt für ihre Mitglieder und 
Angehörigen jeweils eine weibliche und eine männ-
liche Ansprechperson für Fragen im Zusammenhang 
mit sexueller Belästigung; diese sind in dieser Funk-
tion nicht an Weisungen gebunden. Die Hochschule 
wirkt darauf hin, dass Mitglieder und Angehörige 
der Hochschulen vor sexueller Belästigung geschützt 
werden. Die Hochschule trifft Regelungen zum wei-
teren Verfahren.

  (2) Die Hochschule bestellt für ihre Mitglieder und 
Angehörigen eine Ansprechperson für Antidiskrimi-
nierung; diese ist in dieser Funktion nicht an Wei-
sungen gebunden. Die Hochschule wirkt darauf hin, 
dass Mitglieder und Angehörige der Hochschulen 
vor Diskriminierungen aus rassistischen Gründen, 
wegen der ethnischen Herkunft oder der religiösen 
und weltanschaulichen Identität geschützt werden. 
Die Hochschule trifft Regelungen zum weiteren Ver-
fahren.

  (3) Die Funktionen der Ansprechpersonen nach 
den Absätzen 1 und 2 können miteinander verbun-
den werden. Möglich ist auch die Verbindung mit 
der Funktion anderer Beauftragter, zum Beispiel der 
Gleichstellungsbeauftragten und der Beauftragten für 
Chancengleichheit, oder die Einrichtung hochschul-
übergreifender Stellen. Ausgeschlossen ist die Ver-
bindung mit der Funktion der oder des Datenschutz-
beauftragten.

  (4) § 7 Absatz 1, § 12 Absätze 1 bis 4 sowie § 13 
Absatz 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setzes (AGG) gelten für Mitglieder und Angehörige 
der Hochschulen, die keine Beschäftigten sind, ent-
sprechend. Andere Vorschriften zur Antidiskriminie-
rung bleiben unberührt.“

 7. § 5 wird wie folgt geändert:
 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 5
  Qualitätssicherung“

 b)  In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „sowie 
bei der Durchsetzung der Chancengleichheit von 
Frauen und Männern“ gestrichen.

 c)  Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 3 und 4 
eingefügt:

Personalauswahlgesprächen. Für Berufungsverfahren 
gelten die Regelungen der §§ 48 und 51.

  (6) Die Hochschule stellt der Gleichstellungsbeauf-
tragten die zur wirksamen Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderliche Personal- und Sachausstattung bereit. 
Die Gleichstellungsbeauftragte ist zur Ausübung 
ihres Amtes von ihren sonstigen Dienstaufgaben 
angemessen zu entlasten; die Stellvertreterinnen 
können entsprechend entlastet werden. Das Wissen-
schaftsministerium trifft durch Rechtsverordnung, 
abhängig von der Größe der Hochschule, Regelun-
gen für die Entlastung. Die Hochschule gleicht eine 
durch die Entlastung bedingte Verringerung des 
Lehrangebots in der zuständigen Lehreinheit aus.

  (7) Die Hochschulen stellen für die Dauer von fünf 
Jahren Gleichstellungspläne für das hauptberuflich 
tätige Personal auf und stellen darin dar, wie sie die 
tatsächliche Durchsetzung der Chancengleichheit 
von Frauen und Männern gemäß § 2 Absatz 4 för-
dern. Die Gleichstellungspläne enthalten konkrete 
Steigerungsziele und Festlegungen zu personellen, 
organisatorischen und fortbildenden Maßnahmen, 
mit denen die Frauenanteile auf allen Ebenen sowie 
auf allen Führungs- und Entscheidungspositionen er-
höht werden, bis eine paritätische Besetzung erreicht 
ist. Die Steigerungsziele für das wissenschaftliche 
und künstlerische Personal orientieren sich min-
destens an dem Geschlechteranteil der vorangegan-
genen Qualifizierungsstufe im wissenschaftlichen 
und künstlerischen Dienst (Kaskadenmodell). Der 
Gleichstellungsplan stellt dar, inwieweit die Ziele 
des Vorgängerplans erreicht wurden, und bewertet 
die Fortschritte bei der Durchsetzung der Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern. Das Wissen-
schaftsministerium kann für die Gleichstellungsplä-
ne Richtlinien vorgeben. Der Gleichstellungsplan ist 
nach der Zustimmung des Wissenschaftsministeri-
ums gemäß § 7 zum Struktur- und Entwicklungsplan 
im Internet zu veröffentlichen; personenbezogene 
Daten sind von der Veröffentlichung auszunehmen. 
Das Rektorat legt dem Senat und dem Hochschulrat 
nach drei Jahren einen Zwischenbericht zum Stand 
der Erfüllung des Gleichstellungsplans vor.

  (8) Die Grundordnung kann an den Studienakade-
mien örtliche Gleichstellungsbeauftragte vorsehen. 
Die Grundordnung regelt das Nähere insbesondere 
zu deren Wahl, deren Befugnissen unter Berücksich-
tigung der Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten 
der DHBW und deren Zuordnung.

  (9) Die Grundordnung kann abweichend von Absatz 2 
Satz 1 eine gemeinsame Gleichstellungsbeauftragte 
und mindestens eine Stellvertreterin für das weib-
liche wissenschaftliche und künstlerische sowie 
nichtwissenschaftliche Personal vorsehen; die Ent-
scheidung im Senat über die Zusammenführung der 
Ämter kann nicht ohne Zustimmung der Mehrheit der 
Mitglieder nach § 10 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1 Num-
mer 5 getroffen werden. Die Grundordnung regelt das 
Nähere zur Ausgestaltung des Amtes, zur Durch-
führung der Wahl oder zur Bestellung der Gleich-
stellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterinnen 
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  ee) Es wird folgender Satz angefügt: 
    „Unbeschadet der Rechte gemäß der Verord-

nung (EU) 2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtli-
nie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
(ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1, zuletzt ber. 
ABl. L 127 vom 23. Mai 2018, S. 2) in der je-
weils geltenden Fassung ist die oder der Daten-
schutzbeauftragte der Hochschule vor der Be-
schlussfassung über die Satzung zu hören.“

 8. § 6 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
   „(1) Zur besseren Erfüllung ihrer öffentlichen 

Aufgaben haben die Hochschulen untereinander, 
mit Hochschulen anderer Länder und anderer 
Staaten, mit den Seminaren für Ausbildung und 
Fortbildung der Lehrkräfte, mit staatlichen und 
staatlich geförderten Forschungs- und Bildungs-
einrichtungen sowie mit Einrichtungen der For-
schungsförderung zusammenzuwirken. Das Zu-
sammenwirken innerhalb des Kreises der Hoch-
schulen ist von den Hochschulen zur Erfüllung 
ihrer durch gemeinsame spezifische öffentliche 
Interessen bestimmten Aufgaben sicherzustellen; 
die Einzelheiten der Zusammenarbeit können 
durch öffentlich-rechtliche Verträge geregelt wer-
den. Um insbesondere eine bestmögliche Nutzung 
der Hochschuleinrichtungen zu erreichen, kann 
das Wissenschaftsministerium nach Anhörung der 
betroffenen Hochschulen fachaufsichtliche Wei-
sungen erteilen.“

 b)  In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „Satz 2“ 
durch die Angabe „Satz 3“ ersetzt. 

 c)  Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 
   „Unter Einrichtungen im Sinne des Satzes 1 fällt 

insbesondere das Zusammenwirken lehrerbildender 
Hochschulen untereinander und mit anderen Ein-
richtungen in Form von Schools of Education.“

 d) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
  aa)  In Satz 4 Nummer 1 wird die Angabe „Absatz 6“ 

durch die Angabe „Absatz 7“ ersetzt. 
  bb)   In Satz 12 wird die Angabe „Satz 2“ durch die 

Angabe „Satz 3“ ersetzt.

 9. § 7 wird wie folgt gefasst:

 „§ 7
 Struktur- und Entwicklungsplanung

  (1) Die Hochschulen stellen für einen Zeitraum von 
fünf Jahren Struktur- und Entwicklungspläne auf und 
schreiben sie regelmäßig fort. In den Plänen stellen 
die Hochschulen die für ihre Profilbildung und stra-
tegische und organisatorische Entwicklung wesent-

   „(3) Die Hochschulen dokumentieren und verfol-
gen zum Zweck der Sicherung der Qualität des 
Studien- und Qualifizierungsangebots und des 
Standorts, des gezielten und ressourcenschonen-
den Einsatzes von Haushaltsmitteln sowie der 
Hochschulplanung in pseudonymisierter oder an-
onymisierter Form die äußeren Verlaufsdaten der 
Studien- und Qualifizierungsverläufe der Studie-
renden und des wissenschaftlichen und künstleri-
schen Nachwuchses, insbesondere Studiendauer, 
Wechsel von Studiengang und Studienort, Semes-
ter des Wechsels sowie Studiengang und Studien-
ort, zu dem gewechselt wird. Darüber hinaus wir-
ken die Hochschulen zu den in Satz 1 genannten 
Zwecken an der Hochschulstatistik mit. Hierzu 
erheben sie die Daten nach §§ 3 bis 5 des Hoch-
schulstatistikgesetzes und verarbeiten diese nach 
Abschluss der Datenaufbereitung in pseudonymi-
sierter oder anonymisierter Form. 

   (4) Die Hochschulen dürfen die Kontaktdaten 
sowie die äußeren Verlaufsdaten ihrer ehemaligen 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die 
eine Zulassung erhalten haben, ihrer ehemaligen 
Mitglieder und Angehörigen sowie ihrer ehema-
ligen Doktorandinnen und Doktoranden speichern 
und nutzen, soweit und solange dies für Befra-
gungen zur Verwirklichung der Zwecke nach 
Absatz 1 im Rahmen des Qualitätsmanagements 
und von Evaluationen nach den Absätzen 1 und 2 
erforderlich ist und die betroffenen Personen nicht 
widersprechen. Die Daten nach Satz 1 von ehema-
ligen Studienbewerberinnen und Studienbewer-
bern, die eine ihnen angebotene Immatrikulation 
in einen Studiengang der Hochschule nicht an-
genommen haben, sind spätestens zum Ende des 
Semesters zu löschen, das auf das Semester folgt, 
zu dem die Bewerbung erfolgt ist.“

 d)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5 und der 
neue Absatz 5 wird wie folgt geändert:

  aa) Satz 1 wird aufgehoben.
  bb)  Im neuen Satz 1 werden die Wörter „und 

zur Angabe auch personenbezogener Daten“ 
durch die Wörter „bei den Aufgaben nach den 
Absätzen 2 bis 4 sowie § 13 Absatz 9“ ersetzt.

  cc)  Nach dem neuen Satz 2 werden folgende 
Sätze eingefügt: 

    „Die Tatsache, ob die oder der Studierende 
oder die Teilnehmerin oder der Teilnehmer 
gemäß Satz 2 an der Befragung mitgewirkt 
hat, darf Befragten nur zur elektronischen 
Durchführung von Befragungen zugeordnet 
werden, solange und soweit dies zur Durch-
führung der Befragung erforderlich ist. Die 
Nichtteilnahme an Befragungen darf nicht zu 
Nachteilen führen.“ 

  dd)  Im neuen Satz 5 werden die Wörter „Absatz 2 
und“ durch die Wörter „den Absätzen 2 und 3 
sowie“ ersetzt.
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  bb) Es werden folgende Sätze angefügt:
    „Die Amtsfortführungspflicht endet, wenn 

die Mitgliedschaft an der Hochschule endet. 
Für die Vertreterinnen und Vertreter der Dua-
len Partner in den Gremien der DHBW gilt 
die Amtsfortführungspflicht nach Satz 4 ent-
sprechend, es sei denn, die bisherigen Ver-
treterinnen oder Vertreter erklären vor Ablauf 
ihrer Amtszeit schriftlich gegenüber der Prä-
sidentin oder dem Präsidenten, bei örtlichen 
Gremien gegenüber der Rektorin oder dem 
Rektor, dass sie eine Amtsfortführung ableh-
nen. Die Amtsfortführungspflicht endet, wenn 
die Mitgliedschaft des Dualen Partners an der 
Hochschule endet oder die Vertreterin oder 
der Vertreter in keinem Beschäftigungsver-
hältnis mehr zum Dualen Partner steht. Die 
Mitgliedschaft von Vertreterinnen und Vertre-
tern der Dualen Partner in den Gremien der 
DHBW endet unabhängig vom Fortbestehen 
ihrer Wählbarkeit erst zum Ende ihrer Amts-
zeit; die Möglichkeit eines Rücktritts aus 
wichtigem Grund bleibt davon unberührt.“

 c)  In Absatz 7 Satz 3 werden das Semikolon und der 
Halbsatz 2 gestrichen.

 d) Absatz 8 wird wie folgt geändert:
  aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
    „Werden Wahlen mit elektronischen Mitteln 

durchgeführt, ist die Einhaltung der Wahl-
rechtsprinzipien nach Satz 1 durch technische 
und organisatorische Vorkehrungen sicherzu-
stellen.“

  bb)  Im neuen Satz 8 wird nach dem Wort „mehr“ 
das Wort „wählbare“ eingefügt.

13.  In § 10 Absatz 3, § 18 a Absatz 1 Sätze 1 und 3 
sowie Absatz 4 Sätze 2 und 4, § 19 Absatz 1 Satz 
4, Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Halbsätze 1 und 2, 
Nummer 2, Satz 5 Nummer 1 Teilsätze 1 und 3, 
Nummer 2 Buchstaben a und b sowie Satz 8 Halb-
satz 2, § 24 a Absatz 1 Sätze 1 und 3, Absatz 4 Satz 2  
und Absatz 6, § 25 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
Halbsatz 1 und Absatz 3 Teilsatz 3, § 27 Absatz 5 
Nummer 4, § 27 c Absatz 2 Nummer 2 Buchstaben a 
bis c, § 27 e Absatz 1 Sätze 1 und 3 sowie Absatz 4 
Satz 2 und § 49 Absatz 2 Satz 12 Teilsatz 3 wird 
nach den Wörtern „Absatz 1 Satz 2“ jeweils die 
Angabe „Halbsatz 1“ eingefügt.

14. § 10 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
  aa) Satz 2 Halbsatz 1 wird wie folgt geändert:
   aaa)  In Nummer 1 werden nach dem Wort 

„wahrnehmen“ die Wörter „(Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer)“ eingefügt.

lichen Leitlinien im Vergleich zum vorangegangenen 
Planungszeitraum sowie den Gleichstellungsplan 
nach § 4 Absatz 7 dar und treffen Festlegungen für 
die künftige Verwendung freiwerdender Stellen von 
Professuren. Dabei orientieren sich die Hochschulen 
an ihren in § 2 festgelegten Aufgaben und an den im 
Rahmen von Vereinbarungen zwischen Land und 
Hochschulen festgelegten Zielen.

  (2) Die von den Hochschulen beschlossenen Struk-
tur- und Entwicklungspläne nach Absatz 1 sind dem 
Wissenschaftsministerium spätestens sechs Monate 
vor Beginn der Planungsperiode zur Zustimmung 
vorzulegen. Erfolgt eine Entscheidung nicht inner-
halb von sechs Monaten nach Einreichung der ge-
nehmigungsfähigen Unterlagen, so gilt die Zustim-
mung als erteilt. Die Zustimmung darf nur versagt 
werden, wenn die Struktur- und Entwicklungspläne 
nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen oder 
wenn sie nicht mit den Zielen und Vorgaben des 
Landes in struktureller, finanzieller und ausstattungs-
bezogener Hinsicht übereinstimmen.“

10.  In § 8 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Ein-
richtungen“ die Wörter „, die insoweit nach Maß-
gabe von § 13 mit Mitteln des Landes wirtschaften“ 
eingefügt.

11.  In § 9 Absatz 1 Satz 6 und Absatz 8 Satz 2, § 10 Ab-
satz 1 Satz 7, § 16 Absatz 3 Satz 2 Nummer 16, § 19 
Absatz 2 Satz 5 Nummer 2 Buchstabe c, § 20 a Ab-
satz 4 Satz 2, § 27 b Absatz 2 Nummern 8 und 9, 
§ 27 d Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 sowie § 32 Absatz 
4 Nummer 2 wird das Wort „Ausbildungsstätten“ je-
weils durch die Wörter „Dualen Partner“ ersetzt.

12. § 9 wird wie folgt geändert:
 a)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a einge-

fügt:
   „(1 a) Die Hochschule wahrt die Glaubensfrei-

heit ihrer Mitglieder und Angehörigen. Ungeach-
tet dessen kann sie eine Verhüllung des Gesichts 
untersagen, wenn und soweit dies erforderlich ist

  1.  zur Gefahrenabwehr, insbesondere bei der Nut-
zung von Laboren,

  2.  zur Wahrung prüfungsrechtlicher Vorgaben, 
insbesondere unter dem Gesichtspunkt der 
Chancengleichheit oder zur Identitätsfeststel-
lung, oder

  3.  zur Erreichung des Ziels einer konkreten Lehr-
veranstaltung.

   Näheres einschließlich der Zuständigkeiten regelt 
die Hochschule durch Satzung.“

 b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 1 werden nach dem Wort „entgegen-

stehen“ die Wörter „; auch der Rücktritt be-
darf eines wichtigen Grundes“ eingefügt.
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In der Niederschrift zur Sitzung ist die Sitzungsform 
zu vermerken und eine Übersicht der Sitzungsteil-
nehmer beizufügen.

  (2) Die Bild- und Tonübertragung von Sitzungen der 
Organe und Gremien ist zulässig, solange und soweit 
dies erforderlich ist

 1.  zur ordnungsgemäßen Durchführung der Online-
Sitzung oder

 2.  im Hinblick auf eine gesetzlich vorgeschriebene 
Hochschulöffentlichkeit.

  Eine dauerhafte Speicherung der Aufzeichnung er-
folgt nicht.

  (3) Die Absätze 1 bis 2 gelten für die Organe der 
Studierendenschaft entsprechend, sofern die Organe 
deren Anwendung beschließen.“

16.  In § 11 Absatz 5 Satz 4 werden die Wörter „das 
hauptamtliche Rektoratsmitglied für den Bereich 
der Wirtschafts- und Personalverwaltung“ durch die 
Wörter „die Kanzlerin oder der Kanzler“ und das 
Wort „dieses“ durch die Wörter „diese oder dieser“ 
ersetzt.

17. § 12 wird wie folgt gefasst:

 „§ 12
 Datenschutz

  (1) Die Hochschulen dürfen personenbezogene 
Daten verarbeiten, wenn und soweit die Verarbei-
tung zur Erfüllung der Aufgaben der Hochschule er-
forderlich ist. Sie dürfen zur Pflege der Verbindung 
zu ihren Absolventinnen und Absolventen gemäß § 2 
Absatz 1 Satz 4 deren

 1. Kontaktdaten, 
 2. Fakultät und Studiengang, 
 3. Art und Datum des Abschlusses 
  speichern und nutzen, soweit die betroffenen Perso-

nen nicht widersprechen.
 (2) Die Hochschulen dürfen 
 1. zur Entscheidung 
  a) über die Zulassung zum Studium,
  b)  über die Gewährung von Nachteilsausgleichen 

bei Prüfungen und anderen Leistungsnachwei-
sen sowie von Kompensationen und Erleichte-
rungen in der Lehre, 

  c) über Beurlaubungen und
  d)  über Erlass und Stundung von Studiengebüh-

ren, 
 2.  für die Durchführung von praktischen Studien-

semestern und 
 3.  bei Bewerbungen für einen Auslandsaufenthalt 
  die dafür erforderlichen Gesundheitsdaten verarbei-

ten. Sie dürfen

   bbb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
     „2.  die Akademischen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter nach § 52 sowie an Mu-
sikhochschulen die Lehrbeauftragten 
nach § 56; ausgenommen sind die 
Lehrkräfte nach § 52 Absatz 6 (Grup-
pe der Akademischen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter),“

   ccc)  In Nummer 3 werden nach der Angabe 
„Buchstabe a“ die Wörter „(Gruppe der 
Studierenden)“ eingefügt.

   ddd)  In Nummer 4 werden nach der Angabe 
„Buchstabe b“ die Wörter „(Gruppe der 
Doktorandinnen und Doktoranden)“ ein-
gefügt.

   eee)  In Nummer 5 werden nach dem Wort 
„Mitarbeiter“ die Wörter „(Gruppe der 
sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter)“ eingefügt.

  bb)  In Satz 8 werden die Wörter „jede Ausbil-
dungsstätte“ durch die Wörter „jeder Duale 
Partner“ und das Wort „ihrer“ durch das Wort 
„seiner“ ersetzt.

 b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 4 werden die Wörter „; die Grund-

ordnung kann für bestimmte Fallgruppen 
Ausnahmen vorsehen; Voraussetzung ist im 
Einzelfall, dass das Gremium die offene Ab-
stimmung einstimmig beschließt“ durch die 
Wörter „, wenn dies von einem Gremienmit-
glied beantragt wird“ ersetzt.

  bb) Es werden folgende Sätze angefügt:
    „Die Mitglieder und Angehörigen der Hoch-

schule sind über die Tätigkeit von Senat und 
Fakultätsräten zu unterrichten, soweit dies mit 
dem Schutz personenbezogener Daten und 
dem Beratungsgeheimnis vereinbar ist. Nähe-
res regeln die Hochschulen durch Satzung.“

 c) Absatz 7 wird wie folgt gefasst:
   „(7) Die Amtszeit der gewählten Mitglieder der 

Gremien beginnt jeweils am 1. Oktober, soweit in 
der Grundordnung nichts Anderes festgelegt ist. 
Findet die Wahl nach dem festgelegten Amtszeit-
beginn statt, so verkürzt sich die Amtszeit ent-
sprechend.“

15. Nach § 10 wird folgender § 10 a eingefügt:

 „§ 10 a
 Online-Sitzungen

  (1) Eine Einberufung als Telefon- oder Videokonfe-
renz (Online-Sitzung) ist nur zulässig, sofern nicht 
die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder in-
nerhalb einer von der oder dem Vorsitzenden zu set-
zenden Frist widerspricht, es sei denn, Präsenzsitzun-
gen sind aus anderen Rechtsgründen ausgeschlossen. 
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der Daten verpflichtet, deren Verarbeitung durch die 
Hochschule zur Durchführung der Prüfung erforder-
lich ist. Doktorandinnen und Doktoranden sind zur 
Angabe der Daten verpflichtet, deren Verarbeitung 
durch die Hochschule zur Durchführung der Pro-
motion erforderlich ist. Personen nach § 64 sind zur 
Angabe der Daten verpflichtet, deren Verarbeitung 
durch die Hochschule zur Durchführung des Gast-
hörerstudiums nach § 64 Absatz 1 oder zur Durch-
führung von Teilnahme, Erwerb und Absolvierung 
nach § 64 Absatz 2 erforderlich ist. Externe Nutze-
rinnen und Nutzer der Hochschuleinrichtungen sind 
zur Angabe der Daten verpflichtet, deren Verarbei-
tung durch die Hochschule zur Durchführung der 
Nutzung erforderlich ist. Die Hochschulen regeln 
die Verpflichtung zur Angabe von Daten, einschließ-
lich der anzugebenen Daten, nach den Sätzen 1 bis 6 
durch Satzung. Unbeschadet der Rechte gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/679 ist die oder der Daten-
schutzbeauftragte der Hochschule vor der Beschluss-
fassung über die Satzung zu hören.

  (7) Die staatlichen und kirchlichen Prüfungsämter 
sind verpflichtet, der Hochschule die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlichen personenbezogenen 
Daten von Studierenden einschließlich der Angaben 
zur Religionszugehörigkeit sowie Prüfungskandi-
datinnen und Prüfungskandidaten zu übermitteln.

  (8) Daten von Mitgliedern und Angehörigen sind ab-
gesehen von den Fällen des Absatzes 10 Satz 2 nach 
dem Ende der Mitgliedschaft oder des Angehörigen-
verhältnisses unverzüglich zu löschen. Ist zu diesem 
Zeitpunkt ein Prüfungsverfahren noch nicht abge-
schlossen, sind die Daten abweichend von Satz 1 
nach Abschluss des Prüfungsverfahrens unverzüglich 
zu löschen. Die Bestimmungen des Landesarchivge-
setzes zur Anbietungspflicht sowie sonstige gesetzli-
che oder satzungsmäßige Dokumentations- und Auf-
bewahrungspflichten bleiben unberührt. Abweichend 
von Satz 1 sind die Hochschulen verpflichtet, auf 
Wunsch einer Absolventin oder eines Absolventen 
deren oder dessen Daten über

 1.  Familienname, Vorname, Geburtsname, Geburts-
datum, Geburtsort, Geschlecht, Anschrift, E-Mail-
Adresse,

 2. Studiengang, Matrikelnummer,
 3.   Praxissemester, Urlaubssemester oder sonstige 

Studienunterbrechungen,
 4.   Ergebnis und Datum der Diplom-Vorprüfung oder 

Zwischenprüfung,
 5.   Ergebnis und Datum der Abschlussprüfung des 

Studienabschlusses mit Gesamtnote und den die 
Gesamtnote tragenden Einzelnoten,

 6.  Datum der Immatrikulation und Exmatrikulation 
sowie Exmatrikulationsgrund

  für die Dauer von 50 Jahren aufzubewahren, um im 
Bedarfsfall für die Absolventin oder den Absolven-
ten Ersatzdokumente ausstellen zu können.

 1.  zur Durchführung von Prüfungen in kirchlichen 
Studiengängen, soweit dies hierfür erforderlich 
ist, und zur Entscheidung über die Gewährung 
von Kompensationen und Erleichterungen in der 
Lehre und Ausnahmen bei Prüfungen aufgrund 
von religiösen Feiertagen, die dafür erforderlichen 
Daten, aus denen religiöse oder weltanschauliche 
Überzeugungen hervorgehen, und

 2.  zur Durchführung von Hochschulwahlen die dafür 
erforderlichen Daten über die Zugehörigkeit zu 
Kandidatenlisten, aus denen sich mittelbar politi-
sche Präferenzen ergeben können,

 verarbeiten.
  (3) Die Hochschulen regeln die Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten, insbesondere die Erhebung, 
Nutzung, Übertragung sowie die Aufbewahrungs-
dauer und Löschung durch Satzung. Unbeschadet 
der Rechte gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 
ist die oder der Datenschutzbeauftragte der Hoch-
schule vor der Beschlussfassung über die Satzung zu 
hören.

  (4) Die Gleichstellungsbeauftragte, die Ansprech-
person für Fragen im Zusammenhang mit sexueller 
Belästigung, die Ansprechperson für Antidiskrimi-
nierung und die oder der Beauftragte für Studieren-
de mit Behinderungen oder chronischen Erkrankun-
gen sowie ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
einschließlich der Stellvertreterinnen und Stellver-
treter nach § 4 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2 und Satz 
2 Halbsatz 2 sind verpflichtet, auch innerhalb der 
Hochschule und über die Zeit ihrer Bestellung hi-
naus, Stillschweigen über die personenbezogenen 
Daten zu bewahren, die ihnen durch ihre Tätigkeit 
bekannt werden. Hierauf weist die Hochschule die 
Personen nach Satz 1 bei ihrer Bestellung oder zu 
Beginn ihrer Tätigkeit hin. Die Weitergabe und 
Übermittlung von personenbezogenen Daten, die 
die Personen nach Satz 1 im Rahmen ihrer Tätigkeit 
verarbeiten, an andere Stellen innerhalb und außer-
halb der Hochschule ist nur mit Einwilligung der 
betroffenen Person oder zur Erfüllung einer recht-
lichen Verpflichtung zulässig.

  (5) Die DHBW darf den Dualen Partnern nach § 65 c 
Daten über die dem jeweiligen Dualen Partner zu-
gehörigen Studierenden übermitteln, soweit es sich 
dabei um den Zeitpunkt der Immatrikulation oder 
ihrer Aufhebung, den Zeitraum einer Beurlaubung, 
den Zeitpunkt der Feststellung des Verlusts des Prü-
fungsanspruchs, den Zeitpunkt der Exmatrikulation 
oder die Tatsache, dass gegen diesbezügliche Ent-
scheidungen der DHBW Rechtsbehelfe eingelegt 
wurden, handelt.

  (6) Studierende sind zur Angabe der Daten ver-
pflichtet, deren Verarbeitung durch die Hochschu-
le zur Durchführung des Studiums erforderlich ist. 
Studienbewerber und Studienbewerberinnen sind zur 
Angabe der Daten verpflichtet, deren Verarbeitung 
durch die Hochschule zur Durchführung des Be-
werbungsverfahrens erforderlich ist. Prüfungskandi-
datinnen und Prüfungskandidaten sind zur Angabe 
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 f) Es wird folgender Absatz 10 angefügt:
   „(10) Die Hochschulen setzen ein wirksames 

Flächenmanagementsystem ein und entwickeln 
in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fach-
ressorts ein Kennzahlensystem als Grundlage für 
eine transparente Bestimmung ihrer Unterbrin-
gungsbedarfe.“

19.  In § 13 a Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe „Absatz 5“ 
durch die Angabe „Absatz 6“ ersetzt.

20. § 14 Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:
  „§ 109 Absatz 3 Satz 2 LHO findet keine Anwen-

dung.“

21. § 15 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben.
 b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 5 werden nach dem Wort „anzu-

wenden“ die Wörter „; die Grundordnung 
kann den Sprecherinnen und Sprechern der 
der Sektion zugeordneten Abteilungen eine 
stimmberechtigte Amtsmitgliedschaft im Sek-
tionsrat einräumen“ eingefügt.

  bb) Satz 6 wird wie folgt gefasst:
    „Die weitere Untergliederung unterhalb der 

Fakultät in wissenschaftliche und künstleri-
sche Einrichtungen und Betriebseinrichtungen 
erfolgt durch Senatsbeschluss nach § 19 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 7; die Zuständigkeiten 
der Organe der Fakultät dürfen nicht verän-
dert werden.“

  cc) Es wird folgender Satz angefügt: 
    „Durch die Grundordnung kann die Fakultät 

ermächtigt werden, sich in Studienbereiche zu 
gliedern, denen jeweils mehrere Studiengänge 
zugeordnet sind.“

 c) Absatz 7 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 1 werden die Wörter „Nach Maßga-

be der Grundordnung haben die Hochschulen 
Hochschuleinrichtungen“ durch die Wörter 
„Hochschuleinrichtungen werden“ ersetzt und 
nach den Wörtern „dem Rektorat zugeordnet 
sind“ die Angabe „, eingerichtet“ eingefügt.

  bb) Folgender Satz wird angefügt:
    „Das Rektorat informiert die Öffentlichkeit in 

geeigneter Weise über die an der Hochschule 
vorhandenen Einrichtungen.“

22. § 16 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
  aa) Satz 2 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
   „2.  die Kanzlerin oder der Kanzler als das für 

den Bereich der Wirtschafts- und Personal-
verwaltung zuständige Rektoratsmitglied,“

  (9) § 13 des Landesdatenschutzgesetzes bleibt unbe-
rührt.

  (10) Im Übrigen gelten § 15 des Landesdatenschutzge-
setzes, § 50 des Beamtenstatusgesetzes sowie die §§ 83 
bis 88 des Landesbeamtengesetzes. Abweichend von 
Satz 1 dürfen die Hochschulen zum Zweck der Bean-
tragung von Förder- und Drittmitteln und zum Zweck 
der Rechnungsprüfung beim Nachweis der Verwen-
dung von Förder- und Drittmitteln im erforderlichen 
Umfang personenbezogene Daten, insbesondere auch 
Personalaktendaten, verarbeiten. Die oder der betrof-
fene Beschäftigte ist über die Übermittlung, insbeson-
dere über die übermittelten Daten, den Dritten und den 
Zweck der Übermittlung, zu informieren.

  (11) Im Übrigen findet das Landesdatenschutzgesetz 
Anwendung.“

18. § 13 wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „ein-

gestellt“ die Wörter „; die Hochschulen sind inso-
weit im Rahmen der haushaltsrechtlichen Bestim-
mungen des Landes ermächtigt, über die ihnen zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu verfügen 
und Forderungen für das Land einzuziehen“ ein-
gefügt.

 b) Absatz 2 Sätze 2 bis 8 wird aufgehoben.
 c)  In Absatz 3 Satz 4 werden nach dem Wort „Aus-

gaben“ die Wörter „oder die Entwicklung der Er-
träge und Aufwendungen“ eingefügt.

 d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
  aa)  Dem Wortlaut wird folgender Satz vorange-

stellt:
    „Die Universitäten des Landes müssen in Ab-

stimmung mit dem Wissenschaftsministerium 
für ihre Wirtschaftsführung die Grundsätze 
des § 26 LHO anwenden.“

  bb)  Im neuen Satz 2 werden die Wörter „Auf An-
trag der Hochschule“ durch die Wörter „Für 
die anderen Hochschulen“ ersetzt und nach 
dem Wort „Finanzministerium“ die Wörter 
„auf Antrag der Hochschule“ eingefügt.

  cc) Der neue Satz 3 wird wie folgt gefasst:
    „Die Universitäten und die anderen Hoch-

schulen haben bei einer Wirtschaftsführung 
nach den Grundsätzen des § 26 LHO jährlich 
vor Beginn des Haushaltsjahres einen Wirt-
schaftsplan aufzustellen und diesen dem Wis-
senschaftsministerium bis zu einem von die-
sem festgesetzten Termin anzuzeigen.“

  dd)  Im neuen Satz 7 wird die Angabe „Satz 1“ 
durch die Wörter „den Sätzen 1 und 2“ er-
setzt.

 e) Absatz 9 wird folgender Satz angefügt:
   „Bei kaufmännisch geführten Hochschulen wird 

die Berichtspflicht nach Satz 2 im Rahmen von 
Jahresabschluss und Lagebericht erfüllt.“
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Rektorat kann die Vertreterin oder den Vertreter 
nach Anhörung des Senats und des Hochschulrats 
abberufen; die Vertreterin oder der Vertreter kann 
jederzeit von der Vertretung zurücktreten. Senat 
und Hochschulrat können im wechselseitigen 
Einvernehmen die Abberufung durch das Rekto-
rat verlangen; § 18 Absatz 4 Sätze 2 bis 5 sowie 
§ 18 a Absätze 1 bis 3, Absatz 4 Sätze 1 bis 5 und 
Absätze 5 und 6 gelten entsprechend. Die Vertre-
tung endet spätestens mit Beginn der Amtszeit der 
Nachfolgerin oder des Nachfolgers der Kanzlerin 
oder des Kanzlers.“

 d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 1 werden nach den Wörtern „Das 

Rektorat ist“ die Wörter „neben den ihm aus-
drücklich zugewiesenen Angelegenheiten“ 
eingefügt.

  bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:
   aaa)  In Nummer 4 werden die Wörter „gemäß 

§ 13 Absatz 2“ gestrichen.
   bbb)  In Nummer 12 werden nach dem Wort „Stu-

dienakademien“ die Wörter „der DHBW“ 
eingefügt. 

   ccc)  Nach Nummer 14 werden folgende 
Nummern 15 bis 17 eingefügt:

    „15.  die Gewährung von leistungsbezo-
genen Entgeltbestandteilen,

      16.  die strategische Entwicklung der 
Informationsversorgung, der Digi-
talisierung und des Informations-
managements,

      17.  die strukturelle organisatorische 
und verfahrensmäßige Veranke-
rung des Klimaschutzes innerhalb 
der Hochschule als Einrichtung 
unter Berücksichtigung rechtlicher 
Klimaschutzvorgaben,“

   ddd)  Die bisherigen Nummern 15 bis 17 wer-
den die Nummern 18 bis 20.

  cc)  Nach Satz 3 werden die folgenden Sätze ein-
gefügt:

    „Aufgaben nach Satz 2 Nummern 11 bis 14 
gelten nicht als Aufgaben der laufenden Ver-
waltung. Das Rektorat kann sie auf einen 
Rektoratsausschuss übertragen, dem neben 
der Kanzlerin oder dem Kanzler mindestens 
ein weiteres Rektoratsmitglied angehören muss. 
Einzelheiten können in den Rechtsverordnun-
gen nach § 38 Absatz 10 LBesGBW und § 60 
Absatz 3 LBesGBW geregelt werden.“

  dd)   In den neuen Sätzen 7 und 8 wird die Angabe 
„11 bis 14“ jeweils durch die Angabe „11 bis 
15“ ersetzt. 

  ee)  Im neuen Satz 8 werden nach dem Wort 
„Dekan“ die Wörter „und einem weiteren 
Mitglied des Dekanats“ und nach dem Wort 

  bb)  In Satz 3 Halbsatz 1 wird das Wort „vier“ 
durch das Wort „fünf“ ersetzt.

 b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
   „(2) Das Rektorat ist verpflichtet, sich eine Ge-

schäftsordnung zu geben, in der es auf Vorschlag 
der Rektorin oder des Rektors insbesondere fest-
legt:

  1.  bestimmte Geschäftsbereiche für seine Mitglie-
der, in denen sie die Geschäfte der laufenden 
Verwaltung in eigener Zuständigkeit erledigen 
oder diese der Hochschulverwaltung zur Erle-
digung übertragen,

  2.  Vertretungsregelungen für die Rektoratsmit-
glieder unbeschadet des Absatzes 2 a,

  3.  Verfahrensregelungen für das Rektorat, die die 
Beschlussfähigkeit und das Zustandekommen 
von Beschlüssen regeln; soweit nichts anderes 
geregelt ist, gelten die §§ 88 bis 93 des Lan-
desverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG); 
Beschlüsse im Rahmen von Sitzungen sind zu-
mindest nach Maßgabe des § 93 LVwVfG zu 
dokumentieren.

   Bis zum Erlass einer Regelung zur Vertretung 
der Rektorin oder des Rektors nach Satz 1 Num-
mer 2 nimmt die Kanzlerin oder der Kanzler die 
ständige Vertretung der Rektorin oder des Rek-
tors wahr. Die Rektorin oder der Rektor legt die 
Richtlinien für die Erledigung der Aufgaben des 
Rektorats fest. Die Kanzlerin oder der Kanzler ist 
zugleich Beauftragte oder Beauftragter für den 
Haushalt nach § 9 LHO. In Haushaltsangelegen-
heiten können Beschlüsse nur mit Zustimmung 
der Rektorin oder des Rektors gefasst werden. Er-
hebt die Kanzlerin oder der Kanzler Widerspruch 
gegen eine Maßnahme, weil sie oder er sie für 
rechtswidrig oder nach den Grundsätzen der Wirt-
schaftlichkeit für nicht vertretbar hält, ist von der 
Rektorin oder vom Rektor eine Entscheidung des 
Wissenschaftsministeriums herbeizuführen. Dem 
Wissenschaftsministerium ist dabei eine fundierte 
Begründung des Widerspruchs durch die Kanz-
lerin oder den Kanzler beizufügen; die Rektorin 
oder der Rektor informiert den Hochschulrat. Be-
stätigt das Wissenschaftsministerium die Durch-
führung der Maßnahme, kann die Rektorin oder 
der Rektor durch schriftliche Weisung den Voll-
zug anordnen.“

 c)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a einge-
fügt:

   „(2 a) Das Rektorat bestellt auf Vorschlag der 
Kanzlerin oder des Kanzlers eine sachkundige 
Bedienstete oder einen sachkundigen Bedienste-
ten der Hochschulverwaltung im Benehmen mit 
dem Senat und dem Hochschulrat als Vertreterin 
oder Vertreter für die Kanzlerin oder den Kanz-
ler, die oder der im Falle der Verhinderung der 
Kanzlerin oder des Kanzlers oder auf deren oder 
dessen Weisung die Aufgaben und Funktionen 
der Kanzlerin oder des Kanzlers wahrnimmt. Das 
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 b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 5 Nummer 1 Teilsatz 2 werden nach 

den Wörtern „keiner Fakultät“ die Wörter 
„oder mehreren Fakultäten“ eingefügt.

  bb)  In Satz 8 Halbsatz 2 wird die Angabe „Satz 3“ 
durch die Angabe „Satz 4“ ersetzt.

28.  In § 20 Absatz 8 Satz 3 Halbsatz 1 sowie § 20 a Ab-
satz 4 Satz 4 werden die Wörter „einer Ausbildungs-
stätte“ jeweils durch die Wörter „eines Dualen Part-
ners“ ersetzt.

29. § 20 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Nummer 1 werden die Wörter „Absätze 1 

bis 3“ durch die Wörter „Absätze 1 und 2“ 
und die Angabe „Absatz 5“ durch die Angabe 
„Absatz 4“ ersetzt.

  bb)  In Nummer 4 werden die Wörter „gemäß § 13 
Absatz 2“ gestrichen.

  cc)  In Nummer 6 werden die Wörter „nach leis-
tungs- und belastungsorientierten Kriterien 
und nach Evaluationsergebnissen“ gestrichen.

  dd)  In Nummer 10 wird das Wort „zur“ durch die 
Wörter „zum Entwurf der“ ersetzt.

  ee)  In Nummer 11 werden nach den Wörtern „des 
Rektors“ die Wörter „und der Bericht über die 
Erfüllung der Aufgaben des Hochschulrats“ 
eingefügt.

  ff)  In Nummer 13 werden die Wörter „der be-
trieblichen Ausbildung“ durch die Wörter 
„beim Dualen Partner“ ersetzt.

  gg)  In Nummer 14 werden nach den Wörtern 
„§ 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9,“ die Wörter 
„mit Ausnahme der Studien- und Prüfungs-
ordnungen,“ eingefügt.

  hh)  In Nummer 15 wird das Wort „Ausbildungs-
verträge“ durch das Wort „Studienverträge“ 
ersetzt.

 b)  In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „viermal“ durch 
das Wort „dreimal“ ersetzt.

 c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 2 wird das Wort „nimmt“ durch die 

Wörter „und die Gleichstellungsbeauftragte 
nehmen“ ersetzt.

  bb)  In Satz 7 werden die Wörter „des Landes-
verwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG)“ 
durch das Wort „LVwVfG“ ersetzt.

 d)  In Absatz 5 Satz 2 werden nach dem Wort „an-
gehören“ die Wörter „; abweichend davon kann 
die oder der Vorsitzende des Hochschulrats dem 
Hochschulrat zwölf Jahre angehören, wobei eine 
Amtszeit neun Jahre nicht überschreiten darf“ ein-
gefügt.

„übertragen“ die Wörter „, die nach recht-
licher Prüfung durch die Kanzlerin oder den 
Kanzler entscheiden“ eingefügt.

  ff) Es wird folgender Satz angefügt:
   „Satz 6 gilt entsprechend.“
 e)  In Absatz 8 Sätze 1 und 3 wird die Angabe „Num-

mer 15“ jeweils durch die Angabe „Nummer 18“ 
ersetzt.

23.  In § 17 Absatz 5 werden die Wörter „Das hauptamt-
liche Rektoratsmitglied für den Bereich der Wirt-
schafts- und Personalverwaltung“ durch die Wörter 
„Die Kanzlerin oder der Kanzler“ ersetzt und die 
Wörter „die Befähigung zum Richteramt oder zum 
höheren Verwaltungsdienst oder“ sowie das Wort 
„anderen“ gestrichen.

24. § 18 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 2 Satz 6 wird wie folgt gefasst:
   „Wird auch im dritten Wahlgang die erforderliche 

Mehrheit nicht erreicht, ist das Wahlverfahren zu 
beenden und die Stelle erneut auszuschreiben.“

 b) Absatz 3 wird aufgehoben.
 c)  Die bisherigen Absätze 4 bis 7 werden die Ab-

sätze 3 bis 6.
 d)  Im neuen Absatz 4 wird in Satz 5 die Angabe 

„Absatz 4“ durch die Angabe „Absatz 3“ ersetzt.
 e) Der neue Absatz 6 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 2 wird die Angabe „Absatz 6“ durch 

die Angabe „Absatz 5“ ersetzt.
  bb) Es wird folgender Satz angefügt:
    „Über die Vergütung entscheidet der Perso-

nalausschuss nach § 20 Absatz 9.“

25. § 18 a Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:
  „Im Falle der vorzeitigen Beendigung gilt § 18 Ab-

satz 4 Sätze 6 bis 8 entsprechend.“

26.  In § 19 Absatz 1 Satz 9 Halbsatz 2, § 27 d Absatz 2 
Satz 2 Nummer 1 sowie der Überschrift von Teil 6 
Abschnitt 3 wird das Wort „Ausbildungsstätten“ je-
weils durch die Wörter „Duale Partner“ ersetzt.

27. § 19 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
  aa) Satz 2 wird wie folgt geändert:
   aaa)  In Nummer 1 werden die Wörter „Ab-

sätze 1 bis 3“ durch die Wörter „Absät-
ze 1 und 2“ und die Angabe „Absatz 5“ 
durch die Angabe „Absatz 4“ ersetzt.

   bbb)  In Nummer 2 wird die Angabe „Absatz 6“ 
durch die Angabe „Absatz 5“ ersetzt.

  bb) Satz 8 wird aufgehoben.
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34. § 26 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:
   „Der Fakultätsrat bestellt für die mit Lehre und 

Studium zusammenhängenden Aufgaben eine 
oder mehrere Studienkommissionen, der oder 
denen jeweils zusätzlich zur Studiendekanin oder 
zum Studiendekan höchstens zehn Mitglieder, 
davon vier Studierende, angehören, von denen 
eine oder einer Mitglied des Fakultätsrats oder 
der Fachgruppe sein soll und die übrigen von den 
studentischen Mitgliedern im Fakultätsrat vorge-
schlagen werden.“

 b)  In Satz 5 wird das Wort „fakuItätsübergreifenden“ 
durch das Wort „fakultätsübergreifenden“ ersetzt.

35. § 27 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 2 wird das Wort „des“ durch die 

Wörter „eines jährlich vor Beginn des Haus-
haltsjahres aufzustellenden und dem Rektorat 
sowie dem Wissenschaftsministerium anzu-
zeigenden“ ersetzt.

  bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:
    „Der Wirtschaftsplan darf keinen Fehlbetrag 

ausweisen.“
  cc) Der neue Satz 5 wird wie folgt geändert:
   aaa)  In Halbsatz 1 wird die Angabe „Satz 3“ 

durch die Angabe „Satz 4“ ersetzt.
   bbb)  In Halbsatz 2 wird die Angabe „Satz 5“ 

durch die Wörter „Sätze 6 bis 8“ ersetzt.
 b)  In Absatz 5 Nummer 1 werden die Wörter „haupt-

berufliche Professorinnen oder Professoren“ 
durch die Wörter „Mitglieder der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer nach 
§ 10 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1 Nummer 1“ er-
setzt.

36.  In § 27 b Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 Buchstaben a 
und b, § 29 Absatz 3 Satz 2 und Satz 3 Nummer 2 
sowie § 32 Absatz 4 Nummer 8 werden die Wörter 
„in den Ausbildungsstätten“ jeweils durch die Wör-
ter „bei den Dualen Partnern“ ersetzt.

37. § 27 b wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Nummer 3 wird die Angabe „Nummer 17“ 

durch die Angabe „Nummer 20“ ersetzt.
  bb)   In Nummer 4 Buchstabe b werden die Wör-

ter „der einzelnen Ausbildungsstätten“ jeweils 
durch die Wörter „der einzelnen Dualen Part-
ner“, die Wörter „der beteiligten Ausbildungs-
stätten“ durch die Wörter „der beteiligten Dua-
len Partner“ und die Angabe „Nummer 16“ je-
weils durch die Angabe „Nummer 19“ ersetzt.

  cc)  In Nummer 4 Buchstabe d werden die Wör-
ter „Zulassung von Ausbildungsstätten“ durch 

 e) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 1 werden nach dem Wort „vorsehen“ 

die Wörter „ ; für Online-Sitzungen gilt § 10 a 
Absätze 1 und 2 entsprechend“ eingefügt.

  bb) Satz 5 wird aufgehoben.
  cc)  Im neuen Satz 5 werden das Wort „Er“ durch 

die Wörter „Der Hochschulrat“ ersetzt und 
die Wörter „und den Rechenschaftsbericht 
nach Satz 4“ gestrichen.

  dd)  Im neuen Satz 7 wird das Wort „viermal“ 
durch das Wort „dreimal“ ersetzt.

  ee)  Im neuen Satz 8 werden die Wörter „Absätze 1 
bis 3“ durch die Wörter „Absätze 1 und 2“ 
und die Angabe „Absatz 5“ durch die Angabe 
„Absatz 4“ ersetzt.

 f) Absatz 8 Satz 4 wird wie folgt gefasst:
   „Vertreterinnen und Vertreter der Dualen Partner 

nach Satz 3 sind die nach Absatz 4 ausgewählten 
Vertreterinnen und Vertreter der Dualen Partner 
sowie die Vorsitzenden der Örtlichen Hochschul-
räte.“

30. § 20 a Absatz 4 wird wie folgt geändert:
 a)  In Satz 2 werden die Wörter „; bei der Besetzung 

der Kommission für Qualitätssicherung sind min-
destens die Vorsitzenden der Fachkommissionen 
und ihre Vertreterinnen oder Vertreter sowie die 
Vertreterinnen oder Vertreter der Studierenden in 
den Fachkommissionen zu berücksichtigen“ ge-
strichen.

 b) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:
   „Bei der Besetzung der Kommission für Quali-

tätssicherung sind mindestens die Vorsitzenden 
der Fachkommissionen und aus jeder Fachkom-
mission je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Dualen Partner und der Studierenden vorzusehen.“

 c)  Der neue Satz 5 wird wie folgt gefasst: 
   „Diese Kommissionen wählen jeweils eine Vor-

sitzende oder einen Vorsitzenden aus der Gruppe 
der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter 
aus der Gruppe der Vertreterinnen und Vertreter 
der Dualen Partner.“

31.  In § 24 Absatz 3 Satz 9 sowie § 27 a Absatz 4 Satz 6 
Halbsatz 1 und Satz 7 wird die Angabe „§ 18 Absatz 5“ 
jeweils durch die Angabe „§ 18 Absatz 4“ ersetzt.

32. § 24 a Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:
  „Im Falle der vorzeitigen Beendigung gilt § 18 Ab-

satz 4 Sätze 6 bis 8 entsprechend.“

33.  In § 25 Absatz 3 werden die Wörter „Die Grundord-
nung kann vorsehen, dass“ durch die Wörter „Nach 
Maßgabe der Grundordnung können“ ersetzt.
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gen, deren Leitung unmittelbar dem Rektorat unter-
steht. Das Rektorat kann die Informationsversorgung 
für einzelne, abgegrenzte Bereiche und Dienste auf 
andere Stellen übertragen.

  (4) Die Hochschulen beteiligen sich an hochschul-
übergreifenden Verbünden und Einrichtungen zur 
Informationsversorgung und nutzen die Dienstleis-
tungen des Bibliotheksservicezentrums. Sie arbei-
ten in einem kooperativen Leistungsverbund mit 
der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe und der 
Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart nach 
Maßgabe von § 6 zusammen. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn die Landesbibliotheken durch die Bereit-
stellung von Medien zur Informationsversorgung an 
den Hochschulen beitragen und Aufgaben der Infor-
mationsvermittlung und der Bereitstellung von Lern-
orten für diese übernehmen.

  (5) Die Hochschulen ermöglichen den Angehörigen 
ihres wissenschaftlichen Personals die Zweitver-
öffentlichung nach § 44 Absatz 6 dadurch, dass sie 
Repositorien vorhalten, sich an solchen beteiligen 
oder den Zugang zu geeigneten Repositorien Dritter 
sicherstellen.“

42.  In § 29 Absatz 5 Satz 2 und § 30 Absatz 5 Satz 1 wer-
den die Wörter „in der Ausbildungsstätte“ jeweils 
durch die Wörter „beim Dualen Partner“ ersetzt.

43.  § 29 Absatz 3 a Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
  „Für Studierende, die im Sommersemester 2020 oder 

im Wintersemester 2020/2021 eingeschrieben sind, 
gilt eine von der Regelstudienzeit abweichende, für 
jedes dieser Semester um ein Semester verlängerte 
individuelle Regelstudienzeit; das Wissenschaftsmi-
nisterium kann diese Regelung durch Rechtsverord-
nung auf weitere Semester erstrecken.“

44. Nach § 30 wird folgender § 30 a eingefügt:

 „§ 30 a
 Tierschutz in der Lehre

  (1) In der Lehre soll auf die Verwendung von hierfür 
getöteten Tieren verzichtet werden, sofern wissen-
schaftlich gleichwertige Lehrmethoden und -materia-
lien zur Verfügung stehen oder die mit dem Studium 
bezweckte Berufsbefähigung dies zulässt.

  (2) Die Hochschulen entwickeln unter Gewährleis-
tung der Wissenschaftsfreiheit Lehrmethoden und 
-materialien, um die Verwendung von Tieren weiter 
zu vermeiden und zu verringern.

  (3) Studiengänge sind so zu gestalten, dass Tiere 
zur Einübung von Fertigkeiten und zur Veranschau-
lichung von biologischen, chemischen und physika-
lischen Vorgängen nicht verwendet werden, soweit 
wissenschaftlich gleichwertige Methoden zur Verfü-
gung stehen. Stehen wissenschaftlich gleichwertige 
Methoden zur Verfügung, sind Studierende zur Ab-
schlussprüfung zuzulassen, wenn sie die erforderli-
chen Studien- und Prüfungsleistungen entsprechend 

die Wörter „Zulassung von Dualen Partnern“ 
und die Wörter „der geeigneten Ausbildungs-
stätten“ durch die Wörter „der geeigneten Du-
alen Partner“ ersetzt.

 b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 2 werden das Semikolon und der 

Halbsatz 2 gestrichen.
  bb)  In Satz 3 werden nach dem Wort „Stellver-

treter“ die Wörter „; § 10 Absatz 6 Satz 2 gilt 
entsprechend“ eingefügt.

  cc) Sätze 4 und 5 werden aufgehoben. 

38. § 27 c Absatz 3 wird wie folgt geändert:
 a)  In Satz 3 werden nach dem Wort „Stellvertreter“ 

die Wörter „; § 10 Absatz 6 Satz 2 gilt entspre-
chend“ eingefügt.

 b) Sätze 4 und 5 werden aufgehoben.

39. § 27 e Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:
  „Im Falle der vorzeitigen Beendigung gilt § 18 Ab-

satz 4 Sätze 6 bis 8 entsprechend.“

40.  Die Überschrift des 4. Abschnitts des 2. Teils wird 
wie folgt gefasst:

 „Abschnitt 4
 Informationsversorgung“

41. § 28 wird wie folgt gefasst:

 „§ 28
 Informationsversorgung

  (1) Die Hochschulen gewährleisten die bestmögliche 
Informationsversorgung aller Mitglieder und Ange-
hörigen der Hochschule. Dabei nutzen die Hochschu-
len die Möglichkeiten und Veränderungen durch die 
Digitalisierung auf allen Ebenen und in allen Berei-
chen und betreiben ein entsprechendes Informations-
management. Die Hochschulen berücksichtigen bei 
der Informationsversorgung die Belange von Mit-
gliedern und Angehörigen mit Behinderungen oder 
chronischen Erkrankungen.

  (2) Informationsversorgung nach Absatz 1 umfasst 
die Verfügbarkeit von Informationen jeder Art, ins-
besondere von Literatur, anderen Medien, Diensten 
und Systemen, sowie die Planung, Entwicklung, Ko-
ordinierung, Verwaltung und den Betrieb von Diens-
ten und Systemen.

  (3) Zur Informationsversorgung bilden die Hoch-
schulen

 1. ein einheitliches Informationszentrum oder
 2.  eine koordinierte Struktur aus Bibliothek und Re-

chenzentrum.
  Das Informationszentrum oder die Bibliothek und 

das Rechenzentrum sind zentrale Betriebseinrichtun-
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Kommunikationssysteme nach Satz 1 dürfen perso-
nenbezogene Daten verarbeitet werden, soweit dies 
für die Online-Prüfung erforderlich ist. 

  (3) Über die Durchführung von Online-Prüfungen 
unter Videoaufsicht sind die Studierenden zu informie-
ren; die Information soll vor dem Zeitpunkt der An-
meldung erfolgen. Dies umfasst die Information über 

 1. die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten,
 2.  die technischen Anforderungen an die elektroni-

schen Informations- und Kommunikationssyste-
me, insbesondere eine zur Gewährleistung einer 
für eine Videoaufsicht oder die Videokonferenz 
ausreichenden Bild- und Tonübertragung, sowie 
an die Internetverbindung, 

 3.   die organisatorischen Bedingungen einer ord-
nungsgemäßen Prüfung und

 4.  die Freiwilligkeit der Teilnahme an einer Online-
Prüfung unter Videoaufsicht und den Zeitpunkt, 
bis zu dem von der Online-Prüfung zurückgetre-
ten werden kann.

  Die Hochschule soll der Prüfungsteilnehmerin oder 
dem Prüfungsteilnehmer rechtzeitig vor der Prüfung 
die Möglichkeit einräumen, die Rahmenbedingungen 
der Online-Prüfung in Bezug auf Technik, Ausstat-
tung und räumliche Umgebung zu erproben.

  (4) Vor Beginn einer Online-Prüfung unter Video-
aufsicht muss die Prüfungsteilnehmerin oder der Prü-
fungsteilnehmer ihre oder seine Identität auf Auffor-
derung nachweisen, insbesondere durch das Zeigen 
eines amtlichen Lichtbildausweises oder eines Stu-
dierendenausweises mit Lichtbild.

  (5) Online-Prüfungen in Textform unter Videoauf-
sicht werden durch in der Regel wissenschaftliches 
Personal der Hochschule im Sinne des § 44 durch-
geführt; mündliche oder praktische Online-Prüfun-
gen unter Videoaufsicht werden als Videokonferenz 
durchgeführt.  Zur Unterbindung von Täuschungs-
handlungen ist die Prüfungsteilnehmerin oder der 
Prüfungsteilnehmer bei Online-Prüfungen unter Vi-
deoaufsicht verpflichtet, die Kamera- und Mikrofon-
funktion der zur Aufsicht eingesetzten Kommunika-
tionseinrichtungen zu aktivieren, soweit dies für das 
Prüfungsformat erforderlich ist. Die Prüfungsteilneh-
merinnen und Prüfungsteilnehmer haben bei Prüfun-
gen außerhalb der Hochschule und von Testzentren 
bei der Wahl des Prüfungsorts und der Ausrichtung 
von Kamera und Mikrofon dafür Sorge zu tragen, 
dass nicht Bilder oder Töne Dritter übertragen wer-
den. Eine darüberhinausgehende Raumüberwachung 
findet nicht statt. Das kurzzeitige Verlassen des Sitz-
platzes ist nach Anforderung der Prüfungsteilneh-
merin oder des Prüfungsteilnehmers zulässig. Die 
Videoaufsicht ist im Übrigen so einzurichten, dass 
der Persönlichkeitsschutz und die Privatsphäre der 
Betroffenen nicht mehr als zu berechtigten Kontroll-
zwecken erforderlich eingeschränkt werden.

  (6) Eine Aufzeichnung der Prüfung oder anderwei-
tige Speicherung der Bild- oder Tondaten ist un-

diesen Methoden erbracht haben. Genügt ein Stu-
diengang nicht den Anforderungen von Satz 1, sind 
die Studierenden zur Abschlussprüfung zuzulassen, 
ohne dass sie Studien- und Prüfungsleistungen er-
bringen müssen, bei denen Tiere zur Einübung von 
Fertigkeiten und zur Veranschaulichung von biolo-
gischen, chemischen und physikalischen Vorgängen 
verwendet werden. Hierfür muss den Studierenden 
eine Möglichkeit der anderweitigen Erbringung von 
gleichwertigen Studien- und Prüfungsleistungen er-
möglicht werden.“

45. § 32 wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz 3 Satz 2 Nummer 4 werden die Wör-

ter „Behinderung oder chronischer Erkrankung“ 
durch die Wörter „Behinderungen oder chroni-
schen Erkrankungen“ ersetzt.

 b) Absatz 4 Nummer 5 wird wie folgt gefasst:
  „5.  nachteilsausgleichende Regelungen für Stu-

dierende in besonderen Lebenslagen, insbe-
sondere Studierende mit Behinderungen oder 
chronischen Erkrankungen, im Mutterschutz, 
mit Kindern oder mit pflegebedürftigen An-
gehörigen,“

 c) Absatz 5 a Satz 1 wird wie folgt gefasst:
   „Für Studierende verlängern sich die Fristen für 

die Erbringung von fachsemestergebundenen Stu-
dien- und Prüfungsleistungen in einem Studien-
gang je Semester jeweils um ein Semester, wenn 
sie im Sommersemester 2020 oder im Winterse-
mester 2020/2021 in diesem Studiengang einge-
schrieben sind.“

46.  Nach § 32 werden folgende § 32 a und § 32 b einge-
fügt:

 „§ 32 a
 Online-Prüfungen

  (1) Prüfungen, die unter Einsatz elektronischer In-
formations- und Kommunikationssysteme erbracht 
werden (Online-Prüfungen), regeln die Hochschulen 
durch die Prüfungsordnung nach § 32. In Textform 
erbrachte, mündliche oder praktische Online-Prüfun-
gen, die jeweils unter Videoaufsicht durchgeführt wer-
den, sind nach Maßgabe der Absätze 3 bis 6 sowie des 
§ 32  b zulässig. Prüfungen nach Satz 2 sind, soweit sie 
nicht in Räumen der Hochschule oder in Testzentren 
durchgeführt werden, freiwillig. Die Freiwilligkeit 
der Teilnahme kann insbesondere dadurch sicherge-
stellt werden, dass eine termingleiche Vor-Ort-Prü-
fung als Alternative angeboten wird, soweit eine sol-
che rechtlich zulässig ist. 

  (2) Für die Online-Prüfung sind ausschließlich von 
der Hochschule oder in ihrem Auftrag von Dritten 
betriebene elektronische Informations- und Kom-
munikationssysteme zulässig. Der Einsatz privater 
Endgeräte im Rahmen der Online-Prüfung bleibt 
unberührt. Bei der Nutzung der Informations- und 
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50. § 39 Absatz 4 werden folgende Sätze angefügt:
  „Sie oder er ist berechtigt, die Bezeichnung „Profes-

sorin“ oder „Professor“ zu führen. Die Verleihung 
und deren Widerruf regelt der Senat in der Grund-
ordnung oder durch sonstige Satzung.“

51. § 41 a wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „einmal 

jährlich“ durch die Wörter „alle zwei Jahre“ er-
setzt.

 b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 5 Nummer 4 wird das Wort „Zustim-

mung“ durch das Wort „Einwilligung“ er-
setzt.

  bb) Satz 7 wird aufgehoben.
 c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
   „(5) Sofern Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 

betroffene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler, betroffene Drittmittelgeber oder Personen nach 
Absatz 4 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a oder öf-
fentliche Stellen im Sinne des Absatzes 4 Satz 5 
Nummer 4 ein schutzwürdiges Interesse daran 
haben, dass die Auskunft nicht erteilt wird, gibt 
das Rektorat ihnen schriftlich oder elektronisch 
Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Erteilung 
ihrer Einwilligung in die Auskunftserteilung in-
nerhalb eines Monats. Soweit dem Rektorat im 
Zeitpunkt seiner Entscheidung eine Einwilligung 
nicht zugegangen ist, gilt die Einwilligung als 
verweigert. In diesem Fall bestimmt sich die Aus-
kunftserteilung nach Absatz 4 Satz 5 Nummern 1 
und 2 sowie Nummer 3 Buchstaben b bis e. Die 
Entscheidung über das Auskunftsverlangen ergeht 
schriftlich oder elektronisch und ist auch den Per-
sonen nach Satz 1 bekanntzugeben. Die Auskunft 
darf erst erteilt werden, wenn die Entscheidung 
allen geschützten Personen und Stellen gegenüber 
bestandskräftig ist oder die sofortige Vollziehung 
angeordnet worden ist und seit der Bekanntgabe 
der Anordnung an alle geschützten Personen zwei 
Wochen verstrichen sind.“

52. § 44 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
  aa)  Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 

eingefügt:
   „4.  Seniorprofessorinnen und Seniorprofesso-

ren,“
  bb)  Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden die 

Nummern 5 und 6.
 b)  In Absatz 6 Satz 3 wird die Angabe „Absatz 3“ 

durch die Angabe „Absatz 5“ ersetzt.

53. § 45 wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 wird das Wort 

„Hochschullehrinnen“ durch das Wort „Hoch-
schullehrerinnen“ ersetzt.

zulässig, soweit sie nicht zur Übertragung der On-
line-Prüfung unter Videoaufsicht erforderlich ist; 
die Verbindungsdaten sind unverzüglich zu löschen. 
Die Regelungen der Prüfungsordnungen zu den Prü-
fungsprotokollen bleiben unberührt.

 § 32 b
 Technische Störung

  (1) Ist die Übermittlung der Prüfungsaufgabe, die 
Bearbeitung der Prüfungsaufgabe, die Übermittlung 
der Prüfungsleistung oder die Videoaufsicht zum 
Zeitpunkt der Prüfung bei einer Online-Prüfung 
unter Videoaufsicht nachweislich technisch nicht 
durchführbar, wird die Prüfung im jeweiligen Stadi-
um beendet und die Prüfungsleistung nicht gewertet. 
Der Prüfungsversuch gilt als nicht unternommen.

  (2) Ist die Bild- oder Tonübertragung bei einer On-
line-Prüfung unter Videoaufsicht nachweislich vo-
rübergehend gestört, wird die Prüfung nach Behe-
bung der Störung fortgesetzt. Dauert die technische 
Störung an, so dass die Prüfung nach der Beurteilung 
durch die Prüferin oder den Prüfer nicht ordnungsmä-
ßig fortgeführt werden kann, gilt Absatz 1 Sätze 1 und 2 
entsprechend.“

47. § 33 wird wie folgt geändert:
 a) Satz 2 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
  „2.  die Kooperation mit einer oder mehreren Bil-

dungseinrichtungen, die eine ordnungsgemä-
ße Vorbereitung der an einer Externenprüfung 
Interessierten gewährleisten; Externenprüfun-
gen in Verbindung mit den jeweiligen Vor-
bereitungsprogrammen dieser Bildungsein-
richtungen müssen vom Akkreditierungsrat 
oder von einer Agentur, die vom Akkreditie-
rungsrat zugelassen ist, unter entsprechender 
Anwendung der Kriterien aus Artikel 2 des 
Studienakkreditierungsstaatsvertrags und der 
Rechtsverordnungen nach Artikel 4 Absätze 1 
und 2 des Studienakkreditierungsstaatsver-
trags akkreditiert oder zertifiziert sein; im 
Kooperationsvertrag ist ein angemessenes 
Entgelt für die Leistungen der Hochschule zu 
vereinbaren; bei systemakkreditierten Hoch-
schulen kann die Akkreditierung durch die 
Hochschule erfolgen,“

 b)  In Satz 4 werden nach den Wörtern „Für die“ die 
Wörter „Akkreditierung oder“ eingefügt.

48.  In § 37 Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Grade“ die Wörter „hinsichtlich der Form der Grad-
führung“ eingefügt.

49.  In § 38 Absatz 6 a Satz 1 werden die Wörter „für an-
gewandte Wissenschaften“ jeweils durch die Wörter 
„ohne Promotionsrecht“ ersetzt.
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rinnen und Professoren auf Zeit im Sinne des § 50 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 ernannt oder bestellt.“

56. § 48 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 1 Halbsatz 1 wird die Angabe „Satz 4“ 

durch die Angabe „Satz 6“ ersetzt.
  bb)  In Satz 2 werden nach dem Wort „übertragen“ 

die Wörter „; in diesen Fällen ist die Berufung 
dem Wissenschaftsministerium anzuzeigen“ 
eingefügt.

  cc) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:
   „§ 74 bleibt unberührt.“
  dd)  Im neuen Satz 6 wird die Angabe „Satz 3“ 

durch die Angabe „Satz 4“ ersetzt.
 b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 1 wird die Angabe „Satzes 9“ durch 

die Angabe „Satzes 11“ ersetzt.
  bb)  In Satz 2 werden die Wörter „zwei fachkundi-

ge Frauen,“ gestrichen.
  cc) Nach Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt:
    „Der Berufungskommission müssen mindes-

tens zwei fachkundige Frauen und zwei fach-
kundige Männer angehören; darüber hinaus 
findet § 10 Absatz 2 Satz 2 (Ziel der gleich-
berechtigten Besetzung mit Frauen und Män-
nern) Anwendung. Auf die Pflichten nach 
Satz 3 ist in geeigneter Weise hinzuweisen.“

  dd)  Im neuen Satz 12 werden die Wörter „Sätze 2 
und 4 bis 7“ durch die Wörter „Sätze 2 bis 4 
und 6 bis 9“ ersetzt.

 c)  Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3 a einge-
fügt:

   „(3 a) Zu den Aufgaben der Berufungskommis-
sion gehört die aktive Gewinnung von Bewerbe-
rinnen. Auf die Pflichten nach Satz 1 ist in geeig-
neter Weise hinzuweisen.“

57. Nach § 48 wird folgender § 48 a eingefügt:

 „§ 48 a
 Gemeinsame Berufungen

  (1) Die Hochschulen können unter den Vorausset-
zungen des § 48 mit außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen zur Förderung und Intensivierung ihrer 
Zusammenarbeit in Forschung und Lehre gemeinsa-
me Berufungen durchführen. Die konkrete Ausgestal-
tung der jeweiligen gemeinsamen Berufung regeln die 
Hochschulen mit den außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen durch öffentlich-rechtlichen Vertrag.

  (2) Die nach Absatz 1 berufenen Personen haben die 
rechtliche Stellung von Mitgliedern der Hochschule 
in der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer inne.“

 b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
  aa) Satz 2 wird wie folgt geändert:
   aaa)  In Nummer 4 wird das Wort „oder“ 

durch ein Komma ersetzt.
   bbb)  In Nummer 5 wird der Punkt am Ende 

durch das Wort „oder“ ersetzt.
   ccc) Folgende Nummer 6 wird angefügt:
    „6.  Vorliegen einer Behinderung nach 

§ 2 Absatz 1 des Neunten Buches Sozi-
algesetzbuch oder einer schwerwie-
genden chronischen Erkrankung.“

  bb)  In Satz 6 wird die Angabe „Nummer 5“ durch 
die Wörter „Nummern 5 und 6“ ersetzt.

 c)  In Absatz 6 a werden die Angabe „30. September 
2020“ durch die Angabe „31. März 2021“ und die 
Wörter „sechs Monate“ durch die Wörter „zwölf 
Monate“ ersetzt. 

 d)  In Absatz 7 werden die Wörter „gilt Absatz 6“ 
durch die Wörter „gelten die Absätze 6 und 6 a“ 
ersetzt.

54. § 46 wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 und Satz 8 Halb-

satz 1 werden die Wörter „Absätze 6 und 7“ je-
weils durch die Wörter „Absätze 7 und 8“ ersetzt.

 b)  In Absatz 3 Satz 4 werden nach den Wörtern „auf 
Antrag der Hochschule,“ die Wörter „soweit die 
Funktionsbeschreibung geändert werden soll,“ 
eingefügt.

 c) Es wird folgender Absatz 7 angefügt:
   „(7) Soweit Hochschullehrerinnen und Hoch-

schullehrer der DHBW an anderen Studienaka-
demien nach § 27 a Absatz 1 Lehrtätigkeiten aus-
üben, die über die in der Rechtsverordnung nach 
§ 44 Absatz 4 festgelegte Lehrverpflichtung hi-
nausgehen und die zur Sicherstellung des Lehr-
angebots an dieser Studienakademie erforderlich 
sind, können diese auch in Nebentätigkeit wahr-
genommen werden. Absatz 6 Sätze 2 und 3 gilt 
entsprechend.“

55. § 47 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
 a)  In Satz 2 werden die Wörter „Dualen Hochschu-

le“ durch die Angabe „DHBW“ ersetzt. 
 b) Folgende Sätze werden angefügt:
   „Professorinnen und Professoren nach Satz 2 kön-

nen auch berufen werden, wenn sie das Erforder-
nis nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 oder 3 oder 
die Einstellungsvoraussetzung nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 Buchstabe c nicht erfüllen, sofern die 
Berufung auch dazu dient, die fehlende Einstel-
lungsvoraussetzung zu erwerben, und eine in die-
sem Zusammenhang bei Dritten ausgeübte Tätig-
keit aus Mitteln Dritter finanziert wird (Tandem-
Professur). Professorinnen und Professoren nach 
Satz 4 werden für die Förderdauer als Professo-
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und Oberlehrer sowie privatrechtlich beschäftig-
te Lehrkräfte mit gleichartigen Aufgaben an diesen 
Hochschulen. Ihnen obliegen im Rahmen ihres Fa-
ches auch Dienstleistungen in praktisch-technischer 
Hinsicht bei künstlerischen Entwicklungsvorhaben 
und bei der Wartung von Einrichtungsgegenständen 
und Geräten. Abweichend von Absatz 3 und von 
§§ 15 und 16 LBG kann auch eingestellt werden, wer 
über eine Meisterprüfung, pädagogische Eignung 
und die Fähigkeit zur selbstständigen Wahrnehmung 
des Amtes verfügt.“

62. § 53 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
  „Dies gilt nicht für die Professorinnen und Professo-

ren, die nach Maßgabe des § 49 Absatz 2 a in einem 
privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnis beschäf-
tigt werden; die Wahrnehmung von Aufgaben in der 
Krankenversorgung in einem Universitätsklinikum 
wird im Rahmen eines befristeten oder unbefristeten 
privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnisses gere-
gelt.“

63. § 55 wird wie folgt geändert:
 a)  Der Überschrift wird die Angabe „; Seniorprofes-

sur“ angefügt.
 b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
  aa) Satz 1 wird in zwei Sätzen wie folgt gefasst:
    „Die Hochschule kann Honorarprofessorin-

nen und Honorarprofessoren bestellen. Diese 
müssen die Einstellungsvoraussetzungen nach 
§ 47 erfüllen, eine mindestens dreijährige 
selbstständige Lehrtätigkeit an einer Hoch-
schule vorweisen und dürfen nicht im Haupt-
amt dieser Hochschule als Hochschullehre-
rinnen oder Hochschullehrer angehören oder 
Privatdozentinnen oder Privatdozenten dieser 
Hochschule sein.“

  bb)  Im neuen Satz 3 wird das Wort „Diese“ durch 
das Wort „Sie“ ersetzt.

  cc)  Im neuen Satz 4 wird das Wort „Honorarpro-
fessorin“ durch das Wort „Professorin“ und 
das Wort „Honorarprofessor“ durch das Wort 
„Professor“ ersetzt.

  dd) Es wird folgender Satz angefügt:
    „Die Hochschulen berichten dem Wissen-

schaftsministerium jährlich über die Anzahl 
und über die Lehrtätigkeit ihrer Honorarpro-
fessorinnen und Honorarprofessoren.“

 c) Folgender Absatz 3 wird angefügt:
   „(3) Die Hochschulen sind berechtigt, Professo-

rinnen oder Professoren im Ruhestand die Be-
zeichnung „Seniorprofessorin” oder „Seniorpro-
fessor” als akademische Würde zu verleihen. Das 
Verfahren regelt die Grundordnung. Ein Dienst-
verhältnis wird dadurch nicht begründet.“

58. § 49 wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz 2 Satz 7 wird das Wort „befristeten“ ge-

strichen.
 b)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a einge-

fügt:
   „(2 a) Professorinnen und Professoren, die Aufga-

ben in der Krankenversorgung in einem Universi-
tätsklinikum wahrnehmen, werden in der Regel in 
einem befristeten oder unbefristeten privatrechtli-
chen Beschäftigungsverhältnis im Sinne von Ab-
satz 2 Satz 1 eingestellt.“

 c)  In Absatz 6 Satz 1 Halbsatz 1 werden nach den 
Wörtern „aus der Hochschule“ die Wörter „, bei 
Ruhen der Rechte und Pflichten aus dem Dienst-
verhältnis oder nach Beendigung des Dienstver-
hältnisses“ eingefügt.

 d) Absatz 7 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 1 wird nach der Angabe „For-

schungs-“ jeweils die Angabe „ , Lehr-“ ein-
gefügt.

  bb)  In Satz 6 werden die Wörter „der Forschungs-
arbeit während des Forschungssemesters“ 
durch die Wörter „der Tätigkeit im Sinne des 
Satzes 1“ ersetzt.

59. § 51 wird wie folgt geändert: 
 a)   In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „vom Rek-

torat“ durch die Wörter „von der Rektorin oder 
dem Rektor“ ersetzt.

 b)   In Absatz 7 Satz 4 werden in Halbsatz 1 die An-
gabe „§ 45 Absatz 6“ durch die Wörter „§ 45 Ab-
sätze 6 und 6 a“ ersetzt und dem Halbsatz 2 die 
Wörter „ , es sei denn, dass die Juniorprofessorin 
oder der Juniorprofessor vor Ablauf von vier Jah-
ren des Beamtenverhältnisses und unter Anrech-
nung der Vorbeschäftigungszeit eingestellt wird“ 
angefügt.

 c) Absatz 9 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
   „§ 39 Absatz 4 Satz 3 gilt für den Widerruf der 

Befugnis zur Führung der Bezeichnung entspre-
chend.“

60. § 51 a Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 a)  In Satz 5 Halbsatz 1 wird die Angabe „§ 45 Ab-

satz 6“ durch die Wörter „§ 45 Absätze 6 und 6 a“ 
ersetzt.

 b)   In Satz 10 wird die Angabe „Satz 7“ durch die 
Angabe „Satz 6“ ersetzt. 

61. § 52 Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
  „(6) Akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sind ferner die an Akademien der Bildenden Künste 
und der Hochschule für Gestaltung tätigen Künstle-
risch-technischen Lehrerinnen und Lehrer, Künst-
lerisch-technischen Oberlehrerinnen und Oberlehrer, 
Ersten Künstlerisch-technischen Oberlehrerinnen 
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 b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
  aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:
   aaa)  In Nummer 2 wird das Komma durch 

das Wort „oder“ ersetzt.
   bbb) Nummer 3 wird aufgehoben.
   ccc)  Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 3.
  bb) Satz 2 wird aufgehoben.

69. Nach § 62 wird folgender § 62 a eingefügt:

 „§ 62 a
 Ordnungsverstöße, Ordnungsverfahren

  (1) Eine Studierende oder ein Studierender begeht 
einen Ordnungsverstoß, wenn sie oder er

 1.  durch Anwendung von Gewalt, durch Aufforde-
rung zur Gewalt, durch Bedrohung mit Gewalt 
oder durch einen schwerwiegenden oder wieder-
holten Verstoß gegen eine rechtmäßige Anord-
nung im Rahmen des Hausrechts

  a)  den bestimmungsgemäßen Betrieb einer Hoch-
schuleinrichtung, die Tätigkeit eines Hoch-
schulorgans, die Durchführung einer Hoch-
schulveranstaltung oder in sonstiger Weise den 
Studienbetrieb beeinträchtigt, verhindert oder 
zu verhindern versucht oder

  b)  ein Mitglied oder eine Angehörige oder einen 
Angehörigen der Hochschule in der Ausübung 
ihrer oder seiner Rechte oder Pflichten erheb-
lich beeinträchtigt oder von dieser Ausübung 
abhält oder abzuhalten versucht,

 2.  wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat, die 
zu Lasten eines Mitglieds oder einer oder eines 
Angehörigen der Hochschule geschehen ist, 
rechtskräftig verurteilt worden ist und nach Art 
der Straftat eine Behinderung des Studiums oder 
der sonstigen Tätigkeit des Mitglieds oder der 
oder des Angehörigen droht,

 3.  im Bereich der Hochschule durch sexuelle Beläs-
tigung im Sinne des § 3 Absatz 4 des AGG vor-
sätzlich die Würde einer anderen Person verletzt.

  (2) Gegen Studierende, die einen Ordnungsverstoß 
nach Absatz 1 begangen haben, können Ordnungs-
maßnahmen verhängt werden. Ordnungsmaßnahmen 
sind:

 1. die Androhung der Exmatrikulation,
 2.  der Ausschluss von der Benutzung von Einrich-

tungen der Hochschule,
 3.  der Ausschluss von der Teilnahme an einzelnen 

Lehrveranstaltungen bis zu einem Semester,
 4. die Exmatrikulation.
  (3) Über die Verhängung einer Ordnungsmaßnahme 

entscheidet ein Ordnungsausschuss, dem mindestens 
ein stimmberechtigtes Mitglied aus der Gruppe der 

64.  In § 58 Absatz 2 Nummer 5 Teilsatz 3 werden nach 
dem Wort „umfasst“ die Wörter „, oder ein Ab-
schluss entsprechend der Rahmenvereinbarung 
über Fachschulen der Kultusministerkonferenz vom  
7. November 2002 in der jeweils geltenden Fassung“ 
eingefügt.

65.  In § 60 Absatz 2 Nummer 7 sowie § 62 Absatz 2 
Nummer 6 wird das Wort „Ausbildungsvertrag“ je-
weils durch das Wort „Studienvertrag“ ersetzt.

66. § 60 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
   „Bei von mehreren Hochschulen gemeinsam an-

gebotenen Studiengängen soll eine Immatrikulati-
on nach den Sätzen 1 bis 5 an jeder der beteiligten 
Hochschulen erfolgen.“

 b)  Es wird folgender Absatz 1 a eingefügt:
   „(1 a) Eine Hochschule kann durch Satzung re-

geln, dass an einer europäischen Partnerhochschu-
le eingeschriebene Studierende (Europastudieren-
de) für einen zeitlich begrenzten Zeitraum von 
höchstens 30 Tagen pro Semester ohne Immatri-
kulation berechtigt sind, an Lehrveranstaltungen 
teilzunehmen sowie Studien- und Prüfungsleistun-
gen zu erbringen. Die Satzung bedarf des Einver-
nehmens des Hochschulrats und der Zustimmung 
des Wissenschaftsministeriums. Im Rahmen des 
Programms ‚Erasmus+: European Universities‘ 
der Europäischen Union kann der Zeitraum nach 
Satz 1 auf 90 Tage pro Semester verlängert wer-
den, soweit Gegenseitigkeit im Verhältnis zu der 
jeweiligen Partnerhochschule gewährleistet ist.“

 c)  In Absatz 2 Nummer 7 werden die Wörter „an der 
DHBW“ durch die Wörter „in den Bachelorstu-
diengängen an der DHBW“ und die Wörter „einer 
Ausbildungsstätte“ durch die Wörter „einem Dua-
len Partner“ ersetzt.

 d)  In Absatz 3 Nummer 3 werden die Wörter „diese 
Ausbildungsstätte“ durch die Wörter „diesen Dua-
len Partner“ ersetzt.

67.  In § 62 Absatz 2 Nummer 6 Halbsatz 2 sowie in 
§ 65 c Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „der Aus-
bildungsstätte“ jeweils durch die Wörter „des Dualen 
Partners“ ersetzt.

68. § 62 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Nummer 6 wird das Wort „oder“ am Ende 

gestrichen.
  bb)  In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch 

das Wort „oder“ ersetzt.
  cc) Folgende Nummer 8 wird angefügt:
   „8.  sie mit der Ordnungsmaßnahme der Ex-

matrikulation nach § 62 a Absatz 2 Satz 2 
Nummer 4 belegt worden sind.“
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 b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 1 und Satz 4 werden die Wörter „zur 

Ausbildungsstätte“ jeweils durch die Wörter 
„zum Dualen Partner“ ersetzt.

  bb)  In Satz 1 werden die Wörter „als Ausbil-
dungsstätte“ durch die Wörter „als Dualer 
Partner“ und die Angabe „Nummer 17“ durch 
die Angabe „Nummer 20“ ersetzt.

  cc) Satz 3 wird wie folgt gefasst:
    „An mehreren Studienakademien zugelassene 

Duale Partner dürfen an jeder dieser Studien-
akademien ihre gesetzlich vorgesehenen Mit-
wirkungsrechte wahrnehmen; dies gilt für am 
CAS der DHBW nach § 27 a Absatz 9 zuge-
lassene Duale Partner entsprechend.“

 c)  In Absatz 3 werden die Wörter „An jeder Ausbil-
dungsstätte“ durch die Wörter „Bei jedem Dualen 
Partner“ ersetzt.

74.  In § 67 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 werden die Wör-
ter „Absätze 6 und 7“ durch die Wörter „Absätze 7 
und 8“ ersetzt.

75. § 69 wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Aus-

bildungsgänge“ die Wörter „vorbehaltlich des Ab-
satzes 2 Satz 1 Nummer 10“ eingefügt.

 b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 1 werden in Nummer 9 der Punkt am 

Ende durch ein Komma ersetzt und folgende 
Nummer 10 angefügt:

   „10.  sie einzelne weiterbildende Masterstu-
diengänge im Bereich der europäischen 
oder internationalen Zusammenarbeit 
einrichten können, die auf eine Tätigkeit 
sowohl innerhalb als auch außerhalb des 
öffentlichen Dienstes ausgerichtet sind.“

  bb)  In Satz 3 werden in Halbsatz 1 die Wörter 
„Die Rektorin oder der Rektor“ durch die 
Wörter „Die Präsidentin oder der Präsident“ 
und in Halbsatz 2 die Angabe „Absatz 5“ 
durch die Angabe „Absatz 4“ ersetzt.

 c)  In Absatz 4 wird nach Satz 2 folgender Satz ein-
gefügt: 

   „Satz 1 gilt entsprechend für die Befugnisse nach 
§ 12 Absatz 3 und Absatz 6 Satz 7.“

76. § 70 wird wie folgt gefasst:

 „§ 70
 Staatliche Anerkennung

  (1) Eine Bildungseinrichtung, die nicht in der Träger-
schaft des Landes steht und Aufgaben nach § 2 Ab-
satz 1 wahrnehmen will, bedarf der staatlichen An-
erkennung als Hochschule. Errichtung und Betrieb 
nichtstaatlicher Bildungseinrichtungen als Hoch-

Studierenden der Hochschule angehören muss. Der 
Senat regelt das Nähere zur Zusammensetzung des 
Ordnungsausschusses und das Verfahren zur Ver-
hängung einer Ordnungsmaßnahme durch Satzung, 
die der Genehmigung des Rektorats bedarf. Mit der 
Exmatrikulation ist eine Frist bis zur Dauer von zwei 
Jahren festzusetzen, innerhalb derer eine erneute Im-
matrikulation an der Hochschule ausgeschlossen ist.“

70.  In § 63 Absatz 1 wird die Angabe „§§ 58 bis 62“ 
durch die Angabe „§§ 58 bis 62 a“ ersetzt. 

71. § 65 a wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „Satz 2“ 

durch die Angabe „Satz 1“ ersetzt. 
 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:
  aa) Satz 1 wird in zwei Sätzen wie folgt gefasst:
    „Das Kollegialorgan der Studierendenschaft 

(legislatives Organ) organisiert sich nach de-
mokratischen Grundprinzipien in parlamen-
tarischen Strukturen. Dieses Organ kann an 
kleinen Hochschulen auch als Vollversamm-
lung der Studierenden ausgestaltet sein.“

  bb) Der bisherige Satz 2 wird aufgehoben.
 c) Absatz 5 werden folgende Sätze angefügt: 
   „Die Hochschule kann aufgrund einer Vereinba-

rung mit der Studierendenschaft für diese in deren 
Namen die Abgaben-, Kassen- und Rechnungs-
geschäfte nach den Beschlüssen der Organe der 
Studierendenschaft und im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen erledigen. Die Vereinbarung 
kann vorsehen, dass die Studierendenschaft hier-
für einen Finanzierungsbeitrag leistet.“

72. § 65 b wird wie folgt geändert: 
 a)  In Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „§ 16 Ab-

satz 2 Satz 5“ durch die Wörter „§ 16 Absatz 2 
Sätze 6 bis 8“, die Wörter „Aufgabe des Hoch-
schulrats“ durch die Wörter „Funktion des Hoch-
schulrats“ und die Wörter „§ 65 a Absatz 3 Satz 2“ 
durch die Wörter „§ 65 a Absatz 3 Satz 1“ ersetzt. 

 b) Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt:
   „Das exekutive Organ der Studierendenschaft hat 

die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen nach Abschluss der Rechnungs-
legung hochschulöffentlich bekanntzumachen. 
Wurde ein Wirtschaftsplan geführt, ist der Jah-
resabschluss hochschulöffentlich bekanntzuma-
chen.“

73. § 65 c wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 1 werden die Wörter „Ausbildungs-

stätten sind“ und der Punkt gestrichen.
  bb)  In Satz 2 wird das Wort „Sie“ gestrichen 

und nach dem Wort „vermitteln“ die Wörter 
„(Duale Partner)“ eingefügt.
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 2.  Interessenkollisionen durch die gleichzeitige Aus-
übung von Leitungsämtern oder -funktionen in 
der Hochschule und beim Betreiber ausgeschlos-
sen sind,

 3.  die Kompetenzzuweisungen an die Organe der 
Hochschule transparent und eindeutig geregelt sind,

 4.  die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
eigenverantwortlich Lehre, Forschung und Kunst-
ausübung durchführen können,

 5.  eine akademische Selbstverwaltung besteht, in der 
Lehre und Forschung sowie, bei entsprechender 
Ausrichtung der Hochschule, die Künste unter an-
gemessener Berücksichtigung der verschiedenen 
Beteiligten eigenverantwortlich organisiert und 
geregelt werden, und

 6.  die rechtliche Stellung der Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer gesichert ist.

  Ferner soll die nichtstaatliche Hochschule sicherstel-
len, dass

 1.  die Hochschulgremien im akademischen Kernbe-
reich von Lehre und Forschung in der Lage sind, 
ohne Mitwirkung von Funktionsträgerinnen und 
Funktionsträgern der Betreiber oder des Betrei-
bers zu beraten und zu beschließen, und

 2.  die Inhaberinnen und Inhaber akademischer Lei-
tungsämter in angemessenen Zeiträumen neu 
benannt werden und die akademische Selbstver-
waltung maßgeblichen Einfluss auf die Bestellung 
und Abberufung der Hochschulleitung besitzt.

  Nichtstaatliche Hochschulen müssen die personelle, 
sächliche und finanzielle Mindestausstattung sicher-
stellen, die zur Wahrnehmung der Aufgaben nach 
Satz 1 erforderlich ist. Dazu gehört insbesondere, 
dass die Hochschule

 1.  sicherstellt, dass ihre Lehrangebote von einem der 
Hochschulart angemessenen Anteil von Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrern, die mit 
einem mindestens hälftigen Anteil ihrer Arbeits-
kraft an der Hochschule beschäftigt sind, sowie 
von einem der Hochschulart angemessenen An-
teil von nichtprofessoralem Lehrpersonal erbracht 
werden,

 2.  über eine Anzahl von Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrern verfügt, die eine angemessene 
Erfüllung der Aufgaben der Hochschule ermög-
licht,

 3.  nach ihrer Größe und Ausstattung wissenschaft-
lichen und, bei entsprechender Ausrichtung der 
Hochschule, künstlerischen Diskurs ermöglicht 
und

 4.  nach ihren strukturellen Rahmenbedingungen 
und ihrer Mindestausstattung eine der Wahrneh-
mung der Aufgaben nach Satz 1 Halbsatz 1 an-
gemessene und auf Dauer angelegte Gestaltung 
und Durchführung des Lehr- und Studienbetriebs 
sowie von Forschung, Kunstausübung und Ver-

schule ohne staatliche Anerkennung durch das Land 
Baden-Württemberg sind untersagt, sofern nicht eine 
Ausnahme nach § 72 a Absatz 1 oder 2 oder eine Ge-
stattung nach § 72 a Absatz 3 vorliegt oder es sich 
nicht um kirchliche Hochschulen im Sinne von Ar-
tikel 9 der Verfassung des Landes Baden-Württem-
berg handelt. Die staatliche Anerkennung kann auf 
Antrag des Trägers durch das Wissenschaftsminis-
terium erteilt werden. Mit der staatlichen Anerken-
nung werden Name, Sitz und Träger der Hochschu-
le sowie die anerkannten Studiengänge festgelegt. 
Nachträgliche wesentliche Änderungen beim Betrieb 
der staatlich anerkannten Hochschule bedürfen einer 
Anpassung der staatlichen Anerkennung durch das 
Wissenschaftsministerium; dies gilt insbesondere für 
die Erweiterung um einen Studiengang sowie für den 
Wechsel des Trägers oder von Betreibern der Hoch-
schule.

  (2) Träger einer nichtstaatlichen Hochschule ist, 
wem das Handeln der Hochschule rechtlich zuzu-
rechnen ist. Betreiber sind die den Träger einer nicht-
staatlichen Hochschule maßgeblich prägenden natür-
lichen oder juristischen Personen.

  (3) Die staatliche Anerkennung kann kirchlichen 
oder sonstigen nichtstaatlichen Hochschulen erteilt 
werden, wenn die Hochschule den institutionellen 
Anspruch erfüllt, Lehre, Studium und Forschung 
oder Kunstausübung auf Hochschulniveau zu betrei-
ben; dazu gehört insbesondere, dass

 1.  nur solche Personen Zugang zum Studium erhal-
ten, die die Voraussetzungen für die Aufnahme 
in eine entsprechende staatliche Hochschule des 
Landes erfüllen,

 2.  nur Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
beschäftigt werden, die die Berufungsvorausset-
zungen für Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer an den staatlichen Hochschulen des Landes 
erfüllen und die in einem transparenten, wissen-
schaftlichen Standards entsprechenden Verfahren 
unter maßgeblicher Mitwirkung von Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrern ausgewählt 
worden sind,

 3.  nur Bachelor- und Masterstudiengänge angeboten 
werden, deren Qualität durch eine Akkreditierung 
nach Maßgabe des Studienakkreditierungsstaats-
vertrags nachgewiesen wird, und

 4.  sichergestellt ist, dass die Einrichtung ihre Auf-
gaben im Rahmen der durch das Grundgesetz und 
die Verfassung des Landes Baden-Württemberg 
gewährleisteten staatlichen Ordnung erfüllt.

  Zur Sicherung der Wissenschaftsfreiheit muss die 
nichtstaatliche Hochschule sicherstellen, dass

 1.  Betreiber, Träger und Hochschule unter Trennung 
ihrer Aufgabenbereiche einen gegenseitigen Inte-
ressenausgleich verbindlich absichern; dabei sind 
verfassungsmäßig gewährleistete Sonderrechte 
bekenntnisgebundener Träger und Betreiber zu 
berücksichtigen,
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  (11) Das Verfahren nach den Absätzen 1 bis 9 kann 
über einen Einheitlichen Ansprechpartner im Sinne 
des Gesetzes über Einheitliche Ansprechpartner für 
das Land Baden-Württemberg abgewickelt werden. 
Die §§ 71 a bis 71 e LVwVfG finden Anwendung.

  (12) Staatlich anerkannte Hochschulen haben das 
Recht, im Rahmen ihrer staatlichen Anerkennung die 
Eignungsprüfung nach § 58 Absatz 2 Nummer 6 und 
die Begabtenprüfung nach § 58 Absatz 2 Nummer 7 
abzunehmen. § 58 Absatz 3 Sätze 1, 2, 4 und 5 gilt 
entsprechend; Regelungen nach § 58 Absatz 3 Satz 2 
bedürfen der Genehmigung des Wissenschaftsminis-
teriums.“

77. Nach § 70 wird folgender § 70 a eingefügt:

 „§ 70 a
 Verfahrensregeln

  (1) Das Wissenschaftsministerium soll vor der Ent-
scheidung über die staatliche Anerkennung eine 
gutachterliche Stellungnahme des Wissenschafts-
rats einholen, in der das eingereichte Konzept für 
die geplante nichtstaatliche Hochschule anhand der 
in § 70 Absatz 3 genannten Kriterien bewertet wird 
(Konzeptprüfung). Ferner soll das Wissenschaftsmi-
nisterium in regelmäßigen Abständen eine gutachter-
liche Stellungnahme des Wissenschaftsrats einholen, 
mit der das Vorliegen der in § 70 Absatz 3 genannten 
Kriterien bei staatlich anerkannten nichtstaatlichen 
Hochschulen überprüft wird (institutionelle Akkre-
ditierung, Reakkreditierung). Bei unbefristet staat-
lich anerkannten nichtstaatlichen Hochschulen kann 
das Wissenschaftsministerium eine Reakkreditierung 
verlangen, um auf dieser Grundlage das Fortbeste-
hen der Anerkennungsvoraussetzungen überprüfen 
zu können. Schließlich soll das Wissenschaftsmi-
nisterium vor Verleihung des Promotionsrechts und 
des Habilitationsrechts an eine nichtstaatliche Hoch-
schule eine gutachterliche Stellungnahme des Wis-
senschaftsrats zur Überprüfung der in § 70 Absatz 4 
genannten Kriterien für die Verleihung des Promo-
tionsrechts und des Habilitationsrechts einholen.

  (2) Die gutachterliche Stellungnahme nach Absatz 1 
wird vom Wissenschaftsministerium im Benehmen 
mit dem Träger der nichtstaatlichen Hochschule 
beim Wissenschaftsrat eingeholt. Die Beauftragung 
des Wissenschaftsrats durch das Wissenschaftsmi-
nisterium ist abhängig zu machen von der Maßgabe, 
dass dieser

 1.  eine Gutachterkommission einsetzt, die mehr-
heitlich mit unabhängigen, nicht der betroffenen 
Bildungseinrichtung angehörenden, fachlich ein-
schlägig qualifizierten Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrern besetzt ist, darunter mindestens 
ein professorales Mitglied einer nichtstaatlichen 
Hochschule, sowie mit einem studentischen Mit-
glied,

 2.  der nichtstaatlichen Hochschule, ihrem Träger, 
ihrem Betreiber sowie dem Land Gelegenheit 
gibt, vor der abschließenden Entscheidung über 

waltung ermöglicht; dazu gehört insbesondere der 
ausreichende Zugang zu fachbezogenen Medien.

  Nichtstaatliche Hochschulen müssen Vorkehrungen 
nachweisen, mit denen sichergestellt wird, dass den 
aufgenommenen Studierenden eine Beendigung ihres 
Studiums ermöglicht werden kann.

  (4) Das Promotionsrecht und das Habilitationsrecht 
können einer kirchlichen oder sonstigen nichtstaat-
lichen Hochschule im Rahmen der staatlichen An-
erkennung verliehen werden, wenn

 1.  sie auf der Grundlage von Forschungsschwer-
punkten ein erkennbares wissenschaftliches Profil 
entwickelt hat, das an andere Hochschulen an-
schlussfähig ist,

 2.  wenn die an der Hochschule erbrachten For-
schungsleistungen der Professorinnen und Profes-
soren sowie die Forschungsbasierung der Studien-
gänge den für staatliche Universitäten geltenden 
Maßstäben entsprechen und

 3.  wenn die Hochschule über ein geregeltes, transpa-
rentes Promotionsverfahren und Habilitationsver-
fahren verfügt.

  (5) Für kirchliche Hochschulen kann die Landes-
regierung Ausnahmen von den Absätzen 3 und 4 
zulassen, wenn gewährleistet ist, dass das Studium 
einem Studium an einer vergleichbaren staatlichen 
Hochschule gleichwertig ist. Absätze 3 und 4 finden 
bei kirchlichen Hochschulen nur Anwendung, soweit 
verfassungsmäßig gewährleistete Rechte der Kirchen 
nicht entgegenstehen.

  (6) Staatlich anerkannte Hochschulen führen in 
ihrem Namen eine Bezeichnung, die einen auf den 
Träger und den Sitz hinweisenden Zusatz sowie ent-
weder die Angabe „staatlich anerkannte Hochschule“ 
oder die Angabe „staatlich anerkannte Hochschule 
für angewandte Wissenschaften“ enthalten muss.

  (7) Mit der staatlichen Anerkennung erhält die Hoch-
schule das Recht, im Rahmen der Anerkennung 
Hochschulprüfungen abzunehmen, Hochschulgrade 
zu verleihen und Zeugnisse zu erteilen; diese vermit-
teln die gleichen Berechtigungen wie entsprechen-
de Prüfungen, Grade und Zeugnisse der staatlichen 
Hochschulen.

  (8) Die Bestimmungen des Teils 3 gelten entspre-
chend. Prüfungsordnungen und ihre Änderungen 
sind dem Wissenschaftsministerium anzuzeigen, es 
sei denn, der Studiengang ist vom Akkreditierungsrat 
akkreditiert. § 55 Absatz 1 gilt entsprechend; die Be-
stellung bedarf der Zustimmung des Wissenschafts-
ministeriums.

  (9) Das Wissenschaftsministerium kann staatlich 
anerkannten Hochschulen die Einrichtung von Stu-
dienkollegs im Sinne des § 73 im Einzelfall gestatten. 
Regelungen nach § 73 Absatz 2 Satz 2 bedürfen in 
diesem Fall der Genehmigung des Wissenschaftsmi-
nisteriums.

  (10) Träger von staatlich anerkannten Hochschulen 
haben keinen Anspruch auf staatliche Finanzhilfe.
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79. § 72 wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz 1 werden die Wörter „Absätze 2 und 6 

Satz 3“ durch die Wörter „Absätze 3 und 4 sowie 
Absatz 8 Satz 3“ ersetzt.

 b)  In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „Absatz 2 
Nummern 5 und 6“ durch die Wörter „Absatz 3 
Satz 1 Halbsatz 2 Nummer 2 und Satz 2 Nummer 6“ 
ersetzt.

 c)  In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „§§ 12 
sowie 68 finden“ durch die Wörter „§ 68 findet“ 
ersetzt.

80. § 72 a wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Nummer 1 werden nach dem Wort „Her-

kunftsstaat“ die Wörter „oder Herkunftsland“ 
eingefügt.

  bb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
   „2.  das Studienangebot der die Ausbildung 

durchführenden Einrichtung, soweit die-
ses auf einen Bachelor- oder Mastergrad 
hinführt, im Rahmen einer Akkreditierung 
nach Artikel 3 des Studienakkreditierungs-
staatsvertrags akkreditiert oder unter Mit-
wirkung einer vom Akkreditierungsrat zu-
gelassenen Agentur unter entsprechender 
Anwendung der Kriterien aus Artikel 2 des 
Studienakkreditierungsstaatsvertrags und 
der Rechtsverordnungen nach Artikel 4 Ab-
sätze 1 und 2 des Studienakkreditierungs-
staatsvertrags zertifiziert ist,“

  cc)  In Nummer 4 werden nach den Wörtern 
„des Herkunftsstaates“ die Wörter „oder des 
Herkunftslandes“ und nach dem Wort „Her-
kunftsstaat“ die Wörter „oder Herkunftsland“ 
eingefügt.

 b) Absatz 3 werden die folgenden Sätze angefügt:
   „Wird der Austritt eines Staates aus der Europä-

ischen Union wirksam und ist infolgedessen nach 
Ablauf eines etwaigen Übergangszeitraums nach 
Maßgabe eines Abkommens nach Artikel 50 Ab-
satz 2 des Vertrags über die Europäische Union 
(konsolidierte Fassung), Amtsblatt der Europäi-
schen Union Nr. C 326 vom 26. Oktober 2012, 
S. 13, 43, eine bis dahin zulässige Tätigkeit nach 
Absatz 2 gemäß Satz 7 nicht mehr gestattet, 
nimmt die Einrichtung nach Satz 7 ab dem Zeit-
punkt des Wirksamwerdens des Austritts oder des 
Ablaufs des Übergangszeitraums in den betrof-
fenen Kooperationsprogrammen keine Studien-
bewerberinnen oder Studienbewerber zur Aus-
bildung oder zur Abnahme von Prüfungen mehr 
an. Die Einrichtung nach Satz 7 ist verpflichtet, 
denjenigen Personen, die sie vor dem Wirksam-
werden des Austritts oder Ablauf eines etwaigen 
Übergangszeitraums aufgenommen hat, die Mög-
lichkeit zum Abschluss einzuräumen. Diese Tä-
tigkeit gilt abweichend von Satz 7 als gestattet.“

die Akkreditierung zu dem Gutachten Stellung zu 
nehmen,

 3.  für Streitfälle eine interne Beschwerdestelle ein-
richtet, die mit drei, nicht der betroffenen Bil-
dungseinrichtung angehörenden Wissenschaftle-
rinnen oder Wissenschaftlern besetzt ist und

 4.  das Beschwerdeverfahren einschließlich der ein-
zuhaltenden Fristen regelt.

  In den Fällen des Absatzes 1 Sätze 2 und 3 ist der 
wesentliche Inhalt der gutachterlichen Stellungnah-
me nach erneuter Anhörung der Beteiligten zu ver-
öffentlichen. Der Schutz personenbezogener Daten 
sowie von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ist 
zu wahren; §§ 5 und 6 LIFG finden entsprechend An-
wendung.

  (3) Mit der gutachterlichen Stellungnahme berichtet 
der Wissenschaftsrat dem Land, ob die nichtstaatli-
che Hochschule im Wesentlichen den Voraussetzun-
gen nach § 70 Absatz 3 entspricht. Er benennt hinrei-
chend bestimmt die Punkte, in denen die nichtstaat-
liche Hochschule diesen Anforderungen nicht oder 
nur eingeschränkt gerecht wird. Er kann die Akkredi-
tierung oder Reakkreditierung von der Behebung von 
Mängeln innerhalb angemessener Fristen abhängig 
machen. Akkreditierungen und Reakkreditierungen 
werden in der Regel auf mindestens fünf Jahre be-
fristet.

  (4) Die gutachterliche Stellungnahme erweitert durch 
die im Verfahren erbrachte sachverständige Bewer-
tung die Erkenntnisgrundlagen des Wissenschaftsmi-
nisteriums. Sie nimmt die Entscheidung des Wissen-
schaftsministeriums weder ganz noch teilweise vor-
weg.“

78. Nach § 71 wird folgender § 71 a eingefügt:

 „§ 71 a
  Gebühren; Kosten der 
 institutionellen Akkreditierung

  (1) Für die staatliche Anerkennung erhebt das Wis-
senschaftsministerium Gebühren. Sie umfassen auch 
die Auslagen des Wissenschaftsministeriums für die 
Begutachtung durch den Wissenschaftsrat im Rah-
men des Verfahrens der institutionellen Akkreditie-
rung einschließlich anfallender Umsatzsteuer.

  (2) Die Gebühren trägt der Träger der nichtstaatli-
chen Bildungseinrichtung, wenn

 1.  er eine staatliche Anerkennung, deren Verlänge-
rung oder Erweiterung beantragt,

 2.  seit der letzten Reakkreditierung mindestens zehn 
Jahre vergangen sind oder

 3.  die nichtstaatliche Bildungseinrichtung Anlass zu 
einer erneuten Überprüfung der Anerkennungsvo-
raussetzungen gegeben hat.

  (3) Das Landesgebührengesetz findet ergänzend An-
wendung.“
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an dem ihrer Universität zugeordneten Univer-
sitätsklinikum in der Krankenversorgung mitzu-
wirken. Das Universitätsklinikum ist verpflichtet, 
die Stellen der Ärztlichen Direktorinnen und Ärzt-
lichen Direktoren ausschließlich mit Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrern dieser Univer-
sität zu besetzen und nur das der klinischen Me-
dizin zugeordnete wissenschaftliche Personal zur 
Deckung seines Bedarfs in der Krankenversorgung 
einzusetzen. Das Universitätsklinikum unterstützt 
die Universität, der es zugeordnet ist, bei der Er-
füllung ihres Auftrags in Forschung und Lehre. Der 
Forschung, Lehre und Krankenversorgung unmittel-
bar dienende zentrale Einrichtungen (insbesondere 
Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit, Datenschutz, 
Hygienemanagement, biologische Sicherheit, Ge-
bäudemanagement, Tierhaltung) sowie Betriebsein-
richtungen (insbesondere Dateninformationszentren, 
Bibliotheken, Rechenzentren, Werkstätten, Versor-
gungs- und Hilfsbetriebe, Güter und sonstige Wirt-
schaftsbetriebe) des Universitätsklinikums sind 
von diesem als hoheitliche Aufgabe der Medizini-
schen Fakultät der Universität zur Verfügung zu 
stellen; entsprechend sind zentrale Einrichtungen 
und Betriebseinrichtungen der Medizinischen Fa-
kultät der Universität von dieser dem Universitäts-
klinikum zur Verfügung zu stellen. Unmittelbarkeit 
im vorgenannten Sinne ist gegeben, wenn die ge-
genseitige Nutzung der Ausübung von Tätigkeiten 
zu Zwecken von Forschung, Lehre und Kranken-
versorgung beiträgt.“

 b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
   „(2) Das Universitätsklinikum und die Universität 

regeln die Einzelheiten der Zusammenarbeit, zu 
der sie nach Absatz 1 Sätze 2 bis 4 und 6 verpflich-
tet sind, durch öffentlich-rechtlichen Vertrag; in 
ihm sind die jeweiligen Beiträge, die in Forschung, 
Lehre und Krankenversorgung erbracht werden, 
sowie die damit verbundenen finanziellen Auswir-
kungen auf Selbstkostenbasis zu regeln; der Ver-
trag bedarf der Zustimmung des Wissenschaftsmi-
nisteriums. Darüber hinaus können durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag Vereinbarungen ins besondere 
über die Ziele der Struktur- und Entwicklungspla-
nung sowie das Zusammenwirken der Verwaltung 
der Universität und der Verwaltung des Universi-
tätsklinikums auf Selbstkostenbasis abgeschlos-
sen werden. Das Universitätsklinikum darf die 
zur Erfüllung der Aufgaben in Forschung, Lehre 
und Krankenversorgung nach Absatz 1 in Verbin-
dung mit der Kooperationsvereinbarung durch die 
Medizinische Fakultät der Universität zu erbrin-
genden Tätigkeiten nur bei dieser nachfragen; die 
Medizinische Fakultät der Universität darf die zur 
Erfüllung der Aufgaben in Forschung, Lehre und 
Krankenversorgung nach Absatz 1 in Verbindung 
mit der Kooperationsvereinbarung durch das Uni-
versitätsklinikum zu erbringenden Tätigkeiten nur 
bei diesem nachfragen. Davon unberührt sind zent-
rale Einrichtungen der Universität und gemeinsame 
Einrichtungen der Medizinischen Fakultät mit an-
deren Fakultäten gemäß § 15 Absatz 7 LHG. So-

 c)  In Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „jährlich 
oder“ gestrichen.

81. § 76 wird folgender Absatz 4 angefügt:
  „(4) Das Finanzministerium kann im Einvernehmen 

mit dem Wissenschaftsministerium auf Antrag einer 
Hochschule dieser die Bauherreneigenschaft in ge-
eigneten Fällen für einzelne Bauvorhaben übertra-
gen. Die Projekt- und Haushaltsverantwortung geht 
in diesem Fall in den Zuständigkeitsbereich des Wis-
senschaftsministeriums über.“

82. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2
Änderung des Universitätsklinika-Gesetzes

Das Universitätsklinika-Gesetz (UKG) in der Fassung 
vom 15. September 2005 (GBl. S. 625), das zuletzt durch 
Artikel 26 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. 
S. 99, 102) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 
  „Die Vorschriften des Umwandlungsgesetzes (UmwG), 

Viertes Buch, Erster und Zweiter Teil (§§ 174 bis 177 
UmwG) über die Vermögensübertragung (§ 1 Absatz 1 
Nummer 3 UmwG), in ihrer jeweils geltenden Fas-
sung können auf eine Vollübertragung oder eine Teil-
übertragung des Vermögens der Universitäts-Herz-
zentrum Freiburg-Bad Krozingen GmbH auf das Uni-
versitätsklinikum Freiburg der Universität Freiburg in 
der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts 
entsprechend angewandt werden. Ein zwischen den 
beteiligten Rechtsträgern hierfür zu schließender 
Übertragungsvertrag bedarf zu seiner rechtlichen 
Wirksamkeit der Zustimmung des Wissenschaftsmi-
nisteriums im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium.“

2. § 4 wird wie folgt geändert: 
 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „des 

Personals“ die Wörter „sowie im Wissenstransfer“ 
eingefügt.

 b)  In Absatz 4 Satz 5 werden die Wörter „§ 5 Abs. 4 
Satz 4 und 5“ durch die Wörter „§ 5 Absatz 4 Sätze 3 
und 4“ ersetzt.

3. § 7 wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz 1 werden nach Satz 1 folgende Sätze ein-

gefügt:
   „Die Universität ist verpflichtet, die der klinischen 

Medizin zugeordneten Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer und weiteren Angehörigen des 
wissenschaftlichen Personals der Universität dem 
Universitätsklinikum zum Zwecke der Kranken-
versorgung zur Verfügung zu stellen. Die der klini-
schen Medizin zugeordneten Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer und weiteren Angehörigen 
des wissenschaftlichen Personals sind verpflichtet, 
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3. § 5 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:
   „Hat das Studierendenwerk keine Geschäftsfüh-

rung und ist auch keine Verhinderungsvertretung 
bestellt (Führungslosigkeit), wird es für den Fall, 
dass ihm gegenüber Willenserklärungen abgegeben 
oder Schriftstücke zugestellt werden, durch den 
Vorsitzenden des Verwaltungsrats vertreten.“

 b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 1 wird das Wort „Abwesenheitsvertre-

tung“ durch das Wort „Verhinderungsvertre-
tung“ ersetzt.

  bb) Folgender Satz wird angefügt:
   „Die Bestellung endet,
   1.  wenn sie durch die Geschäftsführerin oder 

den Geschäftsführer widerrufen wird, 
   2. durch Rücktritt oder
   3.  durch Bestellung einer kommissarischen Ge-

schäftsführung.“
 c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
   „(6) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsfüh-

rer wird auf sechs Jahre bestellt. Wiederbestellung 
ist möglich. Zur Vermeidung der Führungslosigkeit 
kann unter der auflösenden Bedingung der regulä-
ren Bestellung eine kommissarische Geschäftsfüh-
rerin oder ein kommissarischer Geschäftsführer be-
stellt werden.“

4. § 6 wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „ihn“ 

die Wörter „und kann sie oder ihn nach vorheriger 
Anhörung mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder vorzeitig abbestel-
len“ eingefügt.

 b)  Absatz 2 Satz 2 Spiegelstrich 1 wird wie folgt ge-
fasst:

  „–  die Bestellung einer Verhinderungsvertreterin 
oder eines Verhinderungsvertreters der Ge-
schäftsführerin oder des Geschäftsführers“

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
  aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
   aaa)  In Nummer 2 wird das Wort „drei“ durch 

das Wort „vier“ ersetzt. 
   bbb)  In Nummer 3 wird nach dem Komma am 

Ende das Wort „sowie“ eingefügt. 
   ccc) Nummer 4 wird aufgehoben. 
   ddd) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 4. 
  bb)   In Satz 2 wird das Wort „nimmt“ durch die 

Wörter „sowie eine Vertreterin oder ein Ver-
treter des Wissenschaftsministeriums nehmen“ 
ersetzt. 

weit Dritte mit der Wahrnehmung der hoheitlichen 
Aufgaben und Befugnisse einer Universitätsklinik 
beliehen sind (§ 4 Absatz 5), gilt für die Zusam-
menarbeit mit der Universität Satz 3 entsprechend. 
Die Verpflichtung nach den Sätzen 3 und 4 gilt 
nicht, soweit und solange der Kooperationspartner 
nicht in der Lage ist zu leisten.“

4. § 10 wird wie folgt geändert: 
 a)   In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „§ 17 Abs. 4 

und 9“ durch die Wörter „§ 17 Absätze 4 und 7“ er-
setzt. 

 b)   In Absatz 5 Satz 1 Halbsatz 2 werden die Wörter 
„§ 17 Abs. 7 Satz 2 und 3“ durch die Wörter „§ 18 
Absatz 4 Sätze 6 und 7“ ersetzt.

Artikel 3
Änderung des Studierendenwerksgesetzes

Das Studierendenwerksgesetz (StWG) in der Fassung 
vom 15. September 2005 (GBl. S. 621), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juni 2020 (GBl. S. 426, 
427) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Nach § 2 Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a einge-
fügt:

  „(2 a) Die Studierendenwerke können auch über die 
Grenzen von Absatz 1 hinaus Kinderbetreuungsein-
richtungen betreiben, insbesondere für Kinder von 
Hochschulmitarbeiterinnen und Hochschulmitarbei-
tern.“

2. Nach § 2 wird folgender § 2 a eingefügt:

 „§ 2 a
 Zusammenwirken der Studierendenwerke 
 untereinander und mit anderen Einrichtungen

  (1) Zur besseren Erfüllung ihrer Aufgaben haben die 
Studierendenwerke untereinander, mit den Hochschu-
len, dem Bund, den Ländern und den Kommunen zu-
sammenzuarbeiten. 

  (2) Die Zusammenarbeit innerhalb des Kreises der 
Studierendenwerke ist von den Studierendenwerken 
zur Erfüllung ihrer durch gemeinsame spezifische 
öffentliche Interessen bestimmten Aufgaben sicher-
zustellen. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit sind 
durch öffentlich-rechtliche Verträge zu regeln. Ko-
operationsvereinbarungen sollen unbefristet oder für 
mindestens fünf Jahre geschlossen werden, es sei 
denn, dies ist nach der Art der Tätigkeit unüblich.

  (3) Für die Zusammenarbeit der Studierendenwerke 
mit den Hochschulen, dem Bund, den Ländern und 
den Kommunen gilt Absatz 2 entsprechend, soweit 
die Form des öffentlich-rechtlichen Vertrags zulässig 
ist.“
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 b)  Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 
   „(4) § 7 a gilt für Online-Sitzungen der Vertre-

tungsversammlung entsprechend.“

 8. § 9 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
  „Den Beginn bestimmt die Satzung des Studieren-

denwerks.“

 9. § 12 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
  „Im Falle von Kooperationsstudiengängen von meh-

reren durch verschiedene Studierendenwerke betreu-
ten Hochschulen reduziert sich der Studierenden-
werksbeitrag an jedem der beteiligten Studierenden-
werke in Baden-Württemberg auf die Hälfte.“

10. § 13 wird folgender Absatz 5 angefügt:
  „(5) Die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer 

der Studierendenwerke des Landes Baden-Würt-
temberg bilden zur Wahrnehmung ihrer gemeinsa-
men Interessen eine landesweite Vertretung der Ge-
schäftsführungen und bestimmen eine Vorsitzende 
oder einen Vorsitzenden. Näheres regelt eine Ge-
schäftsordnung, die der Zustimmung von zwei Drit-
teln der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer 
bedarf.“

Artikel 4
Änderung des Landeshochschulgebührengesetzes

Das Landeshochschulgebührengesetz (LHGebG) vom  
1. Januar 2005 (GBl. S. 1, 56), das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 15. Oktober 2019 (GBl. S. 405, 411) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 5 Absatz 1 Nummer 6 werden die Wörter „§§ 30 
oder 32 bis 34“ durch die Wörter „§§ 30, 32 bis 34 
und 36 a“ ersetzt.

2.  In § 6 Absatz 6 Halbsatz 1 werden nach den Wör-
tern „des Bundesinnenministeriums“ die Wörter „am 
1. Juli eines Jahres für das folgende Herbstsemester 
beziehungsweise Wintersemester und am 1. Januar 
eines Jahres für das folgende Frühjahrssemester be-
ziehungsweise Sommersemester“ eingefügt.

3.  Nach § 8 Absatz 5 Satz 1 wird folgender Satz einge-
fügt:

  „Sind Studierende in zwei oder mehreren unterschied-
lichen Studiengängen an einer Hochschule des Lan-
des und an einer Hochschule eines anderen Landes der 
Bundesrepublik Deutschland eingeschrieben, tritt die 
Gebührenpflicht für das Studium an einer Hochschu-
le des Landes nach Absatz 1 mit Beginn des auf das 
Datum des ersten Abschlusszeugnisses des Studien-
gangs an der Hochschule des anderen Landes folgen-
den Semesters ein.“

 d)  In Absatz 4 werden die Sätze 1 bis 3 wie folgt ge-
fasst:

   „Die Vertretungsversammlung wählt die Mitglie-
der des Verwaltungsrats; für jedes gewählte Mit-
glied ist eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter 
zu wählen. Die studentischen Mitglieder werden 
auf Vorschlag der studentischen Mitglieder der 
Vertretungsversammlung gewählt. Den Beginn und 
die Dauer der Amtszeit bestimmt die Satzung des 
Studierendenwerks.“

 e) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
   „(6) Die Bestellung der Geschäftsführerin oder des 

Geschäftsführers sowie die Regelung und die Be-
endigung ihres oder seines Beschäftigungsverhält-
nisses bedürfen der vorherigen Zustimmung des 
Wissenschaftsministeriums.“

5.  In § 7 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „ihre Mehr-
heit anwesend ist“ durch die Wörter „mehrheitlich an-
wesend oder nach § 6 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2 ver-
treten sind“ ersetzt.

6.  Nach § 7 wird folgender § 7 a eingefügt:

 „§ 7 a
 Online-Sitzungen des Verwaltungsrats

  (1) Online-Sitzungen des Verwaltungsrats können 
nach Maßgabe der Festlegungen in der Geschäftsord-
nung auch elektronisch einberufen und durchgeführt 
werden.

  (2) Eine Einberufung als Telefon- oder Videokonfe-
renz ist nur zulässig, sofern nicht die Mehrheit der 
stimmberechtigten Mitglieder innerhalb einer von 
der oder dem Vorsitzenden zu setzenden Frist wider-
spricht. In der Niederschrift zur Sitzung ist die Sit-
zungsform zu vermerken und eine Übersicht der Sit-
zungsteilnehmer beizufügen.

  (3) Die Bild- und Tonübertragung von öffentlichen 
Sitzungen der Organe und Gremien ist zulässig, so-
lange und soweit dies erforderlich ist zur ordnungsge-
mäßen Durchführung der Online-Sitzung. Eine dauer-
hafte Speicherung der Aufzeichnung erfolgt nicht.“

7. § 8 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
   „(3) Neben ihren in Absatz 2 Buchstabe a genann-

ten Vertreterinnen oder Vertretern kraft Amtes 
entsenden Hochschulen und Studienakademien 
mindestens eine Lehrkraft und eine Studierende 
oder einen Studierenden in die Vertretungsver-
sammlung. Die Entsendung weiterer Vertreterin-
nen und Vertreter regelt die Satzung, welche auch 
die Größe der dem Studierendenwerk zugehörigen 
Hochschulen und Akademien im Sinne von § 1 des 
Akademiengesetzes berücksichtigt.“
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Artikel 7
Änderung des Zweiten Hochschulrechts-

änderungsgesetzes

Artikel 27 § 24 des Zweiten Hochschulrechtsänderungs-
gesetzes vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Dezember 2012 
(GBl. S. 677, 681) geändert worden ist, wird aufgehoben.

Artikel 8
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Baden-Württemberg

Das Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg vom 
9. November 2010 (GBl. S. 793, 826), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Oktober 2020 (GBl. 
S. 914) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 57 Absatz 1 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:
 „4.  Fachschulräte an Hochschulen für angewandte 

Wissenschaften und Pädagogischen Hochschulen 
sowie Erste Künstlerisch-technische Oberlehrer an 
den Staatlichen Akademien der Bildenden Künste 
und an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung 
Karlsruhe,“

2. Nach § 68 wird folgender § 68 a eingefügt: 

 „§ 68 a 
 Prüfungsvergütung

  Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern im Sinne 
von § 44 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Landeshoch-
schulgesetz (LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. 2005, 1) 
in der jeweils geltenden Fassung, die nach Maßgabe 
von § 46 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 LHG verpflich-
tet sind, bei staatlichen Prüfungen mitzuwirken, durch 
die ein Hochschulstudium abgeschlossen wird, kann 
zur Abgeltung zusätzlicher Belastungen, die durch 
diese Mitwirkung entstehen, eine Vergütung gewährt 
werden. Die Höhe der Vergütung ist nach der Schwie-
rigkeit der Prüfungstätigkeit und dem Ausmaß der zu-
sätzlichen Belastung festzulegen. Das für die jewei-
lige staatliche Prüfung zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium 
für Finanzen durch Rechtsverordnung die Höhe der 
Vergütung zu bestimmen.“

3.  Die Anlage 1 (Landesbesoldungsordnung A) wird wie 
folgt geändert:

 a)  Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 10 wird wie 
folgt geändert:

  aa)  Nach der Amtsbezeichnung „Kriminalober-
kommissar“ wird folgende Amtsbezeichnung 
eingefügt:

   „Künstlerisch-technischer Lehrer3)5)“

Artikel 5 
Änderung des Qualitätssicherungsgesetzes

§ 1 des Qualitätssicherungsgesetzes vom 5. Mai 2015 
(GBl. S. 313) wird wie folgt geändert: 

1.  Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
  „Abweichend von Satz 1 bestimmen sich die auf die 

einzelnen Hochschulen entfallenden Beträge nach 
Satz 1 in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezem-
ber 2025 auf der Basis des Studienjahres 2019.“

2.  In Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz einge-
fügt: 

  „Abweichend von Satz 1 beträgt der Anteil nach Satz 1 
in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2025 
12,9404 Prozent der Mittel nach Absatz 1 Satz 2 und 
wird gerundet.“

Artikel 6
Änderung des Akademiengesetzes

Das Gesetz über die Film- und die Popakademie und 
die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württem-
berg (Akademiengesetz – AkadG) vom 25. Februar 1992 
(GBl. S. 115), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 13. März 2018 (GBl. S. 85, 94) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.   In § 5 a Satz 1 werden in Nummer 3 der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt und folgende Nummer 4 an-
gefügt:

 „4.  im Sommersemester 2020 in diesem Studiengang 
eingeschrieben waren, jedoch nicht für länger als 
ein Semester.“

2.  § 6 wird wie folgt geändert:
 a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz eingefügt: 
   „(1 a) Für Studierende gilt eine jeweils um ein Se-

mester verlängerte individuelle Dauer des Studi-
ums nach Absatz 1, wenn sie im Sommersemester 
2020 oder im Wintersemester 2020/2021 in einem 
Studiengang eingeschrieben sind. Bei beurlaubten 
Studierenden regelt die jeweilige Akademie, abhän-
gig von den Beurlaubungsgründen und der Situa-
tion an dieser Akademie, ob die Verlängerung nach 
Satz 1 Anwendung findet.“

 b) In Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:
   „Bei der Berechnung von Fristen für die Erbrin-

gung von Studien- und Prüfungsleistungen nach 
Maßgabe der Rechtsverordnung nach Satz 1 wird 
bei Studierenden das jeweilige Semester nicht be-
rücksichtigt, wenn sie in diesem Studiengang im 
Sommersemester 2020 oder im Wintersemester 
2020/2021 eingeschrieben waren.“
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nischen Oberlehrerinnen und Technischen Oberlehrer 
sowie Fachschulrätinnen und Fachschulräte, die von der 
Neufassung des § 52 Absatz 6 des Landeshochschulge-
setzes betroffen sind, werden nach Maßgabe der als An-
lage angeschlossenen Übersicht übergeleitet. Die Beam-
tinnen und Beamten führen die neue Amtsbezeichnung.

Artikel 11
Aufhebung der Hochschul-Datenschutzverordnung

Die Hochschul-Datenschutzverordnung vom 28. August 
1992 (GBl. S. 667), die zuletzt durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 14. Mai 2019 (GBl. S. 225) geändert wor-
den ist, wird aufgehoben.

Artikel 12
Neubekanntmachung

Das Wissenschaftsministerium kann den Wortlaut des 
Landeshochschulgesetzes in der im Zeitpunkt der Be-
kanntmachung geltenden Fassung mit neuer Paragrafen-
folge bekannt machen und Unstimmigkeiten des Wort-
lauts beseitigen.

Artikel 13
Übergangsbestimmungen

§ 1
Anpassung von Grundordnungen, anderen Satzungen 

und sonstigen Regelwerken

Die Hochschulen haben Anpassungen ihrer Grundord-
nungen und anderen Satzungen sowie ihrer sonstigen 
Regelwerke, deren Erforderlichkeit sich aus diesem 
Gesetz ergibt, unverzüglich, spätestens jedoch bis zum  
31. Dezember 2021 vorzunehmen.

§ 2
Findungsverfahren und Wahlen

(1) Sofern vor Inkrafttreten dieses Gesetzes das Verfah-
ren nach § 18 Absatz 3 LHG in der Fassung vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes begonnen wurde, wird es nach den 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Regelungen 
zu Ende geführt.
(2) Die Besetzung von Findungskommissionen nach 
§ 20 Absatz 4 LHG, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
zur Auswahl eines Mitglieds des Hochschulrats gebildet 
wurden, richtet sich auch nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes nach den vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gelten-
den Regelungen.

  bb)  Bei der Amtsbezeichnung „Technischer Leh-
rer5)“ mit Funktionszusätzen wird der letzte 
Funktionszusatz gestrichen.

 b)  Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 11 wird wie 
folgt geändert:

  aa)  Nach der Amtsbezeichnung „Kriminalhaupt-
kommissar4)“ wird folgende Amtsbezeichnung 
eingefügt:

   „Künstlerisch-technischer Lehrer2)“
  bb)  Bei der Amtsbezeichnung „Technischer Ober-

lehrer“ mit Funktionszusätzen wird der letzte 
Funktionszusatz gestrichen.

 c)  Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 12 wird wie 
folgt geändert:

  aa)  Nach der Amtsbezeichnung „Kriminalhaupt-
kommissar3)“ wird folgende Amtsbezeichnung 
eingefügt:

   „Künstlerisch-technischer Oberlehrer“
  bb)  Bei der Amtsbezeichnung „Technischer Ober-

lehrer“ mit Funktionszusätzen wird der letzte 
Funktionszusatz gestrichen.

 d)  Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 13 wird wie 
folgt geändert:

  aa)  Nach der Amtsbezeichnung „Erster Kriminal-
hauptkommissar“ wird folgende Amtsbezeich-
nung eingefügt:

   „Erster Künstlerisch-technischer Oberlehrer“
  bb)  Die Amtsbezeichnung „Fachschulrat1)“ mit 

Funktionszusätzen wird wie folgt gefasst:
   „Fachschulrat1) 
    an einer Pädagogischen Hochschule“

Artikel 9
Änderung des Hochschulzulassungsgesetzes

§ 1 a des Hochschulzulassungsgesetzes in der Fassung 
vom 15. September 2005 (GBl. S. 629), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Oktober 2019 (GBl.  
S. 405) geändert worden ist, wird folgender Satz ange-
fügt: 
„Dasselbe gilt für ein zusätzliches Lehrangebot, das zur 
Umsetzung einzuhaltender Hygieneregeln in einer Pan-
demielage, insbesondere zur Ermöglichung kleinerer 
Gruppengrößen, außerordentlich und befristet zur Ver-
fügung gestellt worden ist.“

Artikel 10
Überleitungsvorschriften

Die am Tag vor dem Inkrafttreten und am Tag des In-
krafttretens dieses Artikels im Amt befindlichen Tech-
nischen Lehrerinnen und Technischen Lehrer, Tech-
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können abweichend von § 20 Absatz 5 Satz 2 LHG in 
der nach Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fas-
sung länger als neun Jahre, längstens bis zum Ende ihrer 
Amtszeit dem Hochschulrat angehören.

§ 9
Örtliche Hochschulräte der DHBW

(1) Abweichend von § 27 b Absatz 4 LHG endet die 
Amtszeit der im Jahr 2020 und 2021 zu wählenden Mitglie-
der der Örtlichen Hochschulräte nach § 27 b Absatz 2 Num-
mern 7 bis 9 LHG spätestens am 30. September 2023.
(2) Mitglieder, die in der vor Inkrafttreten dieses Geset-
zes geltenden Fassung in einen Örtlichen Hochschulrat 
gewählt wurden, können abweichend von § 27 b Absatz 4 
Satz 1 LHG in der nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
geltenden Fassung länger als neun Jahre, längstens bis 
zum Ende ihrer Amtszeit dem Örtlichen Hochschulrat 
angehören.

§ 10 
Externenprüfung

§ 33 Satz 2 Nummer 2 LHG findet bei bereits akkredi-
tierten oder zertifizierten Vorbereitungskursen erstmals 
Anwendung, wenn nach Auslaufen der bisherigen Ak-
kreditierung oder Zertifizierung eine erneute Akkreditie-
rung oder Zertifizierung ansteht.

§ 11
Führung von Graden des Vereinigten Königreichs

Britische Hochschulgrade, die während der Mitglied-
schaft des Vereinigten Königreichs in der Europäischen 
Union erworben wurden, können weiterhin in der verlie-
henen Form ohne Herkunftsbezeichnung geführt werden.

§ 12
Vertrauenskommission

Soweit die Vertrauenskommission nach § 41 a Absatz 5 
LHG in der vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gel-
tenden Fassung angerufen wurde, sind die Verfahren 
gemäß § 41 a Absatz 5 LHG in der vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes geltenden Fassung durchzuführen und 
zu beenden. Im Übrigen sind die Vertrauenskommissio-
nen unverzüglich aufzulösen.

§ 13
Berufungen

Die Besetzung von Berufungskommissionen nach § 48 
Absatz 3 LHG, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes zur 
Vorbereitung eines Berufungsvorschlags gebildet wur-
den, richtet sich auch nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
nach den vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Re-
gelungen.

§ 3
Institutionelle Unternehmenskooperationen 

in Forschung und Lehre

§ 3 Absatz 6 LHG findet Anwendung auf Kooperationen, 
die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes neu begründet, 
ausgebaut oder wesentlich verändert werden.

§ 4
Gleichstellung

Stellenbesetzungsverfahren, bei denen ein Bewerbungs- 
und Personalauswahlgespräch vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes stattgefunden hat, werden nach den vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes geltenden Regelungen zu Ende 
geführt.

§ 5
Struktur- und Entwicklungsplan

Soweit dem Wissenschaftsministerium Struktur- und 
Entwicklungspläne gemäß § 7 LHG vor Inkrafttreten die-
ses Gesetzes vorgelegt wurden, wird das Zustimmungs-
verfahren nach den vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gel-
tenden Regelungen zu Ende geführt. Dies gilt auch dann, 
wenn bereits beschlossene Pläne dem Wissenschaftsmi-
nisterium nicht mehr rechtzeitig vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes vorgelegt wurden. Können Struktur- und Ent-
wicklungspläne, deren Planungsperiode in der Zeit bis 
zum 30. Juni 2021 ausläuft, ab Inkrafttreten dieses Gesetzes 
nicht mehr rechtzeitig zu der gemäß § 7 Absatz 2 Satz 1 LHG 
geregelten Frist vorgelegt werden, ist die Einreichung 
beim Wissenschaftsministerium spätestens bis zum  
30. Juni 2022 nachzuholen.

§ 6
Haushaltsführung

Soweit Universitäten zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
noch die kamerale Haushaltsführung verwenden, muss 
die Umstellung auf die kaufmännische Haushaltsführung 
bis spätestens zum 1. Januar 2023 erfolgen.

§ 7
Stellvertretende Kanzlerinnen und Kanzler

Die Rektorate haben Bestellungen, deren Erforderlich-
keit sich aus § 16 Absatz 2 a LHG in der nach Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes geltenden Fassung ergibt, bis spätes-
tens zum 31. Oktober 2021 vorzunehmen.

§ 8 
Mitgliedschaft im Hochschulrat der DHBW

Mitglieder, die in der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
geltenden Fassung in den Hochschulrat der DHBW ge-
wählt oder bestellt wurden und Duale Partner vertreten, 
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§ 19 
Hochschul-Datenschutzverordnung

(1) Bei Absolventinnen und Absolventen, die ihr Studi-
um bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlos-
sen haben, wird ein Wunsch nach einer fortdauernden 
Speicherung der Daten nach § 12 Absatz 8 Satz 4 unter-
stellt, solange und soweit die Absolventin oder der Ab-
solvent der Hochschule gegenüber nicht das Gegenteil 
erklärt.
(2) Bis zum Erlass der Satzungen nach § 12 Absätze 3 
und 6 LHG in der Fassung dieses Gesetzes findet die 
Hochschul-Datenschutzverordnung in der Fassung vor 
Inkrafttreten dieses Gesetzes Anwendung, längstens je-
doch bis zum 31. Dezember 2021. Für das Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT) gilt die Hochschul-Daten-
schutzverordnung in der Fassung vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes fort, solange und soweit das KITG auf § 12 Ab-
satz 1 Satz 4 LHG in der Fassung vor Inkrafttreten des 
Dritten Hochschulrechtsänderungsgesetzes verweist.

Artikel 14
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft, soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist.
(2) Artikel 1 Nummern 76 bis 78 tritt am 1. September 
2022 in Kraft; dies gilt nicht für § 70 Absatz 8 Satz 3 
LHG in der Fassung dieses Gesetzes. Artikel 1 Num-
mer 61, Artikel 8 und Artikel 10 treten am ersten Tag 
des auf die Verkündung folgenden Monats in Kraft.

§ 14
Privatrechtlich beschäftigte Lehrkräfte 

an Akademien der Bildenden Künste und 
der Hochschule für Gestaltung

Für die den bisherigen Technischen Lehrerinnen und 
Lehrern, Technischen Oberlehrerinnen und Oberlehrern, 
Fachschulrätinnen und Fachschulräten in der Vergütung 
gleichgestellten privatrechtlich beschäftigten Lehrkräfte 
an Akademien der Bildenden Künste und der Hochschu-
le für Gestaltung im Sinne des § 52 Absatz 6 LHG in der 
Fassung vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, die vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingestellt wurden, 
finden die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gelten-
den Regelungen weiterhin Anwendung.

§ 15
Anerkennung als nichtstaatliche Hochschule

Soweit zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
ein Antrag einer nichtstaatlichen Bildungseinrichtung 
auf staatliche Anerkennung oder Verlängerung oder Er-
weiterung der staatlichen Anerkennung als nichtstaat-
liche Hochschule eingegangen ist, wird das damit begon-
nene Verfahren auf der Grundlage der vor Inkrafttreten 
dieses Gesetzes geltenden Regelungen abgeschlossen.

§ 16
Bildung der Verwaltungsräte und der Vertretungsver-

sammlungen der Studierendenwerke

§ 6 Absatz 4 Satz 3 StWG findet erstmals für die nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes neu zu wählenden Mitglie-
der der Verwaltungsräte Anwendung. § 9 Absatz 2 Satz 2 
StWG findet erstmals für die nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes neu zu wählenden Mitglieder der Vertretungs-
versammlungen Anwendung.

§ 17
Verwaltungsräte der Studierendenwerke

§ 7 Absatz 1 StWG findet erstmals Anwendung, nach-
dem die Mitglieder des Verwaltungsrats nach Maßgabe 
des § 6 Absatz 4 StWG gewählt wurden. Die vierte Ver-
treterin oder der vierte Vertreter der Studierenden nach 
§ 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 StWG ist nachzuwählen. 

§ 18
Studierendenwerksbeiträge bei 

Kooperationsstudiengängen

§ 12 Absatz 2 Satz 3 StWG findet erstmals zum dem In-
krafttreten dieses Gesetzes folgenden Semester Anwen-
dung.
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	Gesetzesbeschluss
	des Landtags

	 Viertes Gesetz zur Änderung 
	 Viertes Gesetz zur Änderung 
	 hochschulrechtlicher Vorschriften 
	 (Viertes Hochschulrechtsänderungsgesetz –
	 4. HRÄG)
	  Der Landtag hat am 16. Dezember 2020 das folgende Gesetz beschlossen:
	 Artikel 1
	 Änderung des Landeshochschulgesetzes
	  Das Landeshochschulgesetz (LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Juni 2020 (GBl. S. 426) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	 1.  In § 2 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 Teilsatz 1 sowie § 29 Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „in den beteiligten Ausbildungsstätten“ jeweils durch die Wörter „bei den beteiligten Dualen Partnern“ ersetzt.
	-
	-

	 2.  In § 2 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 Teilsatz 2, § 16 Absatz 3 Satz 2 Nummer 17, § 18 Absatz 7 Satz 1, § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 und Satz 9 Halbsatz 1, § 27 b Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 und Nummer 4 Halbsatz 1 sowie Absatz 3, § 31 Absatz 1 Satz 3 sowie § 65 c Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Ausbildungsstätten“ jeweils durch die Wörter „Dualen Partnern“ ersetzt.
	-
	-
	-

	 3. § 2 wird wie folgt geändert:
	 a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:
	  aa)  In Nummer 3 Teilsatz 2 werden nach dem Wort „erfordert“ die Wörter „; ihnen obliegen zudem lehrerbildende Studiengänge für künstlerisches Lehramt an Gymnasien“ eingefügt.
	-

	  bb)  In Nummer 4 Halbsatz 1 werden nach dem Wort „Anwendung“ die Wörter „und Weiterentwicklung“ eingefügt.
	-

	  cc)  In Nummer 5 Teilsatz 1 werden nach dem Wort „Anwendung“ die Wörter „und Weiterentwicklung“ eingefügt. 
	-

	 b) Absatz 2 Satz 3 wird aufgehoben.
	 c)  In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „mit Behinderung oder einer chronischen Erkrankung“ durch die Wörter „mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen“ ersetzt.
	-

	 d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
	  aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
	    „Dazu fördern sie im Rahmen ihrer Aufgaben unter anderem Innovation, Nachhaltigkeit und Tierschutz.“
	  bb)  Die bisherigen Sätze 3 bis 8 werden aufgehoben.
	-

	 e) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt:
	   „(6) Die Hochschulen können zum Zwecke des Wissens-, Gestaltungs- und Technologietransfers die berufliche Selbstständigkeit, insbesondere Unternehmensgründungen, ihrer Studierenden und befristet beschäftigten Akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Absolventinnen, Absolventen und ehemaligen Beschäftigten für die Dauer von bis zu drei Jahren, in begründeten Ausnahmefällen bis zu fünf Jahren, fördern. Die Förderung kann insbesondere durch die unentgeltliche oder verbilligte
	-
	-
	-

	  1.  Bereitstellung von Räumen und Laboren für den Geschäftszweck,
	  2.  Bereitstellung von IT-Infrastruktur für den Geschäftszweck und
	-

	  3.  Zugangsmöglichkeit zu Hochschulbibliotheken
	   erfolgen. Die Förderung nach den Sätzen 1 und 2 erfolgt auf der Basis einer vorher abzuschließenden schriftlichen Vereinbarung mit dem Rektorat. Für Absolventinnen und Absolventen ist eine Förderung nach den Sätzen 1 bis 3 nur innerhalb von fünf Jahren ab dem Datum des letzten Abschlusszeugnisses, für ehemalige Beschäftigte innerhalb von fünf Jahren ab dem Ende des Beschäftigungsverhältnisses möglich. Die Förderung darf die Erfüllung der anderen in diesem Gesetz genannten Aufgaben nicht beeinträchtigen. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 f)  Die bisherigen Absätze 6 bis 8 werden die Ab-sätze 7 bis 9.
	 g) Der neue Absatz 8 wird wie folgt geändert: 
	  a)  In Satz 1 wird die Angabe „Absatz 6“ durch die Angabe „Absatz 7“ ersetzt. 
	  b)  In Satz 2 werden die Wörter „Absatz 6 Satz 2“ durch die Wörter „Absatz 7 Satz 2“ ersetzt.
	 4. § 3 wird wie folgt geändert: 
	 a) Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 
	   „Die zuständigen Hochschulorgane können, soweit dies zur Sicherung des Studienbetriebs erforderlich ist, Vorgaben beschließen
	-
	-

	  1.  zu den elektronischen Formaten, in denen die Lehrangebote zu erbringen sind, und
	  2.  zur Nutzung elektronischer Übertragungsmöglichkeiten.“
	-

	 b) Es wird folgender Absatz 6 angefügt:
	     „(6) Sofern Hochschulen mit Dritten gemeinsam Einrichtungen betreiben oder Einrichtungen der Hochschulen von Dritten institutionell gefördert werden, gilt § 70 Absatz 3 Satz 2 entsprechend.“
	 5. § 4 wird wie folgt gefasst:
	 „§ 4
	 Chancengleichheit von Frauen und Männern; 
	 Gleichstellungsbeauftragte
	  (1) Die Hochschulen fördern bei der Wahrnehmung aller Aufgaben die tatsächliche Durchsetzung der Chancengleichheit von Frauen und Männern und wirken auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin; sie fördern aktiv die Erhöhung der Frauenanteile in allen Fächern und auf allen Ebenen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, und sorgen für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher, künstlerischer und medizinischer Tätigkeit. Bei allen Aufgaben und Entscheidungen sind die geschlechterspez
	-
	-
	-

	  (2) Der Senat wählt in der Regel aus dem Kreis des an der Hochschule hauptberuflich tätigen weiblichen wissenschaftlichen und künstlerischen Personals eine Gleichstellungsbeauftragte und mindestens eine Stellvertreterin für die Dauer von zwei bis vier Jahren; die Grundordnung regelt die Anzahl der Stellvertreterinnen sowie die Dauer der Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterinnen. Die Gleichstellungsbeauftragte legt fest, durch welche ihrer Stellvertreterinnen sie sich allgemein
	-
	-
	-
	-

	  (3) Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die Hochschulleitung bei der Durchsetzung der verfassungsrechtlich gebotenen Chancengleichheit von Frauen und Männern und bei der Beseitigung be-stehender Nachteile für wissenschaftlich und künstlerisch tätige Frauen sowie Studentinnen. Die Gleichstellungsbeauftragte ist in dem für die sachgerechte Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Umfang frühzeitig und umfassend zu informieren. Sie ist dem Rektorat unmittelbar zugeordnet und hat ein unmittelbares Vor
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	  (4) Die Gleichstellungsbeauftragte gehört dem Senat nach § 19 sowie den Berufungskommissionen nach § 48 Absatz 3 und den Auswahlkommissionen nach § 51 Absatz 6 kraft Amtes an; sie kann sich in den Berufungs- und Auswahlkommissionen unbeschadet des § 10 Absatz 6 Satz 1 auch von einem von ihr zu benennenden Mitglied oder einer oder einem von ihr zu benennenden Angehörigen der Hochschule vertreten lassen. Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt an den Sitzungen der Fakultäts- und Sektionsräte, der Hochschulräte
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	  (5) Die Gleichstellungsbeauftragte hat bei Stellenbesetzungen des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals das Recht auf frühzeitige Beteiligung an Stellenausschreibungen, auf Einsicht in Bewerbungsunterlagen sowie auf Teilnahme an Bewerbungs- und Personalauswahlgesprächen. Für Berufungsverfahren gelten die Regelungen der §§ 48 und 51.
	-
	-

	  (6) Die Hochschule stellt der Gleichstellungsbeauftragten die zur wirksamen Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Personal- und Sachausstattung bereit. Die Gleichstellungsbeauftragte ist zur Ausübung ihres Amtes von ihren sonstigen Dienstaufgaben angemessen zu entlasten; die Stellvertreterinnen können entsprechend entlastet werden. Das Wissenschaftsministerium trifft durch Rechtsverordnung, abhängig von der Größe der Hochschule, Regelungen für die Entlastung. Die Hochschule gleicht eine durch die Entlast
	-
	-
	-

	  (7) Die Hochschulen stellen für die Dauer von fünf Jahren Gleichstellungspläne für das hauptberuflich tätige Personal auf und stellen darin dar, wie sie die tatsächliche Durchsetzung der Chancengleichheit von Frauen und Männern gemäß § 2 Absatz 4 fördern. Die Gleichstellungspläne enthalten konkrete Steigerungsziele und Festlegungen zu personellen, organisatorischen und fortbildenden Maßnahmen, mit denen die Frauenanteile auf allen Ebenen sowie auf allen Führungs- und Entscheidungspositionen erhöht werden,
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	  (8) Die Grundordnung kann an den Studienakademien örtliche Gleichstellungsbeauftragte vorsehen. Die Grundordnung regelt das Nähere insbesondere zu deren Wahl, deren Befugnissen unter Berücksichtigung der Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten der DHBW und deren Zuordnung.
	-
	-

	  (9) Die Grundordnung kann abweichend von Absatz 2 Satz 1 eine gemeinsame Gleichstellungsbeauftragte und mindestens eine Stellvertreterin für das weib-liche wissenschaftliche und künstlerische sowie nichtwissenschaftliche Personal vorsehen; die Entscheidung im Senat über die Zusammenführung der Ämter kann nicht ohne Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder nach § 10 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1 Nummer 5 getroffen werden. Die Grundordnung regelt das Nähere zur Ausgestaltung des Amtes, zur Durchführung der Wahl 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 6. Nach § 4 wird folgender § 4 a eingefügt:
	 „§ 4 a
	 Ansprechpersonen für Fragen im 
	 Zusammenhang mit sexueller Belästigung 
	 und für Antidiskriminierung
	  (1) Die Hochschule bestellt für ihre Mitglieder und Angehörigen jeweils eine weibliche und eine männliche Ansprechperson für Fragen im Zusammenhang mit sexueller Belästigung; diese sind in dieser Funktion nicht an Weisungen gebunden. Die Hochschule wirkt darauf hin, dass Mitglieder und Angehörige der Hochschulen vor sexueller Belästigung geschützt werden. Die Hochschule trifft Regelungen zum weiteren Verfahren.
	-
	-
	-

	  (2) Die Hochschule bestellt für ihre Mitglieder und Angehörigen eine Ansprechperson für Antidiskriminierung; diese ist in dieser Funktion nicht an Weisungen gebunden. Die Hochschule wirkt darauf hin, dass Mitglieder und Angehörige der Hochschulen vor Diskriminierungen aus rassistischen Gründen, wegen der ethnischen Herkunft oder der religiösen und weltanschaulichen Identität geschützt werden. Die Hochschule trifft Regelungen zum weiteren Verfahren.
	-
	-
	-

	  (3) Die Funktionen der Ansprechpersonen nach den Absätzen 1 und 2 können miteinander verbunden werden. Möglich ist auch die Verbindung mit der Funktion anderer Beauftragter, zum Beispiel der Gleichstellungsbeauftragten und der Beauftragten für Chancengleichheit, oder die Einrichtung hochschulübergreifender Stellen. Ausgeschlossen ist die Verbindung mit der Funktion der oder des Datenschutzbeauftragten.
	-
	-
	-
	-

	  (4) § 7 Absatz 1, § 12 Absätze 1 bis 4 sowie § 13 Absatz 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) gelten für Mitglieder und Angehörige der Hochschulen, die keine Beschäftigten sind, ent-sprechend. Andere Vorschriften zur Antidiskriminierung bleiben unberührt.“
	-
	-

	 7. § 5 wird wie folgt geändert:
	 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
	  „§ 5
	  Qualitätssicherung“
	 b)  In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „sowie bei der Durchsetzung der Chancengleichheit von Frauen und Männern“ gestrichen.
	 c)  Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 3 und 4 eingefügt:
	   „(3) Die Hochschulen dokumentieren und verfolgen zum Zweck der Sicherung der Qualität des Studien- und Qualifizierungsangebots und des Standorts, des gezielten und ressourcenschonenden Einsatzes von Haushaltsmitteln sowie der Hochschulplanung in pseudonymisierter oder anonymisierter Form die äußeren Verlaufsdaten der Studien- und Qualifizierungsverläufe der Studierenden und des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses, insbesondere Studiendauer, Wechsel von Studiengang und Studienort, Semester d
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	   (4) Die Hochschulen dürfen die Kontaktdaten sowie die äußeren Verlaufsdaten ihrer ehemaligen Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die eine Zulassung erhalten haben, ihrer ehemaligen Mitglieder und Angehörigen sowie ihrer ehemaligen Doktorandinnen und Doktoranden speichern und nutzen, soweit und solange dies für Befragungen zur Verwirklichung der Zwecke nach Absatz 1 im Rahmen des Qualitätsmanagements und von Evaluationen nach den Absätzen 1 und 2 erforderlich ist und die betroffenen Personen nicht w
	-
	-
	-
	-
	-

	 d)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5 und der neue Absatz 5 wird wie folgt geändert:
	  aa) Satz 1 wird aufgehoben.
	  bb)  Im neuen Satz 1 werden die Wörter „und zur Angabe auch personenbezogener Daten“ durch die Wörter „bei den Aufgaben nach den Absätzen 2 bis 4 sowie § 13 Absatz 9“ ersetzt.
	  cc)  Nach dem neuen Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt: 
	    „Die Tatsache, ob die oder der Studierende oder die Teilnehmerin oder der Teilnehmer gemäß Satz 2 an der Befragung mitgewirkt hat, darf Befragten nur zur elektronischen Durchführung von Befragungen zugeordnet werden, solange und soweit dies zur Durchführung der Befragung erforderlich ist. Die Nichtteilnahme an Befragungen darf nicht zu Nachteilen führen.“ 
	-

	  dd)  Im neuen Satz 5 werden die Wörter „Absatz 2 und“ durch die Wörter „den Absätzen 2 und 3 sowie“ ersetzt.
	  ee) Es wird folgender Satz angefügt: 
	    „Unbeschadet der Rechte gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1, zuletzt ber. ABl. L 127 vom 23. Mai 2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung ist die oder der Datenschutzbeauftragte der Hochschule vor der Beschlussfassung über die Satzung z
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 8. § 6 wird wie folgt geändert:
	 a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
	   „(1) Zur besseren Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben haben die Hochschulen untereinander, mit Hochschulen anderer Länder und anderer Staaten, mit den Seminaren für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte, mit staatlichen und staatlich geförderten Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie mit Einrichtungen der Forschungsförderung zusammenzuwirken. Das Zusammenwirken innerhalb des Kreises der Hochschulen ist von den Hochschulen zur Erfüllung ihrer durch gemeinsame spezifische öffentliche Interessen 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 b)  In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „Satz 2“ durch die Angabe „Satz 3“ ersetzt. 
	 c)  Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 
	   „Unter Einrichtungen im Sinne des Satzes 1 fällt insbesondere das Zusammenwirken lehrerbildender Hochschulen untereinander und mit anderen Einrichtungen in Form von Schools of Education.“
	-

	 d) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
	  aa)  In Satz 4 Nummer 1 wird die Angabe „Absatz 6“ durch die Angabe „Absatz 7“ ersetzt. 
	  bb)   In Satz 12 wird die Angabe „Satz 2“ durch die Angabe „Satz 3“ ersetzt.
	 9. § 7 wird wie folgt gefasst:
	 „§ 7
	 Struktur- und Entwicklungsplanung
	  (1) Die Hochschulen stellen für einen Zeitraum von fünf Jahren Struktur- und Entwicklungspläne auf und schreiben sie regelmäßig fort. In den Plänen stellen die Hochschulen die für ihre Profilbildung und strategische und organisatorische Entwicklung wesentlichen Leitlinien im Vergleich zum vorangegangenen Planungszeitraum sowie den Gleichstellungsplan nach § 4 Absatz 7 dar und treffen Festlegungen für die künftige Verwendung freiwerdender Stellen von Professuren. Dabei orientieren sich die Hochschulen an i
	-
	-

	  (2) Die von den Hochschulen beschlossenen Struktur- und Entwicklungspläne nach Absatz 1 sind dem Wissenschaftsministerium spätestens sechs Monate vor Beginn der Planungsperiode zur Zustimmung vorzulegen. Erfolgt eine Entscheidung nicht innerhalb von sechs Monaten nach Einreichung der genehmigungsfähigen Unterlagen, so gilt die Zustimmung als erteilt. Die Zustimmung darf nur versagt werden, wenn die Struktur- und Entwicklungspläne nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen oder wenn sie nicht mit den Ziel
	-
	-
	-
	-
	-

	10.  In § 8 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Einrichtungen“ die Wörter „, die insoweit nach Maßgabe von § 13 mit Mitteln des Landes wirtschaften“ eingefügt.
	-
	-

	11.  In § 9 Absatz 1 Satz 6 und Absatz 8 Satz 2, § 10 Absatz 1 Satz 7, § 16 Absatz 3 Satz 2 Nummer 16, § 19 Absatz 2 Satz 5 Nummer 2 Buchstabe c, § 20 a Absatz 4 Satz 2, § 27 b Absatz 2 Nummern 8 und 9, § 27 d Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 sowie § 32 Absatz 4 Nummer 2 wird das Wort „Ausbildungsstätten“ jeweils durch die Wörter „Dualen Partner“ ersetzt.
	-
	-
	-

	12. § 9 wird wie folgt geändert:
	 a)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
	-

	   „(1 a) Die Hochschule wahrt die Glaubensfreiheit ihrer Mitglieder und Angehörigen. Ungeachtet dessen kann sie eine Verhüllung des Gesichts untersagen, wenn und soweit dies erforderlich ist
	-
	-

	  1.  zur Gefahrenabwehr, insbesondere bei der Nutzung von Laboren,
	-

	  2.  zur Wahrung prüfungsrechtlicher Vorgaben, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit oder zur Identitätsfeststellung, oder
	-

	  3.  zur Erreichung des Ziels einer konkreten Lehrveranstaltung.
	-

	   Näheres einschließlich der Zuständigkeiten regelt die Hochschule durch Satzung.“
	 b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	  aa)  In Satz 1 werden nach dem Wort „entgegenstehen“ die Wörter „; auch der Rücktritt bedarf eines wichtigen Grundes“ eingefügt.
	-
	-

	  bb) Es werden folgende Sätze angefügt:
	    „Die Amtsfortführungspflicht endet, wenn die Mitgliedschaft an der Hochschule endet. Für die Vertreterinnen und Vertreter der Dualen Partner in den Gremien der DHBW gilt die Amtsfortführungspflicht nach Satz 4 ent-sprechend, es sei denn, die bisherigen Vertreterinnen oder Vertreter erklären vor Ablauf ihrer Amtszeit schriftlich gegenüber der Präsidentin oder dem Präsidenten, bei örtlichen Gremien gegenüber der Rektorin oder dem Rektor, dass sie eine Amtsfortführung ablehnen. Die Amtsfortführungspflicht 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 c)  In Absatz 7 Satz 3 werden das Semikolon und der Halbsatz 2 gestrichen.
	 d) Absatz 8 wird wie folgt geändert:
	  aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
	    „Werden Wahlen mit elektronischen Mitteln durchgeführt, ist die Einhaltung der Wahlrechtsprinzipien nach Satz 1 durch technische und organisatorische Vorkehrungen sicherzustellen.“
	-
	-

	  bb)  Im neuen Satz 8 wird nach dem Wort „mehr“ das Wort „wählbare“ eingefügt.
	13.  In § 10 Absatz 3, § 18 a Absatz 1 Sätze 1 und 3 sowie Absatz 4 Sätze 2 und 4, § 19 Absatz 1 Satz 4, Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Halbsätze 1 und 2, Nummer 2, Satz 5 Nummer 1 Teilsätze 1 und 3, Nummer 2 Buchstaben a und b sowie Satz 8 Halbsatz 2, § 24 a Absatz 1 Sätze 1 und 3, Absatz 4 Satz 2 und Absatz 6, § 25 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Halbsatz 1 und Absatz 3 Teilsatz 3, § 27 Absatz 5 Nummer 4, § 27 c Absatz 2 Nummer 2 Buchstaben a bis c, § 27 e Absatz 1 Sätze 1 und 3 sowie Absatz 4 Satz 2 und § 49 Absatz 2
	-
	 

	14. § 10 wird wie folgt geändert:
	 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	  aa) Satz 2 Halbsatz 1 wird wie folgt geändert:
	   aaa)  In Nummer 1 werden nach dem Wort „wahrnehmen“ die Wörter „(Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer)“ eingefügt.
	-

	   bbb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
	     „2.  die Akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach § 52 sowie an Musikhochschulen die Lehrbeauftragten nach § 56; ausgenommen sind die Lehrkräfte nach § 52 Absatz 6 (Gruppe der Akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter),“
	-
	-
	-

	   ccc)  In Nummer 3 werden nach der Angabe „Buchstabe a“ die Wörter „(Gruppe der Studierenden)“ eingefügt.
	   ddd)  In Nummer 4 werden nach der Angabe „Buchstabe b“ die Wörter „(Gruppe der Doktorandinnen und Doktoranden)“ eingefügt.
	-

	   eee)  In Nummer 5 werden nach dem Wort „Mitarbeiter“ die Wörter „(Gruppe der sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)“ eingefügt.
	-

	  bb)  In Satz 8 werden die Wörter „jede Ausbildungsstätte“ durch die Wörter „jeder Duale Partner“ und das Wort „ihrer“ durch das Wort „seiner“ ersetzt.
	-

	 b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
	  aa)  In Satz 4 werden die Wörter „; die Grundordnung kann für bestimmte Fallgruppen Ausnahmen vorsehen; Voraussetzung ist im Einzelfall, dass das Gremium die offene Abstimmung einstimmig beschließt“ durch die Wörter „, wenn dies von einem Gremienmitglied beantragt wird“ ersetzt.
	-
	-
	-

	  bb) Es werden folgende Sätze angefügt:
	    „Die Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind über die Tätigkeit von Senat und Fakultätsräten zu unterrichten, soweit dies mit dem Schutz personenbezogener Daten und dem Beratungsgeheimnis vereinbar ist. Näheres regeln die Hochschulen durch Satzung.“
	-
	-

	 c) Absatz 7 wird wie folgt gefasst:
	   „(7) Die Amtszeit der gewählten Mitglieder der Gremien beginnt jeweils am 1. Oktober, soweit in der Grundordnung nichts Anderes festgelegt ist. Findet die Wahl nach dem festgelegten Amtszeitbeginn statt, so verkürzt sich die Amtszeit entsprechend.“
	-
	-

	15. Nach § 10 wird folgender § 10 a eingefügt:
	 „§ 10 a
	 Online-Sitzungen
	  (1) Eine Einberufung als Telefon- oder Videokonferenz (Online-Sitzung) ist nur zulässig, sofern nicht die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder innerhalb einer von der oder dem Vorsitzenden zu setzenden Frist widerspricht, es sei denn, Präsenzsitzungen sind aus anderen Rechtsgründen ausgeschlossen. In der Niederschrift zur Sitzung ist die Sitzungsform zu vermerken und eine Übersicht der Sitzungsteilnehmer beizufügen.
	-
	-
	-
	-
	-

	  (2) Die Bild- und Tonübertragung von Sitzungen der Organe und Gremien ist zulässig, solange und soweit dies erforderlich ist
	 1.  zur ordnungsgemäßen Durchführung der Online-Sitzung oder
	 2.  im Hinblick auf eine gesetzlich vorgeschriebene Hochschulöffentlichkeit.
	  Eine dauerhafte Speicherung der Aufzeichnung erfolgt nicht.
	-

	  (3) Die Absätze 1 bis 2 gelten für die Organe der Studierendenschaft entsprechend, sofern die Organe deren Anwendung beschließen.“
	16.  In § 11 Absatz 5 Satz 4 werden die Wörter „das hauptamtliche Rektoratsmitglied für den Bereich der Wirtschafts- und Personalverwaltung“ durch die Wörter „die Kanzlerin oder der Kanzler“ und das Wort „dieses“ durch die Wörter „diese oder dieser“ ersetzt.
	17. § 12 wird wie folgt gefasst:
	 „§ 12
	 Datenschutz
	  (1) Die Hochschulen dürfen personenbezogene Daten verarbeiten, wenn und soweit die Verarbeitung zur Erfüllung der Aufgaben der Hochschule erforderlich ist. Sie dürfen zur Pflege der Verbindung zu ihren Absolventinnen und Absolventen gemäß § 2 Absatz 1 Satz 4 deren
	-
	-

	 1. Kontaktdaten, 
	 2. Fakultät und Studiengang, 
	 3. Art und Datum des Abschlusses 
	  speichern und nutzen, soweit die betroffenen Personen nicht widersprechen.
	-

	 (2) Die Hochschulen dürfen 
	 1. zur Entscheidung 
	  a) über die Zulassung zum Studium,
	  b)  über die Gewährung von Nachteilsausgleichen bei Prüfungen und anderen Leistungsnachweisen sowie von Kompensationen und Erleichterungen in der Lehre, 
	-
	-

	  c) über Beurlaubungen und
	  d)  über Erlass und Stundung von Studiengebühren, 
	-

	 2.  für die Durchführung von praktischen Studien-semestern und 
	 3.  bei Bewerbungen für einen Auslandsaufenthalt 
	  die dafür erforderlichen Gesundheitsdaten verarbeiten. Sie dürfen
	-

	 1.  zur Durchführung von Prüfungen in kirchlichen Studiengängen, soweit dies hierfür erforderlich ist, und zur Entscheidung über die Gewährung von Kompensationen und Erleichterungen in der Lehre und Ausnahmen bei Prüfungen aufgrund von religiösen Feiertagen, die dafür erforderlichen Daten, aus denen religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen hervorgehen, und
	 2.  zur Durchführung von Hochschulwahlen die dafür erforderlichen Daten über die Zugehörigkeit zu Kandidatenlisten, aus denen sich mittelbar politische Präferenzen ergeben können,
	-

	 verarbeiten.
	  (3) Die Hochschulen regeln die Verarbeitung personenbezogener Daten, insbesondere die Erhebung, Nutzung, Übertragung sowie die Aufbewahrungsdauer und Löschung durch Satzung. Unbeschadet der Rechte gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 ist die oder der Datenschutzbeauftragte der Hochschule vor der Beschlussfassung über die Satzung zu hören.
	-
	-
	-

	  (4) Die Gleichstellungsbeauftragte, die Ansprechperson für Fragen im Zusammenhang mit sexueller Belästigung, die Ansprechperson für Antidiskriminierung und die oder der Beauftragte für Studierende mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen sowie ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter einschließlich der Stellvertreterinnen und Stellvertreter nach § 4 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2 und Satz 2 Halbsatz 2 sind verpflichtet, auch innerhalb der Hochschule und über die Zeit ihrer Bestellung hinaus, Stillsc
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	  (5) Die DHBW darf den Dualen Partnern nach § 65 c Daten über die dem jeweiligen Dualen Partner zugehörigen Studierenden übermitteln, soweit es sich dabei um den Zeitpunkt der Immatrikulation oder ihrer Aufhebung, den Zeitraum einer Beurlaubung, den Zeitpunkt der Feststellung des Verlusts des Prüfungsanspruchs, den Zeitpunkt der Exmatrikulation oder die Tatsache, dass gegen diesbezügliche Entscheidungen der DHBW Rechtsbehelfe eingelegt wurden, handelt.
	-
	-
	-

	  (6) Studierende sind zur Angabe der Daten verpflichtet, deren Verarbeitung durch die Hochschule zur Durchführung des Studiums erforderlich ist. Studienbewerber und Studienbewerberinnen sind zur Angabe der Daten verpflichtet, deren Verarbeitung durch die Hochschule zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens erforderlich ist. Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten sind zur Angabe der Daten verpflichtet, deren Verarbeitung durch die Hochschule zur Durchführung der Prüfung erforderlich ist. Doktorandinne
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	  (7) Die staatlichen und kirchlichen Prüfungsämter sind verpflichtet, der Hochschule die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen personenbezogenen Daten von Studierenden einschließlich der Angaben zur Religionszugehörigkeit sowie Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten zu übermitteln.
	-

	  (8) Daten von Mitgliedern und Angehörigen sind abgesehen von den Fällen des Absatzes 10 Satz 2 nach dem Ende der Mitgliedschaft oder des Angehörigenverhältnisses unverzüglich zu löschen. Ist zu diesem Zeitpunkt ein Prüfungsverfahren noch nicht abgeschlossen, sind die Daten abweichend von Satz 1nach Abschluss des Prüfungsverfahrens unverzüglich zu löschen. Die Bestimmungen des Landesarchivgesetzes zur Anbietungspflicht sowie sonstige gesetzliche oder satzungsmäßige Dokumentations- und Aufbewahrungspflichte
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-

	 1.  Familienname, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, Anschrift, E-Mail-Adresse,
	-

	 2. Studiengang, Matrikelnummer,
	 3.   Praxissemester, Urlaubssemester oder sonstige Studienunterbrechungen,
	 4.   Ergebnis und Datum der Diplom-Vorprüfung oder Zwischenprüfung,
	 5.   Ergebnis und Datum der Abschlussprüfung des Studienabschlusses mit Gesamtnote und den die Gesamtnote tragenden Einzelnoten,
	 6.  Datum der Immatrikulation und Exmatrikulation sowie Exmatrikulationsgrund
	  für die Dauer von 50 Jahren aufzubewahren, um im Bedarfsfall für die Absolventin oder den Absolventen Ersatzdokumente ausstellen zu können.
	-

	  (9) § 13 des Landesdatenschutzgesetzes bleibt unberührt.
	-

	  (10) Im Übrigen gelten § 15 des Landesdatenschutzgesetzes, § 50 des Beamtenstatusgesetzes sowie die §§ 83 bis 88 des Landesbeamtengesetzes. Abweichend von Satz 1 dürfen die Hochschulen zum Zweck der Beantragung von Förder- und Drittmitteln und zum Zweck der Rechnungsprüfung beim Nachweis der Verwendung von Förder- und Drittmitteln im erforderlichen Umfang personenbezogene Daten, insbesondere auch Personalaktendaten, verarbeiten. Die oder der betroffene Beschäftigte ist über die Übermittlung, insbesondere 
	-
	-
	-
	-
	-

	  (11) Im Übrigen findet das Landesdatenschutzgesetz Anwendung.“
	18. § 13 wird wie folgt geändert:
	 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „eingestellt“ die Wörter „; die Hochschulen sind insoweit im Rahmen der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes ermächtigt, über die ihnen zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu verfügen und Forderungen für das Land einzuziehen“ eingefügt.
	-
	-
	-
	-

	 b) Absatz 2 Sätze 2 bis 8 wird aufgehoben.
	 c)  In Absatz 3 Satz 4 werden nach dem Wort „Ausgaben“ die Wörter „oder die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen“ eingefügt.
	-
	-

	 d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
	  aa)  Dem Wortlaut wird folgender Satz vorangestellt:
	-

	    „Die Universitäten des Landes müssen in Abstimmung mit dem Wissenschaftsministerium für ihre Wirtschaftsführung die Grundsätze des § 26 LHO anwenden.“
	-

	  bb)  Im neuen Satz 2 werden die Wörter „Auf Antrag der Hochschule“ durch die Wörter „Für die anderen Hochschulen“ ersetzt und nach dem Wort „Finanzministerium“ die Wörter „auf Antrag der Hochschule“ eingefügt.
	-

	  cc) Der neue Satz 3 wird wie folgt gefasst:
	    „Die Universitäten und die anderen Hochschulen haben bei einer Wirtschaftsführung nach den Grundsätzen des § 26 LHO jährlich vor Beginn des Haushaltsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen und diesen dem Wissenschaftsministerium bis zu einem von diesem festgesetzten Termin anzuzeigen.“
	-
	-
	-
	-

	  dd)  Im neuen Satz 7 wird die Angabe „Satz 1“ durch die Wörter „den Sätzen 1 und 2“ ersetzt.
	-

	 e) Absatz 9 wird folgender Satz angefügt:
	   „Bei kaufmännisch geführten Hochschulen wird die Berichtspflicht nach Satz 2 im Rahmen von Jahresabschluss und Lagebericht erfüllt.“
	 f) Es wird folgender Absatz 10 angefügt:
	   „(10) Die Hochschulen setzen ein wirksames Flächenmanagementsystem ein und entwickeln in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachressorts ein Kennzahlensystem als Grundlage für eine transparente Bestimmung ihrer Unterbringungsbedarfe.“
	-
	-

	19.  In § 13 a Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe „Absatz 5“ durch die Angabe „Absatz 6“ ersetzt.
	20. § 14 Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:
	  „§ 109 Absatz 3 Satz 2 LHO findet keine Anwendung.“
	-

	21. § 15 wird wie folgt geändert:
	 a) Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben.
	 b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
	  aa)  In Satz 5 werden nach dem Wort „anzuwenden“ die Wörter „; die Grundordnung kann den Sprecherinnen und Sprechern der der Sektion zugeordneten Abteilungen eine stimmberechtigte Amtsmitgliedschaft im Sektionsrat einräumen“ eingefügt.
	-
	-

	  bb) Satz 6 wird wie folgt gefasst:
	    „Die weitere Untergliederung unterhalb der Fakultät in wissenschaftliche und künstlerische Einrichtungen und Betriebseinrichtungen erfolgt durch Senatsbeschluss nach § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7; die Zuständigkeiten der Organe der Fakultät dürfen nicht verändert werden.“
	-
	-
	-

	  cc) Es wird folgender Satz angefügt: 
	    „Durch die Grundordnung kann die Fakultät ermächtigt werden, sich in Studienbereiche zu gliedern, denen jeweils mehrere Studiengänge zugeordnet sind.“
	 c) Absatz 7 wird wie folgt geändert:
	  aa)  In Satz 1 werden die Wörter „Nach Maßgabe der Grundordnung haben die Hochschulen Hochschuleinrichtungen“ durch die Wörter „Hochschuleinrichtungen werden“ ersetzt und nach den Wörtern „dem Rektorat zugeordnet sind“ die Angabe „, eingerichtet“ eingefügt.
	-

	  bb) Folgender Satz wird angefügt:
	    „Das Rektorat informiert die Öffentlichkeit in geeigneter Weise über die an der Hochschule vorhandenen Einrichtungen.“
	22. § 16 wird wie folgt geändert:
	 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	  aa) Satz 2 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
	   „2.  die Kanzlerin oder der Kanzler als das für den Bereich der Wirtschafts- und Personalverwaltung zuständige Rektoratsmitglied,“
	-

	  bb)  In Satz 3 Halbsatz 1 wird das Wort „vier“ durch das Wort „fünf“ ersetzt.
	 b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
	   „(2) Das Rektorat ist verpflichtet, sich eine Geschäftsordnung zu geben, in der es auf Vorschlag der Rektorin oder des Rektors insbesondere festlegt:
	-
	-

	  1.  bestimmte Geschäftsbereiche für seine Mitglieder, in denen sie die Geschäfte der laufenden Verwaltung in eigener Zuständigkeit erledigen oder diese der Hochschulverwaltung zur Erledigung übertragen,
	-
	-

	  2.  Vertretungsregelungen für die Rektoratsmitglieder unbeschadet des Absatzes 2 a,
	-

	  3.  Verfahrensregelungen für das Rektorat, die die Beschlussfähigkeit und das Zustandekommen von Beschlüssen regeln; soweit nichts anderes geregelt ist, gelten die §§ 88 bis 93 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG); Beschlüsse im Rahmen von Sitzungen sind zumindest nach Maßgabe des § 93 LVwVfG zu dokumentieren.
	-
	-

	   Bis zum Erlass einer Regelung zur Vertretung der Rektorin oder des Rektors nach Satz 1 Nummer 2 nimmt die Kanzlerin oder der Kanzler die ständige Vertretung der Rektorin oder des Rektors wahr. Die Rektorin oder der Rektor legt die Richtlinien für die Erledigung der Aufgaben des Rektorats fest. Die Kanzlerin oder der Kanzler ist zugleich Beauftragte oder Beauftragter für den Haushalt nach § 9 LHO. In Haushaltsangelegenheiten können Beschlüsse nur mit Zustimmung der Rektorin oder des Rektors gefasst werden
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 c)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a eingefügt:
	-

	   „(2 a) Das Rektorat bestellt auf Vorschlag der Kanzlerin oder des Kanzlers eine sachkundige Bedienstete oder einen sachkundigen Bediensteten der Hochschulverwaltung im Benehmen mit dem Senat und dem Hochschulrat als Vertreterin oder Vertreter für die Kanzlerin oder den Kanzler, die oder der im Falle der Verhinderung der Kanzlerin oder des Kanzlers oder auf deren oder dessen Weisung die Aufgaben und Funktionen der Kanzlerin oder des Kanzlers wahrnimmt. Das Rektorat kann die Vertreterin oder den Vertreter 
	-
	-
	-
	-

	 d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
	  aa)  In Satz 1 werden nach den Wörtern „Das Rektorat ist“ die Wörter „neben den ihm ausdrücklich zugewiesenen Angelegenheiten“ eingefügt.
	-

	  bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:
	   aaa)  In Nummer 4 werden die Wörter „gemäß § 13 Absatz 2“ gestrichen.
	   bbb)  In Nummer 12 werden nach dem Wort „Studienakademien“ die Wörter „der DHBW“ eingefügt. 
	-

	   ccc)  Nach Nummer 14 werden folgende Nummern 15 bis 17 eingefügt:
	    „15.  die Gewährung von leistungsbezogenen Entgeltbestandteilen,
	-

	      16.  die strategische Entwicklung der Informationsversorgung, der Digitalisierung und des Informationsmanagements,
	-
	-

	      17.  die strukturelle organisatorische und verfahrensmäßige Verankerung des Klimaschutzes innerhalb der Hochschule als Einrichtung unter Berücksichtigung rechtlicher Klimaschutzvorgaben,“
	-

	   ddd)  Die bisherigen Nummern 15 bis 17 werden die Nummern 18 bis 20.
	-

	  cc)  Nach Satz 3 werden die folgenden Sätze eingefügt:
	-

	    „Aufgaben nach Satz 2 Nummern 11 bis 14 gelten nicht als Aufgaben der laufenden Verwaltung. Das Rektorat kann sie auf einen Rektoratsausschuss übertragen, dem neben der Kanzlerin oder dem Kanzler mindestens ein weiteres Rektoratsmitglied angehören muss. Einzelheiten können in den Rechtsverordnungen nach § 38 Absatz 10 LBesGBW und § 60 Absatz 3 LBesGBW geregelt werden.“
	-
	-

	  dd)   In den neuen Sätzen 7 und 8 wird die Angabe „11 bis 14“ jeweils durch die Angabe „11 bis 15“ ersetzt. 
	  ee)  Im neuen Satz 8 werden nach dem Wort „Dekan“ die Wörter „und einem weiteren Mitglied des Dekanats“ und nach dem Wort „übertragen“ die Wörter „, die nach recht-licher Prüfung durch die Kanzlerin oder den Kanzler entscheiden“ eingefügt.
	  ff) Es wird folgender Satz angefügt:
	   „Satz 6 gilt entsprechend.“
	 e)  In Absatz 8 Sätze 1 und 3 wird die Angabe „Nummer 15“ jeweils durch die Angabe „Nummer 18“ ersetzt.
	-

	23.  In § 17 Absatz 5 werden die Wörter „Das hauptamtliche Rektoratsmitglied für den Bereich der Wirtschafts- und Personalverwaltung“ durch die Wörter „Die Kanzlerin oder der Kanzler“ ersetzt und die Wörter „die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst oder“ sowie das Wort „anderen“ gestrichen.
	-
	-

	24. § 18 wird wie folgt geändert:
	 a) Absatz 2 Satz 6 wird wie folgt gefasst:
	   „Wird auch im dritten Wahlgang die erforderliche Mehrheit nicht erreicht, ist das Wahlverfahren zu beenden und die Stelle erneut auszuschreiben.“
	 b) Absatz 3 wird aufgehoben.
	 c)  Die bisherigen Absätze 4 bis 7 werden die Ab-sätze 3 bis 6.
	 d)  Im neuen Absatz 4 wird in Satz 5 die Angabe „Absatz 4“ durch die Angabe „Absatz 3“ ersetzt.
	 e) Der neue Absatz 6 wird wie folgt geändert:
	  aa)  In Satz 2 wird die Angabe „Absatz 6“ durch die Angabe „Absatz 5“ ersetzt.
	  bb) Es wird folgender Satz angefügt:
	    „Über die Vergütung entscheidet der Personalausschuss nach § 20 Absatz 9.“
	-

	25. § 18 a Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:
	  „Im Falle der vorzeitigen Beendigung gilt § 18 Absatz 4 Sätze 6 bis 8 entsprechend.“
	-

	26.  In § 19 Absatz 1 Satz 9 Halbsatz 2, § 27 d Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 sowie der Überschrift von Teil 6 Abschnitt 3 wird das Wort „Ausbildungsstätten“ jeweils durch die Wörter „Duale Partner“ ersetzt.
	-

	27. § 19 wird wie folgt geändert:
	 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	  aa) Satz 2 wird wie folgt geändert:
	   aaa)  In Nummer 1 werden die Wörter „Absätze 1 bis 3“ durch die Wörter „Absätze 1 und 2“ und die Angabe „Absatz 5“ durch die Angabe „Absatz 4“ ersetzt.
	-
	-

	   bbb)  In Nummer 2 wird die Angabe „Absatz 6“ durch die Angabe „Absatz 5“ ersetzt.
	  bb) Satz 8 wird aufgehoben.
	 b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	  aa)  In Satz 5 Nummer 1 Teilsatz 2 werden nach den Wörtern „keiner Fakultät“ die Wörter „oder mehreren Fakultäten“ eingefügt.
	  bb)  In Satz 8 Halbsatz 2 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe „Satz 4“ ersetzt.
	28.  In § 20 Absatz 8 Satz 3 Halbsatz 1 sowie § 20 a Absatz 4 Satz 4 werden die Wörter „einer Ausbildungsstätte“ jeweils durch die Wörter „eines Dualen Partners“ ersetzt.
	-
	-
	-

	29. § 20 wird wie folgt geändert:
	 a) Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt geändert:
	  aa)  In Nummer 1 werden die Wörter „Absätze 1 bis 3“ durch die Wörter „Absätze 1 und 2“ und die Angabe „Absatz 5“ durch die Angabe „Absatz 4“ ersetzt.
	  bb)  In Nummer 4 werden die Wörter „gemäß § 13 Absatz 2“ gestrichen.
	  cc)  In Nummer 6 werden die Wörter „nach leistungs- und belastungsorientierten Kriterien und nach Evaluationsergebnissen“ gestrichen.
	-

	  dd)  In Nummer 10 wird das Wort „zur“ durch die Wörter „zum Entwurf der“ ersetzt.
	  ee)  In Nummer 11 werden nach den Wörtern „des Rektors“ die Wörter „und der Bericht über die Erfüllung der Aufgaben des Hochschulrats“ eingefügt.
	  ff)  In Nummer 13 werden die Wörter „der betrieblichen Ausbildung“ durch die Wörter „beim Dualen Partner“ ersetzt.
	-

	  gg)  In Nummer 14 werden nach den Wörtern „§ 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9,“ die Wörter „mit Ausnahme der Studien- und Prüfungsordnungen,“ eingefügt.
	-

	  hh)  In Nummer 15 wird das Wort „Ausbildungsverträge“ durch das Wort „Studienverträge“ ersetzt.
	-

	 b)  In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „viermal“ durch das Wort „dreimal“ ersetzt.
	 c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
	  aa)  In Satz 2 wird das Wort „nimmt“ durch die Wörter „und die Gleichstellungsbeauftragte nehmen“ ersetzt.
	  bb)  In Satz 7 werden die Wörter „des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG)“ durch das Wort „LVwVfG“ ersetzt.
	-

	 d)  In Absatz 5 Satz 2 werden nach dem Wort „angehören“ die Wörter „; abweichend davon kann die oder der Vorsitzende des Hochschulrats dem Hochschulrat zwölf Jahre angehören, wobei eine Amtszeit neun Jahre nicht überschreiten darf“ eingefügt.
	-
	-

	 e) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
	  aa)  In Satz 1 werden nach dem Wort „vorsehen“ die Wörter „ ; für Online-Sitzungen gilt § 10 a Absätze 1 und 2 entsprechend“ eingefügt.
	  bb) Satz 5 wird aufgehoben.
	  cc)  Im neuen Satz 5 werden das Wort „Er“ durch die Wörter „Der Hochschulrat“ ersetzt und die Wörter „und den Rechenschaftsbericht nach Satz 4“ gestrichen.
	  dd)  Im neuen Satz 7 wird das Wort „viermal“ durch das Wort „dreimal“ ersetzt.
	  ee)  Im neuen Satz 8 werden die Wörter „Absätze 1 bis 3“ durch die Wörter „Absätze 1 und 2“ und die Angabe „Absatz 5“ durch die Angabe „Absatz 4“ ersetzt.
	 f) Absatz 8 Satz 4 wird wie folgt gefasst:
	   „Vertreterinnen und Vertreter der Dualen Partner nach Satz 3 sind die nach Absatz 4 ausgewählten Vertreterinnen und Vertreter der Dualen Partner sowie die Vorsitzenden der Örtlichen Hochschulräte.“
	-

	30. § 20 a Absatz 4 wird wie folgt geändert:
	 a)  In Satz 2 werden die Wörter „; bei der Besetzung der Kommission für Qualitätssicherung sind mindestens die Vorsitzenden der Fachkommissionen und ihre Vertreterinnen oder Vertreter sowie die Vertreterinnen oder Vertreter der Studierenden in den Fachkommissionen zu berücksichtigen“ gestrichen.
	-
	-

	 b) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:
	   „Bei der Besetzung der Kommission für Qualitätssicherung sind mindestens die Vorsitzenden der Fachkommissionen und aus jeder Fachkommission je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Dualen Partner und der Studierenden vorzusehen.“
	-
	-

	 c)  Der neue Satz 5 wird wie folgt gefasst: 
	   „Diese Kommissionen wählen jeweils eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter aus der Gruppe der Vertreterinnen und Vertreter der Dualen Partner.“
	-

	31.  In § 24 Absatz 3 Satz 9 sowie § 27 a Absatz 4 Satz 6 Halbsatz 1 und Satz 7 wird die Angabe „§ 18 Absatz 5“ jeweils durch die Angabe „§ 18 Absatz 4“ ersetzt.
	32. § 24 a Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:
	  „Im Falle der vorzeitigen Beendigung gilt § 18 Absatz 4 Sätze 6 bis 8 entsprechend.“
	-

	33.  In § 25 Absatz 3 werden die Wörter „Die Grundordnung kann vorsehen, dass“ durch die Wörter „Nach Maßgabe der Grundordnung können“ ersetzt.
	-

	34. § 26 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	 a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:
	   „Der Fakultätsrat bestellt für die mit Lehre und Studium zusammenhängenden Aufgaben eine oder mehrere Studienkommissionen, der oder denen jeweils zusätzlich zur Studiendekanin oder zum Studiendekan höchstens zehn Mitglieder, davon vier Studierende, angehören, von denen eine oder einer Mitglied des Fakultätsrats oder der Fachgruppe sein soll und die übrigen von den studentischen Mitgliedern im Fakultätsrat vorgeschlagen werden.“
	-

	 b)  In Satz 5 wird das Wort „fakuItätsübergreifenden“ durch das Wort „fakultätsübergreifenden“ ersetzt.
	35. § 27 wird wie folgt geändert:
	 a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	  aa)  In Satz 2 wird das Wort „des“ durch die Wörter „eines jährlich vor Beginn des Haushaltsjahres aufzustellenden und dem Rektorat sowie dem Wissenschaftsministerium anzuzeigenden“ ersetzt.
	-
	-

	  bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:
	    „Der Wirtschaftsplan darf keinen Fehlbetrag ausweisen.“
	  cc) Der neue Satz 5 wird wie folgt geändert:
	   aaa)  In Halbsatz 1 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe „Satz 4“ ersetzt.
	   bbb)  In Halbsatz 2 wird die Angabe „Satz 5“ durch die Wörter „Sätze 6 bis 8“ ersetzt.
	 b)  In Absatz 5 Nummer 1 werden die Wörter „hauptberufliche Professorinnen oder Professoren“ durch die Wörter „Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer nach § 10 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1 Nummer 1“ ersetzt.
	-
	-

	36.  In § 27 b Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 Buchstaben a und b, § 29 Absatz 3 Satz 2 und Satz 3 Nummer 2 sowie § 32 Absatz 4 Nummer 8 werden die Wörter „in den Ausbildungsstätten“ jeweils durch die Wörter „bei den Dualen Partnern“ ersetzt.
	-

	37. § 27 b wird wie folgt geändert:
	 a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:
	  aa)  In Nummer 3 wird die Angabe „Nummer 17“ durch die Angabe „Nummer 20“ ersetzt.
	  bb)   In Nummer 4 Buchstabe b werden die Wörter „der einzelnen Ausbildungsstätten“ jeweils durch die Wörter „der einzelnen Dualen Partner“, die Wörter „der beteiligten Ausbildungsstätten“ durch die Wörter „der beteiligten Dualen Partner“ und die Angabe „Nummer 16“ jeweils durch die Angabe „Nummer 19“ ersetzt.
	-
	-
	-
	-
	-

	  cc)  In Nummer 4 Buchstabe d werden die Wörter „Zulassung von Ausbildungsstätten“ durch die Wörter „Zulassung von Dualen Partnern“ und die Wörter „der geeigneten Ausbildungsstätten“ durch die Wörter „der geeigneten Dualen Partner“ ersetzt.
	-
	-
	-

	 b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
	  aa)  In Satz 2 werden das Semikolon und der Halbsatz 2 gestrichen.
	  bb)  In Satz 3 werden nach dem Wort „Stellvertreter“ die Wörter „; § 10 Absatz 6 Satz 2 gilt entsprechend“ eingefügt.
	-

	  cc) Sätze 4 und 5 werden aufgehoben. 
	38. § 27 c Absatz 3 wird wie folgt geändert:
	 a)  In Satz 3 werden nach dem Wort „Stellvertreter“ die Wörter „; § 10 Absatz 6 Satz 2 gilt entsprechend“ eingefügt.
	-

	 b) Sätze 4 und 5 werden aufgehoben.
	39. § 27 e Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:
	  „Im Falle der vorzeitigen Beendigung gilt § 18 Absatz 4 Sätze 6 bis 8 entsprechend.“
	-

	40.  Die Überschrift des 4. Abschnitts des 2. Teils wird wie folgt gefasst:
	 „Abschnitt 4
	 Informationsversorgung“
	41. § 28 wird wie folgt gefasst:
	 „§ 28
	 Informationsversorgung
	  (1) Die Hochschulen gewährleisten die bestmögliche Informationsversorgung aller Mitglieder und Angehörigen der Hochschule. Dabei nutzen die Hochschulen die Möglichkeiten und Veränderungen durch die Digitalisierung auf allen Ebenen und in allen Bereichen und betreiben ein entsprechendes Informationsmanagement. Die Hochschulen berücksichtigen bei der Informationsversorgung die Belange von Mitgliedern und Angehörigen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen.
	-
	-
	-
	-
	-

	  (2) Informationsversorgung nach Absatz 1 umfasst die Verfügbarkeit von Informationen jeder Art, insbesondere von Literatur, anderen Medien, Diensten und Systemen, sowie die Planung, Entwicklung, Koordinierung, Verwaltung und den Betrieb von Diensten und Systemen.
	-
	-
	-

	  (3) Zur Informationsversorgung bilden die Hochschulen
	-

	 1. ein einheitliches Informationszentrum oder
	 2.  eine koordinierte Struktur aus Bibliothek und Rechenzentrum.
	-

	  Das Informationszentrum oder die Bibliothek und das Rechenzentrum sind zentrale Betriebseinrichtungen, deren Leitung unmittelbar dem Rektorat untersteht. Das Rektorat kann die Informationsversorgung für einzelne, abgegrenzte Bereiche und Dienste auf andere Stellen übertragen.
	-
	-

	  (4) Die Hochschulen beteiligen sich an hochschulübergreifenden Verbünden und Einrichtungen zur Informationsversorgung und nutzen die Dienstleistungen des Bibliotheksservicezentrums. Sie arbeiten in einem kooperativen Leistungsverbund mit der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe und der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart nach Maßgabe von § 6 zusammen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Landesbibliotheken durch die Bereitstellung von Medien zur Informationsversorgung an den Hochschulen beitrage
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	  (5) Die Hochschulen ermöglichen den Angehörigen ihres wissenschaftlichen Personals die Zweitveröffentlichung nach § 44 Absatz 6 dadurch, dass sie Repositorien vorhalten, sich an solchen beteiligen oder den Zugang zu geeigneten Repositorien Dritter sicherstellen.“
	-

	42.  In § 29 Absatz 5 Satz 2 und § 30 Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „in der Ausbildungsstätte“ jeweils durch die Wörter „beim Dualen Partner“ ersetzt.
	-

	43.  § 29 Absatz 3 a Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
	  „Für Studierende, die im Sommersemester 2020 oder im Wintersemester 2020/2021 eingeschrieben sind, gilt eine von der Regelstudienzeit abweichende, für jedes dieser Semester um ein Semester verlängerte individuelle Regelstudienzeit; das Wissenschaftsministerium kann diese Regelung durch Rechtsverordnung auf weitere Semester erstrecken.“
	-
	-

	44. Nach § 30 wird folgender § 30 a eingefügt:
	 „§ 30 a
	 Tierschutz in der Lehre
	  (1) In der Lehre soll auf die Verwendung von hierfür getöteten Tieren verzichtet werden, sofern wissenschaftlich gleichwertige Lehrmethoden und -materialien zur Verfügung stehen oder die mit dem Studium bezweckte Berufsbefähigung dies zulässt.
	-
	-

	  (2) Die Hochschulen entwickeln unter Gewährleistung der Wissenschaftsfreiheit Lehrmethoden und -materialien, um die Verwendung von Tieren weiter zu vermeiden und zu verringern.
	-

	  (3) Studiengänge sind so zu gestalten, dass Tiere zur Einübung von Fertigkeiten und zur Veranschaulichung von biologischen, chemischen und physikalischen Vorgängen nicht verwendet werden, soweit wissenschaftlich gleichwertige Methoden zur Verfügung stehen. Stehen wissenschaftlich gleichwertige Methoden zur Verfügung, sind Studierende zur Abschlussprüfung zuzulassen, wenn sie die erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen entsprechend diesen Methoden erbracht haben. Genügt ein Studiengang nicht den Anf
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	45. § 32 wird wie folgt geändert:
	 a)  In Absatz 3 Satz 2 Nummer 4 werden die Wörter „Behinderung oder chronischer Erkrankung“ durch die Wörter „Behinderungen oder chronischen Erkrankungen“ ersetzt.
	-
	-

	 b) Absatz 4 Nummer 5 wird wie folgt gefasst:
	  „5.  nachteilsausgleichende Regelungen für Studierende in besonderen Lebenslagen, insbesondere Studierende mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, im Mutterschutz, mit Kindern oder mit pflegebedürftigen Angehörigen,“
	-
	-
	-

	 c) Absatz 5 a Satz 1 wird wie folgt gefasst:
	   „Für Studierende verlängern sich die Fristen für die Erbringung von fachsemestergebundenen Studien- und Prüfungsleistungen in einem Studiengang je Semester jeweils um ein Semester, wenn sie im Sommersemester 2020 oder im Wintersemester 2020/2021 in diesem Studiengang eingeschrieben sind.“
	-
	-
	-
	-

	46.  Nach § 32 werden folgende § 32 a und § 32 b eingefügt:
	-

	 „§ 32 a
	 Online-Prüfungen
	  (1) Prüfungen, die unter Einsatz elektronischer Informations- und Kommunikationssysteme erbracht werden (Online-Prüfungen), regeln die Hochschulen durch die Prüfungsordnung nach § 32. In Textform erbrachte, mündliche oder praktische Online-Prüfungen, die jeweils unter Videoaufsicht durchgeführt werden, sind nach Maßgabe der Absätze 3 bis 6 sowie des § 32 b zulässig. Prüfungen nach Satz 2 sind, soweit sie nicht in Räumen der Hochschule oder in Testzentren durchgeführt werden, freiwillig. Die Freiwilligkeit
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-

	  (2) Für die Online-Prüfung sind ausschließlich von der Hochschule oder in ihrem Auftrag von Dritten betriebene elektronische Informations- und Kommunikationssysteme zulässig. Der Einsatz privater Endgeräte im Rahmen der Online-Prüfung bleibt unberührt. Bei der Nutzung der Informations- und Kommunikationssysteme nach Satz 1 dürfen personenbezogene Daten verarbeitet werden, soweit dies für die Online-Prüfung erforderlich ist. 
	-
	-

	  (3) Über die Durchführung von Online-Prüfungen unter Videoaufsicht sind die Studierenden zu informieren; die Information soll vor dem Zeitpunkt der Anmeldung erfolgen. Dies umfasst die Information über 
	-
	-

	 1. die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten,
	 2.  die technischen Anforderungen an die elektronischen Informations- und Kommunikationssysteme, insbesondere eine zur Gewährleistung einer für eine Videoaufsicht oder die Videokonferenz ausreichenden Bild- und Tonübertragung, sowie an die Internetverbindung, 
	-
	-

	 3.   die organisatorischen Bedingungen einer ordnungsgemäßen Prüfung und
	-

	 4.  die Freiwilligkeit der Teilnahme an einer Online-Prüfung unter Videoaufsicht und den Zeitpunkt, bis zu dem von der Online-Prüfung zurückgetreten werden kann.
	-

	  Die Hochschule soll der Prüfungsteilnehmerin oder dem Prüfungsteilnehmer rechtzeitig vor der Prüfung die Möglichkeit einräumen, die Rahmenbedingungen der Online-Prüfung in Bezug auf Technik, Ausstattung und räumliche Umgebung zu erproben.
	-

	  (4) Vor Beginn einer Online-Prüfung unter Videoaufsicht muss die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer ihre oder seine Identität auf Aufforderung nachweisen, insbesondere durch das Zeigen eines amtlichen Lichtbildausweises oder eines Studierendenausweises mit Lichtbild.
	-
	-
	-
	-

	  (5) Online-Prüfungen in Textform unter Videoaufsicht werden durch in der Regel wissenschaftliches Personal der Hochschule im Sinne des § 44 durchgeführt; mündliche oder praktische Online-Prüfungen unter Videoaufsicht werden als Videokonferenz durchgeführt.  Zur Unterbindung von Täuschungshandlungen ist die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer bei Online-Prüfungen unter Videoaufsicht verpflichtet, die Kamera- und Mikrofonfunktion der zur Aufsicht eingesetzten Kommunikationseinrichtungen zu akti
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	  (6) Eine Aufzeichnung der Prüfung oder anderweitige Speicherung der Bild- oder Tondaten ist unzulässig, soweit sie nicht zur Übertragung der Online-Prüfung unter Videoaufsicht erforderlich ist; die Verbindungsdaten sind unverzüglich zu löschen. Die Regelungen der Prüfungsordnungen zu den Prüfungsprotokollen bleiben unberührt.
	-
	-
	-
	-

	 § 32 b
	 Technische Störung
	  (1) Ist die Übermittlung der Prüfungsaufgabe, die Bearbeitung der Prüfungsaufgabe, die Übermittlung der Prüfungsleistung oder die Videoaufsicht zum Zeitpunkt der Prüfung bei einer Online-Prüfung unter Videoaufsicht nachweislich technisch nicht durchführbar, wird die Prüfung im jeweiligen Stadium beendet und die Prüfungsleistung nicht gewertet. Der Prüfungsversuch gilt als nicht unternommen.
	-

	  (2) Ist die Bild- oder Tonübertragung bei einer Online-Prüfung unter Videoaufsicht nachweislich vo-rübergehend gestört, wird die Prüfung nach Behebung der Störung fortgesetzt. Dauert die technische Störung an, so dass die Prüfung nach der Beurteilung durch die Prüferin oder den Prüfer nicht ordnungsmäßig fortgeführt werden kann, gilt Absatz 1 Sätze 1 und 2 entsprechend.“
	-
	-
	-

	47. § 33 wird wie folgt geändert:
	 a) Satz 2 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
	  „2.  die Kooperation mit einer oder mehreren Bildungseinrichtungen, die eine ordnungsgemäße Vorbereitung der an einer Externenprüfung Interessierten gewährleisten; Externenprüfungen in Verbindung mit den jeweiligen Vorbereitungsprogrammen dieser Bildungseinrichtungen müssen vom Akkreditierungsrat oder von einer Agentur, die vom Akkreditierungsrat zugelassen ist, unter entsprechender Anwendung der Kriterien aus Artikel 2 des Studienakkreditierungsstaatsvertrags und der Rechtsverordnungen nach Artikel 4 Abs
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 b)  In Satz 4 werden nach den Wörtern „Für die“ die Wörter „Akkreditierung oder“ eingefügt.
	48.  In § 37 Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort „Grade“ die Wörter „hinsichtlich der Form der Gradführung“ eingefügt.
	-

	49.  In § 38 Absatz 6 a Satz 1 werden die Wörter „für angewandte Wissenschaften“ jeweils durch die Wörter „ohne Promotionsrecht“ ersetzt.
	-

	50. § 39 Absatz 4 werden folgende Sätze angefügt:
	  „Sie oder er ist berechtigt, die Bezeichnung „Professorin“ oder „Professor“ zu führen. Die Verleihung und deren Widerruf regelt der Senat in der Grundordnung oder durch sonstige Satzung.“
	-
	-

	51. § 41 a wird wie folgt geändert:
	 a)  In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „einmal jährlich“ durch die Wörter „alle zwei Jahre“ ersetzt.
	-

	 b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
	  aa)  In Satz 5 Nummer 4 wird das Wort „Zustimmung“ durch das Wort „Einwilligung“ ersetzt.
	-
	-

	  bb) Satz 7 wird aufgehoben.
	 c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
	   „(5) Sofern Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass betroffene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, betroffene Drittmittelgeber oder Personen nach Absatz 4 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a oder öffentliche Stellen im Sinne des Absatzes 4 Satz 5 Nummer 4 ein schutzwürdiges Interesse daran haben, dass die Auskunft nicht erteilt wird, gibt das Rektorat ihnen schriftlich oder elektronisch Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Erteilung ihrer Einwilligung in die Auskunftserteilung innerhalb eines Monats. Soweit d
	-
	-
	-
	-
	-

	52. § 44 wird wie folgt geändert:
	 a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	  aa)  Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt:
	   „4.  Seniorprofessorinnen und Seniorprofessoren,“
	-

	  bb)  Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden die Nummern 5 und 6.
	 b)  In Absatz 6 Satz 3 wird die Angabe „Absatz 3“ durch die Angabe „Absatz 5“ ersetzt.
	53. § 45 wird wie folgt geändert:
	 a)  In Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 wird das Wort „Hochschullehrinnen“ durch das Wort „Hochschullehrerinnen“ ersetzt.
	-

	 b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
	  aa) Satz 2 wird wie folgt geändert:
	   aaa)  In Nummer 4 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt.
	   bbb)  In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch das Wort „oder“ ersetzt.
	   ccc) Folgende Nummer 6 wird angefügt:
	    „6.  Vorliegen einer Behinderung nach § 2 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder einer schwerwiegenden chronischen Erkrankung.“
	-
	-

	  bb)  In Satz 6 wird die Angabe „Nummer 5“ durch die Wörter „Nummern 5 und 6“ ersetzt.
	 c)  In Absatz 6 a werden die Angabe „30. September 2020“ durch die Angabe „31. März 2021“ und die Wörter „sechs Monate“ durch die Wörter „zwölf Monate“ ersetzt. 
	 d)  In Absatz 7 werden die Wörter „gilt Absatz 6“ durch die Wörter „gelten die Absätze 6 und 6 a“ ersetzt.
	54. § 46 wird wie folgt geändert:
	 a)  In Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 und Satz 8 Halbsatz 1 werden die Wörter „Absätze 6 und 7“ jeweils durch die Wörter „Absätze 7 und 8“ ersetzt.
	-
	-

	 b)  In Absatz 3 Satz 4 werden nach den Wörtern „auf Antrag der Hochschule,“ die Wörter „soweit die Funktionsbeschreibung geändert werden soll,“ eingefügt.
	 c) Es wird folgender Absatz 7 angefügt:
	   „(7) Soweit Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der DHBW an anderen Studienakademien nach § 27 a Absatz 1 Lehrtätigkeiten ausüben, die über die in der Rechtsverordnung nach § 44 Absatz 4 festgelegte Lehrverpflichtung hinausgehen und die zur Sicherstellung des Lehrangebots an dieser Studienakademie erforderlich sind, können diese auch in Nebentätigkeit wahrgenommen werden. Absatz 6 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend.“
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	55. § 47 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
	 a)  In Satz 2 werden die Wörter „Dualen Hochschule“ durch die Angabe „DHBW“ ersetzt. 
	-

	 b) Folgende Sätze werden angefügt:
	   „Professorinnen und Professoren nach Satz 2 können auch berufen werden, wenn sie das Erfordernis nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 oder 3 oder die Einstellungsvoraussetzung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe c nicht erfüllen, sofern die Berufung auch dazu dient, die fehlende Einstellungsvoraussetzung zu erwerben, und eine in diesem Zusammenhang bei Dritten ausgeübte Tätigkeit aus Mitteln Dritter finanziert wird (Tandem-Professur). Professorinnen und Professoren nach Satz 4 werden für die Förderdauer al
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	56. § 48 wird wie folgt geändert:
	 a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	  aa)  In Satz 1 Halbsatz 1 wird die Angabe „Satz 4“ durch die Angabe „Satz 6“ ersetzt.
	  bb)  In Satz 2 werden nach dem Wort „übertragen“ die Wörter „; in diesen Fällen ist die Berufung dem Wissenschaftsministerium anzuzeigen“ eingefügt.
	  cc) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:
	   „§ 74 bleibt unberührt.“
	  dd)  Im neuen Satz 6 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe „Satz 4“ ersetzt.
	 b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
	  aa)  In Satz 1 wird die Angabe „Satzes 9“ durch die Angabe „Satzes 11“ ersetzt.
	  bb)  In Satz 2 werden die Wörter „zwei fachkundige Frauen,“ gestrichen.
	-

	  cc) Nach Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt:
	    „Der Berufungskommission müssen mindestens zwei fachkundige Frauen und zwei fachkundige Männer angehören; darüber hinaus findet § 10 Absatz 2 Satz 2 (Ziel der gleichberechtigten Besetzung mit Frauen und Männern) Anwendung. Auf die Pflichten nach Satz 3 ist in geeigneter Weise hinzuweisen.“
	-
	-
	-
	-

	  dd)  Im neuen Satz 12 werden die Wörter „Sätze 2 und 4 bis 7“ durch die Wörter „Sätze 2 bis 4 und 6 bis 9“ ersetzt.
	 c)  Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3 a eingefügt:
	-

	   „(3 a) Zu den Aufgaben der Berufungskommis-sion gehört die aktive Gewinnung von Bewerberinnen. Auf die Pflichten nach Satz 1 ist in geeigneter Weise hinzuweisen.“
	-
	-

	57. Nach § 48 wird folgender § 48 a eingefügt:
	 „§ 48 a
	 Gemeinsame Berufungen
	  (1) Die Hochschulen können unter den Voraussetzungen des § 48 mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen zur Förderung und Intensivierung ihrer Zusammenarbeit in Forschung und Lehre gemeinsame Berufungen durchführen. Die konkrete Ausgestaltung der jeweiligen gemeinsamen Berufung regeln die Hochschulen mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen durch öffentlich-rechtlichen Vertrag.
	-
	-
	-
	-
	-

	  (2) Die nach Absatz 1 berufenen Personen haben die rechtliche Stellung von Mitgliedern der Hochschule in der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer inne.“
	-

	58. § 49 wird wie folgt geändert:
	 a)  In Absatz 2 Satz 7 wird das Wort „befristeten“ gestrichen.
	-

	 b)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a eingefügt:
	-

	   „(2 a) Professorinnen und Professoren, die Aufgaben in der Krankenversorgung in einem Universitätsklinikum wahrnehmen, werden in der Regel in einem befristeten oder unbefristeten privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnis im Sinne von Absatz 2 Satz 1 eingestellt.“
	-
	-
	-
	-

	 c)  In Absatz 6 Satz 1 Halbsatz 1 werden nach den Wörtern „aus der Hochschule“ die Wörter „, bei Ruhen der Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhältnis oder nach Beendigung des Dienstverhältnisses“ eingefügt.
	-
	-

	 d) Absatz 7 wird wie folgt geändert:
	  aa)  In Satz 1 wird nach der Angabe „Forschungs-“ jeweils die Angabe „ , Lehr-“ eingefügt.
	-
	-

	  bb)  In Satz 6 werden die Wörter „der Forschungsarbeit während des Forschungssemesters“ durch die Wörter „der Tätigkeit im Sinne des Satzes 1“ ersetzt.
	-

	59. § 51 wird wie folgt geändert: 
	 a)   In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „vom Rektorat“ durch die Wörter „von der Rektorin oder dem Rektor“ ersetzt.
	-

	 b)   In Absatz 7 Satz 4 werden in Halbsatz 1 die Angabe „§ 45 Absatz 6“ durch die Wörter „§ 45 Absätze 6 und 6 a“ ersetzt und dem Halbsatz 2 die Wörter „ , es sei denn, dass die Juniorprofessorin oder der Juniorprofessor vor Ablauf von vier Jahren des Beamtenverhältnisses und unter Anrechnung der Vorbeschäftigungszeit eingestellt wird“ angefügt.
	-
	-
	-
	-

	 c) Absatz 9 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
	   „§ 39 Absatz 4 Satz 3 gilt für den Widerruf der Befugnis zur Führung der Bezeichnung entsprechend.“
	-

	60. § 51 a Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
	 a)  In Satz 5 Halbsatz 1 wird die Angabe „§ 45 Absatz 6“ durch die Wörter „§ 45 Absätze 6 und 6 a“ ersetzt.
	-

	 b)   In Satz 10 wird die Angabe „Satz 7“ durch die Angabe „Satz 6“ ersetzt. 
	61. § 52 Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
	  „(6) Akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ferner die an Akademien der Bildenden Künste und der Hochschule für Gestaltung tätigen Künstlerisch-technischen Lehrerinnen und Lehrer, Künst-lerisch-technischen Oberlehrerinnen und Oberlehrer, Ersten Künstlerisch-technischen Oberlehrerinnen und Oberlehrer sowie privatrechtlich beschäftigte Lehrkräfte mit gleichartigen Aufgaben an diesen Hochschulen. Ihnen obliegen im Rahmen ihres Faches auch Dienstleistungen in praktisch-technischer Hinsicht bei küns
	-
	-
	-

	62. § 53 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
	  „Dies gilt nicht für die Professorinnen und Professoren, die nach Maßgabe des § 49 Absatz 2 a in einem privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnis beschäftigt werden; die Wahrnehmung von Aufgaben in der Krankenversorgung in einem Universitätsklinikum wird im Rahmen eines befristeten oder unbefristeten privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnisses geregelt.“
	-
	-
	-

	63. § 55 wird wie folgt geändert:
	 a)  Der Überschrift wird die Angabe „; Seniorprofessur“ angefügt.
	-

	 b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	  aa) Satz 1 wird in zwei Sätzen wie folgt gefasst:
	    „Die Hochschule kann Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren bestellen. Diese müssen die Einstellungsvoraussetzungen nach § 47 erfüllen, eine mindestens dreijährige selbstständige Lehrtätigkeit an einer Hochschule vorweisen und dürfen nicht im Hauptamt dieser Hochschule als Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer angehören oder Privatdozentinnen oder Privatdozenten dieser Hochschule sein.“
	-
	-
	-
	-

	  bb)  Im neuen Satz 3 wird das Wort „Diese“ durch das Wort „Sie“ ersetzt.
	  cc)  Im neuen Satz 4 wird das Wort „Honorarprofessorin“ durch das Wort „Professorin“ und das Wort „Honorarprofessor“ durch das Wort „Professor“ ersetzt.
	-

	  dd) Es wird folgender Satz angefügt:
	    „Die Hochschulen berichten dem Wissenschaftsministerium jährlich über die Anzahl und über die Lehrtätigkeit ihrer Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren.“
	-
	-

	 c) Folgender Absatz 3 wird angefügt:
	   „(3) Die Hochschulen sind berechtigt, Professorinnen oder Professoren im Ruhestand die Bezeichnung „Seniorprofessorin” oder „Seniorprofessor” als akademische Würde zu verleihen. Das Verfahren regelt die Grundordnung. Ein Dienstverhältnis wird dadurch nicht begründet.“
	-
	-
	-
	-

	64.  In § 58 Absatz 2 Nummer 5 Teilsatz 3 werden nach dem Wort „umfasst“ die Wörter „, oder ein Abschluss entsprechend der Rahmenvereinbarung über Fachschulen der Kultusministerkonferenz vom 7. November 2002 in der jeweils geltenden Fassung“ eingefügt.
	-
	 

	65.  In § 60 Absatz 2 Nummer 7 sowie § 62 Absatz 2 Nummer 6 wird das Wort „Ausbildungsvertrag“ jeweils durch das Wort „Studienvertrag“ ersetzt.
	-

	66. § 60 wird wie folgt geändert:
	 a) Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
	   „Bei von mehreren Hochschulen gemeinsam angebotenen Studiengängen soll eine Immatrikulation nach den Sätzen 1 bis 5 an jeder der beteiligten Hochschulen erfolgen.“
	-
	-

	 b)  Es wird folgender Absatz 1 a eingefügt:
	   „(1 a) Eine Hochschule kann durch Satzung regeln, dass an einer europäischen Partnerhochschule eingeschriebene Studierende (Europastudierende) für einen zeitlich begrenzten Zeitraum von höchstens 30 Tagen pro Semester ohne Immatrikulation berechtigt sind, an Lehrveranstaltungen teilzunehmen sowie Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen. Die Satzung bedarf des Einvernehmens des Hochschulrats und der Zustimmung des Wissenschaftsministeriums. Im Rahmen des Programms ‚Erasmus+: European Universities‘ de
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 c)  In Absatz 2 Nummer 7 werden die Wörter „an der DHBW“ durch die Wörter „in den Bachelorstudiengängen an der DHBW“ und die Wörter „einer Ausbildungsstätte“ durch die Wörter „einem Dualen Partner“ ersetzt.
	-
	-

	 d)  In Absatz 3 Nummer 3 werden die Wörter „diese Ausbildungsstätte“ durch die Wörter „diesen Dualen Partner“ ersetzt.
	-

	67.  In § 62 Absatz 2 Nummer 6 Halbsatz 2 sowie in § 65 c Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „der Ausbildungsstätte“ jeweils durch die Wörter „des Dualen Partners“ ersetzt.
	-

	68. § 62 wird wie folgt geändert:
	 a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	  aa)  In Nummer 6 wird das Wort „oder“ am Ende gestrichen.
	  bb)  In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch das Wort „oder“ ersetzt.
	  cc) Folgende Nummer 8 wird angefügt:
	   „8.  sie mit der Ordnungsmaßnahme der Exmatrikulation nach § 62 a Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 belegt worden sind.“
	-

	 b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
	  aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:
	   aaa)  In Nummer 2 wird das Komma durch das Wort „oder“ ersetzt.
	   bbb) Nummer 3 wird aufgehoben.
	   ccc)  Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 3.
	  bb) Satz 2 wird aufgehoben.
	69. Nach § 62 wird folgender § 62 a eingefügt:
	 „§ 62 a
	 Ordnungsverstöße, Ordnungsverfahren
	  (1) Eine Studierende oder ein Studierender begeht einen Ordnungsverstoß, wenn sie oder er
	 1.  durch Anwendung von Gewalt, durch Aufforderung zur Gewalt, durch Bedrohung mit Gewalt oder durch einen schwerwiegenden oder wiederholten Verstoß gegen eine rechtmäßige Anordnung im Rahmen des Hausrechts
	-
	-
	-

	  a)  den bestimmungsgemäßen Betrieb einer Hochschuleinrichtung, die Tätigkeit eines Hochschulorgans, die Durchführung einer Hochschulveranstaltung oder in sonstiger Weise den Studienbetrieb beeinträchtigt, verhindert oder zu verhindern versucht oder
	-
	-
	-

	  b)  ein Mitglied oder eine Angehörige oder einen Angehörigen der Hochschule in der Ausübung ihrer oder seiner Rechte oder Pflichten erheblich beeinträchtigt oder von dieser Ausübung abhält oder abzuhalten versucht,
	-

	 2.  wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat, die zu Lasten eines Mitglieds oder einer oder eines Angehörigen der Hochschule geschehen ist, rechtskräftig verurteilt worden ist und nach Art der Straftat eine Behinderung des Studiums oder der sonstigen Tätigkeit des Mitglieds oder der oder des Angehörigen droht,
	 3.  im Bereich der Hochschule durch sexuelle Belästigung im Sinne des § 3 Absatz 4 des AGG vorsätzlich die Würde einer anderen Person verletzt.
	-
	-

	  (2) Gegen Studierende, die einen Ordnungsverstoß nach Absatz 1 begangen haben, können Ordnungsmaßnahmen verhängt werden. Ordnungsmaßnahmen sind:
	-

	 1. die Androhung der Exmatrikulation,
	 2.  der Ausschluss von der Benutzung von Einrichtungen der Hochschule,
	-

	 3.  der Ausschluss von der Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen bis zu einem Semester,
	 4. die Exmatrikulation.
	  (3) Über die Verhängung einer Ordnungsmaßnahme entscheidet ein Ordnungsausschuss, dem mindestens ein stimmberechtigtes Mitglied aus der Gruppe der Studierenden der Hochschule angehören muss. Der Senat regelt das Nähere zur Zusammensetzung des Ordnungsausschusses und das Verfahren zur Verhängung einer Ordnungsmaßnahme durch Satzung, die der Genehmigung des Rektorats bedarf. Mit der Exmatrikulation ist eine Frist bis zur Dauer von zwei Jahren festzusetzen, innerhalb derer eine erneute Immatrikulation an der
	-
	-

	70.  In § 63 Absatz 1 wird die Angabe „§§ 58 bis 62“ durch die Angabe „§§ 58 bis 62 a“ ersetzt. 
	71. § 65 a wird wie folgt geändert:
	 a)  In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „Satz 2“ durch die Angabe „Satz 1“ ersetzt. 
	 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:
	  aa) Satz 1 wird in zwei Sätzen wie folgt gefasst:
	    „Das Kollegialorgan der Studierendenschaft (legislatives Organ) organisiert sich nach demokratischen Grundprinzipien in parlamentarischen Strukturen. Dieses Organ kann an kleinen Hochschulen auch als Vollversammlung der Studierenden ausgestaltet sein.“
	-
	-
	-

	  bb) Der bisherige Satz 2 wird aufgehoben.
	 c) Absatz 5 werden folgende Sätze angefügt: 
	   „Die Hochschule kann aufgrund einer Vereinbarung mit der Studierendenschaft für diese in deren Namen die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte nach den Beschlüssen der Organe der Studierendenschaft und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erledigen. Die Vereinbarung kann vorsehen, dass die Studierendenschaft hierfür einen Finanzierungsbeitrag leistet.“
	-
	-
	-
	-

	72. § 65 b wird wie folgt geändert: 
	 a)  In Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „§ 16 Absatz 2 Satz 5“ durch die Wörter „§ 16 Absatz 2 Sätze 6 bis 8“, die Wörter „Aufgabe des Hochschulrats“ durch die Wörter „Funktion des Hochschulrats“ und die Wörter „§ 65 a Absatz 3 Satz 2“ durch die Wörter „§ 65 a Absatz 3 Satz 1“ ersetzt. 
	-
	-
	-

	 b) Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt:
	   „Das exekutive Organ der Studierendenschaft hat die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach Abschluss der Rechnungslegung hochschulöffentlich bekanntzumachen. Wurde ein Wirtschaftsplan geführt, ist der Jahresabschluss hochschulöffentlich bekanntzumachen.“
	-
	-
	-
	-

	73. § 65 c wird wie folgt geändert:
	 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
	  aa)  In Satz 1 werden die Wörter „Ausbildungsstätten sind“ und der Punkt gestrichen.
	-

	  bb)  In Satz 2 wird das Wort „Sie“ gestrichen und nach dem Wort „vermitteln“ die Wörter „(Duale Partner)“ eingefügt.
	 b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	  aa)  In Satz 1 und Satz 4 werden die Wörter „zur Ausbildungsstätte“ jeweils durch die Wörter „zum Dualen Partner“ ersetzt.
	  bb)  In Satz 1 werden die Wörter „als Ausbildungsstätte“ durch die Wörter „als Dualer Partner“ und die Angabe „Nummer 17“ durch die Angabe „Nummer 20“ ersetzt.
	-

	  cc) Satz 3 wird wie folgt gefasst:
	    „An mehreren Studienakademien zugelassene Duale Partner dürfen an jeder dieser Studienakademien ihre gesetzlich vorgesehenen Mitwirkungsrechte wahrnehmen; dies gilt für am CAS der DHBW nach § 27 a Absatz 9 zugelassene Duale Partner entsprechend.“
	-
	-
	-

	 c)  In Absatz 3 werden die Wörter „An jeder Ausbildungsstätte“ durch die Wörter „Bei jedem Dualen Partner“ ersetzt.
	-

	74.  In § 67 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 werden die Wörter „Absätze 6 und 7“ durch die Wörter „Absätze 7 und 8“ ersetzt.
	-

	75. § 69 wird wie folgt geändert:
	 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Ausbildungsgänge“ die Wörter „vorbehaltlich des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 10“ eingefügt.
	-
	-

	 b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	  aa)  In Satz 1 werden in Nummer 9 der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt und folgende Nummer 10 angefügt:
	   „10.  sie einzelne weiterbildende Masterstudiengänge im Bereich der europäischen oder internationalen Zusammenarbeit einrichten können, die auf eine Tätigkeit sowohl innerhalb als auch außerhalb des öffentlichen Dienstes ausgerichtet sind.“
	-

	  bb)  In Satz 3 werden in Halbsatz 1 die Wörter „Die Rektorin oder der Rektor“ durch die Wörter „Die Präsidentin oder der Präsident“ und in Halbsatz 2 die Angabe „Absatz 5“ durch die Angabe „Absatz 4“ ersetzt.
	 c)  In Absatz 4 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 
	-

	   „Satz 1 gilt entsprechend für die Befugnisse nach § 12 Absatz 3 und Absatz 6 Satz 7.“
	76. § 70 wird wie folgt gefasst:
	 „§ 70
	 Staatliche Anerkennung
	  (1) Eine Bildungseinrichtung, die nicht in der Trägerschaft des Landes steht und Aufgaben nach § 2 Absatz 1 wahrnehmen will, bedarf der staatlichen Anerkennung als Hochschule. Errichtung und Betrieb nichtstaatlicher Bildungseinrichtungen als Hochschule ohne staatliche Anerkennung durch das Land Baden-Württemberg sind untersagt, sofern nicht eine Ausnahme nach § 72 a Absatz 1 oder 2 oder eine Gestattung nach § 72 a Absatz 3 vorliegt oder es sich nicht um kirchliche Hochschulen im Sinne von Artikel 9 der Ve
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	  (2) Träger einer nichtstaatlichen Hochschule ist, wem das Handeln der Hochschule rechtlich zuzurechnen ist. Betreiber sind die den Träger einer nichtstaatlichen Hochschule maßgeblich prägenden natürlichen oder juristischen Personen.
	-
	-
	-

	  (3) Die staatliche Anerkennung kann kirchlichen oder sonstigen nichtstaatlichen Hochschulen erteilt werden, wenn die Hochschule den institutionellen Anspruch erfüllt, Lehre, Studium und Forschung oder Kunstausübung auf Hochschulniveau zu betreiben; dazu gehört insbesondere, dass
	-

	 1.  nur solche Personen Zugang zum Studium erhalten, die die Voraussetzungen für die Aufnahme in eine entsprechende staatliche Hochschule des Landes erfüllen,
	-

	 2.  nur Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer beschäftigt werden, die die Berufungsvoraussetzungen für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer an den staatlichen Hochschulen des Landes erfüllen und die in einem transparenten, wissenschaftlichen Standards entsprechenden Verfahren unter maßgeblicher Mitwirkung von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern ausgewählt worden sind,
	-
	-
	-
	-

	 3.  nur Bachelor- und Masterstudiengänge angeboten werden, deren Qualität durch eine Akkreditierung nach Maßgabe des Studienakkreditierungsstaatsvertrags nachgewiesen wird, und
	-

	 4.  sichergestellt ist, dass die Einrichtung ihre Aufgaben im Rahmen der durch das Grundgesetz und die Verfassung des Landes Baden-Württemberg gewährleisteten staatlichen Ordnung erfüllt.
	-

	  Zur Sicherung der Wissenschaftsfreiheit muss die nichtstaatliche Hochschule sicherstellen, dass
	 1.  Betreiber, Träger und Hochschule unter Trennung ihrer Aufgabenbereiche einen gegenseitigen Interessenausgleich verbindlich absichern; dabei sind verfassungsmäßig gewährleistete Sonderrechte bekenntnisgebundener Träger und Betreiber zu berücksichtigen,
	-

	 2.  Interessenkollisionen durch die gleichzeitige Ausübung von Leitungsämtern oder -funktionen in der Hochschule und beim Betreiber ausgeschlossen sind,
	-
	-

	 3.  die Kompetenzzuweisungen an die Organe der Hochschule transparent und eindeutig geregelt sind,
	 4.  die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer eigenverantwortlich Lehre, Forschung und Kunstausübung durchführen können,
	-

	 5.  eine akademische Selbstverwaltung besteht, in der Lehre und Forschung sowie, bei entsprechender Ausrichtung der Hochschule, die Künste unter angemessener Berücksichtigung der verschiedenen Beteiligten eigenverantwortlich organisiert und geregelt werden, und
	-

	 6.  die rechtliche Stellung der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer gesichert ist.
	  Ferner soll die nichtstaatliche Hochschule sicherstellen, dass
	-

	 1.  die Hochschulgremien im akademischen Kernbereich von Lehre und Forschung in der Lage sind, ohne Mitwirkung von Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern der Betreiber oder des Betreibers zu beraten und zu beschließen, und
	-
	-

	 2.  die Inhaberinnen und Inhaber akademischer Leitungsämter in angemessenen Zeiträumen neu benannt werden und die akademische Selbstverwaltung maßgeblichen Einfluss auf die Bestellung und Abberufung der Hochschulleitung besitzt.
	-
	-

	  Nichtstaatliche Hochschulen müssen die personelle, sächliche und finanzielle Mindestausstattung sicherstellen, die zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 1 erforderlich ist. Dazu gehört insbesondere, dass die Hochschule
	-

	 1.  sicherstellt, dass ihre Lehrangebote von einem der Hochschulart angemessenen Anteil von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern, die mit einem mindestens hälftigen Anteil ihrer Arbeitskraft an der Hochschule beschäftigt sind, sowie von einem der Hochschulart angemessenen Anteil von nichtprofessoralem Lehrpersonal erbracht werden,
	-
	-
	-

	 2.  über eine Anzahl von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern verfügt, die eine angemessene Erfüllung der Aufgaben der Hochschule ermöglicht,
	-

	 3.  nach ihrer Größe und Ausstattung wissenschaftlichen und, bei entsprechender Ausrichtung der Hochschule, künstlerischen Diskurs ermöglicht und
	-

	 4.  nach ihren strukturellen Rahmenbedingungen und ihrer Mindestausstattung eine der Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 1 Halbsatz 1 angemessene und auf Dauer angelegte Gestaltung und Durchführung des Lehr- und Studienbetriebs sowie von Forschung, Kunstausübung und Verwaltung ermöglicht; dazu gehört insbesondere der ausreichende Zugang zu fachbezogenen Medien.
	-
	-
	-

	  Nichtstaatliche Hochschulen müssen Vorkehrungen nachweisen, mit denen sichergestellt wird, dass den aufgenommenen Studierenden eine Beendigung ihres Studiums ermöglicht werden kann.
	  (4) Das Promotionsrecht und das Habilitationsrecht können einer kirchlichen oder sonstigen nichtstaatlichen Hochschule im Rahmen der staatlichen Anerkennung verliehen werden, wenn
	-
	-

	 1.  sie auf der Grundlage von Forschungsschwerpunkten ein erkennbares wissenschaftliches Profil entwickelt hat, das an andere Hochschulen anschlussfähig ist,
	-
	-

	 2.  wenn die an der Hochschule erbrachten Forschungsleistungen der Professorinnen und Professoren sowie die Forschungsbasierung der Studiengänge den für staatliche Universitäten geltenden Maßstäben entsprechen und
	-
	-
	-

	 3.  wenn die Hochschule über ein geregeltes, transparentes Promotionsverfahren und Habilitationsverfahren verfügt.
	-
	-

	  (5) Für kirchliche Hochschulen kann die Landesregierung Ausnahmen von den Absätzen 3 und 4 zulassen, wenn gewährleistet ist, dass das Studium einem Studium an einer vergleichbaren staatlichen Hochschule gleichwertig ist. Absätze 3 und 4 finden bei kirchlichen Hochschulen nur Anwendung, soweit verfassungsmäßig gewährleistete Rechte der Kirchen nicht entgegenstehen.
	-

	  (6) Staatlich anerkannte Hochschulen führen in ihrem Namen eine Bezeichnung, die einen auf den Träger und den Sitz hinweisenden Zusatz sowie entweder die Angabe „staatlich anerkannte Hochschule“ oder die Angabe „staatlich anerkannte Hochschule für angewandte Wissenschaften“ enthalten muss.
	-

	  (7) Mit der staatlichen Anerkennung erhält die Hochschule das Recht, im Rahmen der Anerkennung Hochschulprüfungen abzunehmen, Hochschulgrade zu verleihen und Zeugnisse zu erteilen; diese vermitteln die gleichen Berechtigungen wie entsprechende Prüfungen, Grade und Zeugnisse der staatlichen Hochschulen.
	-
	-
	-

	  (8) Die Bestimmungen des Teils 3 gelten entsprechend. Prüfungsordnungen und ihre Änderungen sind dem Wissenschaftsministerium anzuzeigen, es sei denn, der Studiengang ist vom Akkreditierungsrat akkreditiert. § 55 Absatz 1 gilt entsprechend; die Bestellung bedarf der Zustimmung des Wissenschaftsministeriums.
	-
	-
	-

	  (9) Das Wissenschaftsministerium kann staatlich anerkannten Hochschulen die Einrichtung von Studienkollegs im Sinne des § 73 im Einzelfall gestatten. Regelungen nach § 73 Absatz 2 Satz 2 bedürfen in diesem Fall der Genehmigung des Wissenschaftsministeriums.
	-
	-

	  (10) Träger von staatlich anerkannten Hochschulen haben keinen Anspruch auf staatliche Finanzhilfe.
	  (11) Das Verfahren nach den Absätzen 1 bis 9 kann über einen Einheitlichen Ansprechpartner im Sinne des Gesetzes über Einheitliche Ansprechpartner für das Land Baden-Württemberg abgewickelt werden. Die §§ 71 a bis 71 e LVwVfG finden Anwendung.
	  (12) Staatlich anerkannte Hochschulen haben das Recht, im Rahmen ihrer staatlichen Anerkennung die Eignungsprüfung nach § 58 Absatz 2 Nummer 6 und die Begabtenprüfung nach § 58 Absatz 2 Nummer 7 abzunehmen. § 58 Absatz 3 Sätze 1, 2, 4 und 5 gilt entsprechend; Regelungen nach § 58 Absatz 3 Satz 2 bedürfen der Genehmigung des Wissenschaftsministeriums.“
	-

	77. Nach § 70 wird folgender § 70 a eingefügt:
	 „§ 70 a
	 Verfahrensregeln
	  (1) Das Wissenschaftsministerium soll vor der Entscheidung über die staatliche Anerkennung eine gutachterliche Stellungnahme des Wissenschaftsrats einholen, in der das eingereichte Konzept für die geplante nichtstaatliche Hochschule anhand der in § 70 Absatz 3 genannten Kriterien bewertet wird (Konzeptprüfung). Ferner soll das Wissenschaftsministerium in regelmäßigen Abständen eine gutachterliche Stellungnahme des Wissenschaftsrats einholen, mit der das Vorliegen der in § 70 Absatz 3 genannten Kriterien b
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	  (2) Die gutachterliche Stellungnahme nach Absatz 1 wird vom Wissenschaftsministerium im Benehmen mit dem Träger der nichtstaatlichen Hochschule beim Wissenschaftsrat eingeholt. Die Beauftragung des Wissenschaftsrats durch das Wissenschaftsministerium ist abhängig zu machen von der Maßgabe, dass dieser
	-

	 1.  eine Gutachterkommission einsetzt, die mehrheitlich mit unabhängigen, nicht der betroffenen Bildungseinrichtung angehörenden, fachlich einschlägig qualifizierten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern besetzt ist, darunter mindestens ein professorales Mitglied einer nichtstaatlichen Hochschule, sowie mit einem studentischen Mitglied,
	-
	-
	-

	 2.  der nichtstaatlichen Hochschule, ihrem Träger, ihrem Betreiber sowie dem Land Gelegenheit gibt, vor der abschließenden Entscheidung über die Akkreditierung zu dem Gutachten Stellung zu nehmen,
	 3.  für Streitfälle eine interne Beschwerdestelle einrichtet, die mit drei, nicht der betroffenen Bildungseinrichtung angehörenden Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlern besetzt ist und
	-
	-
	-

	 4.  das Beschwerdeverfahren einschließlich der einzuhaltenden Fristen regelt.
	-

	  In den Fällen des Absatzes 1 Sätze 2 und 3 ist der wesentliche Inhalt der gutachterlichen Stellungnahme nach erneuter Anhörung der Beteiligten zu veröffentlichen. Der Schutz personenbezogener Daten sowie von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ist zu wahren; §§ 5 und 6 LIFG finden entsprechend Anwendung.
	-
	-
	-

	  (3) Mit der gutachterlichen Stellungnahme berichtet der Wissenschaftsrat dem Land, ob die nichtstaatliche Hochschule im Wesentlichen den Voraussetzungen nach § 70 Absatz 3 entspricht. Er benennt hinreichend bestimmt die Punkte, in denen die nichtstaatliche Hochschule diesen Anforderungen nicht oder nur eingeschränkt gerecht wird. Er kann die Akkreditierung oder Reakkreditierung von der Behebung von Mängeln innerhalb angemessener Fristen abhängig machen. Akkreditierungen und Reakkreditierungen werden in de
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	  (4) Die gutachterliche Stellungnahme erweitert durch die im Verfahren erbrachte sachverständige Bewertung die Erkenntnisgrundlagen des Wissenschaftsministeriums. Sie nimmt die Entscheidung des Wissenschaftsministeriums weder ganz noch teilweise vorweg.“
	-
	-
	-
	-

	78. Nach § 71 wird folgender § 71 a eingefügt:
	 „§ 71 a
	  Gebühren; Kosten der 
	 institutionellen Akkreditierung
	  (1) Für die staatliche Anerkennung erhebt das Wissenschaftsministerium Gebühren. Sie umfassen auch die Auslagen des Wissenschaftsministeriums für die Begutachtung durch den Wissenschaftsrat im Rahmen des Verfahrens der institutionellen Akkreditierung einschließlich anfallender Umsatzsteuer.
	-
	-
	-

	  (2) Die Gebühren trägt der Träger der nichtstaatlichen Bildungseinrichtung, wenn
	-

	 1.  er eine staatliche Anerkennung, deren Verlängerung oder Erweiterung beantragt,
	-

	 2.  seit der letzten Reakkreditierung mindestens zehn Jahre vergangen sind oder
	 3.  die nichtstaatliche Bildungseinrichtung Anlass zu einer erneuten Überprüfung der Anerkennungsvoraussetzungen gegeben hat.
	-

	  (3) Das Landesgebührengesetz findet ergänzend Anwendung.“
	-

	79. § 72 wird wie folgt geändert:
	 a)  In Absatz 1 werden die Wörter „Absätze 2 und 6 Satz 3“ durch die Wörter „Absätze 3 und 4 sowie Absatz 8 Satz 3“ ersetzt.
	 b)  In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „Absatz 2 Nummern 5 und 6“ durch die Wörter „Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 2 Nummer 2 und Satz 2 Nummer 6“ ersetzt.
	 c)  In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „§§ 12 sowie 68 finden“ durch die Wörter „§ 68 findet“ ersetzt.
	80. § 72 a wird wie folgt geändert:
	 a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:
	  aa)  In Nummer 1 werden nach dem Wort „Herkunftsstaat“ die Wörter „oder Herkunftsland“ eingefügt.
	-

	  bb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
	   „2.  das Studienangebot der die Ausbildung durchführenden Einrichtung, soweit dieses auf einen Bachelor- oder Mastergrad hinführt, im Rahmen einer Akkreditierung nach Artikel 3 des Studienakkreditierungsstaatsvertrags akkreditiert oder unter Mitwirkung einer vom Akkreditierungsrat zugelassenen Agentur unter entsprechender Anwendung der Kriterien aus Artikel 2 des Studienakkreditierungsstaatsvertrags und der Rechtsverordnungen nach Artikel 4 Absätze 1 und 2 des Studienakkreditierungsstaatsvertrags zertifi
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	  cc)  In Nummer 4 werden nach den Wörtern „des Herkunftsstaates“ die Wörter „oder des Herkunftslandes“ und nach dem Wort „Herkunftsstaat“ die Wörter „oder Herkunftsland“ eingefügt.
	-

	 b) Absatz 3 werden die folgenden Sätze angefügt:
	   „Wird der Austritt eines Staates aus der Europä-ischen Union wirksam und ist infolgedessen nach Ablauf eines etwaigen Übergangszeitraums nach Maßgabe eines Abkommens nach Artikel 50 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union (konsolidierte Fassung), Amtsblatt der Europäischen Union Nr. C 326 vom 26. Oktober 2012, S. 13, 43, eine bis dahin zulässige Tätigkeit nach Absatz 2 gemäß Satz 7 nicht mehr gestattet, nimmt die Einrichtung nach Satz 7 ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Austritts oder des 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 c)  In Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „jährlich oder“ gestrichen.
	81. § 76 wird folgender Absatz 4 angefügt:
	  „(4) Das Finanzministerium kann im Einvernehmen mit dem Wissenschaftsministerium auf Antrag einer Hochschule dieser die Bauherreneigenschaft in geeigneten Fällen für einzelne Bauvorhaben übertragen. Die Projekt- und Haushaltsverantwortung geht in diesem Fall in den Zuständigkeitsbereich des Wissenschaftsministeriums über.“
	-
	-
	-

	82. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.
	Artikel 2
	Änderung des Universitätsklinika-Gesetzes
	Das Universitätsklinika-Gesetz (UKG) in der Fassung vom 15. September 2005 (GBl. S. 625), das zuletzt durch Artikel 26 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 102) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 1 Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 
	  „Die Vorschriften des Umwandlungsgesetzes (UmwG), Viertes Buch, Erster und Zweiter Teil (§§ 174 bis 177 UmwG) über die Vermögensübertragung (§ 1 Absatz 1 Nummer 3 UmwG), in ihrer jeweils geltenden Fassung können auf eine Vollübertragung oder eine Teilübertragung des Vermögens der Universitäts-Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen GmbH auf das Universitätsklinikum Freiburg der Universität Freiburg in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts entsprechend angewandt werden. Ein zwischen den beteiligt
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. § 4 wird wie folgt geändert: 
	 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „des Personals“ die Wörter „sowie im Wissenstransfer“ eingefügt.
	 b)  In Absatz 4 Satz 5 werden die Wörter „§ 5 Abs. 4 Satz 4 und 5“ durch die Wörter „§ 5 Absatz 4 Sätze 3 und 4“ ersetzt.
	3. § 7 wird wie folgt geändert:
	 a)  In Absatz 1 werden nach Satz 1 folgende Sätze eingefügt:
	-

	   „Die Universität ist verpflichtet, die der klinischen Medizin zugeordneten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer und weiteren Angehörigen des wissenschaftlichen Personals der Universität dem Universitätsklinikum zum Zwecke der Krankenversorgung zur Verfügung zu stellen. Die der klinischen Medizin zugeordneten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer und weiteren Angehörigen des wissenschaftlichen Personals sind verpflichtet, an dem ihrer Universität zugeordneten Universitätsklinikum in der Krankenvers
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
	   „(2) Das Universitätsklinikum und die Universität regeln die Einzelheiten der Zusammenarbeit, zu der sie nach Absatz 1 Sätze 2 bis 4 und 6 verpflichtet sind, durch öffentlich-rechtlichen Vertrag; in ihm sind die jeweiligen Beiträge, die in Forschung, Lehre und Krankenversorgung erbracht werden, sowie die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen auf Selbstkostenbasis zu regeln; der Vertrag bedarf der Zustimmung des Wissenschaftsministeriums. Darüber hinaus können durch öffentlich-rechtlichen Vertrag Ve
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. § 10 wird wie folgt geändert: 
	 a)   In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „§ 17 Abs. 4 und 9“ durch die Wörter „§ 17 Absätze 4 und 7“ ersetzt. 
	-

	 b)   In Absatz 5 Satz 1 Halbsatz 2 werden die Wörter „§ 17 Abs. 7 Satz 2 und 3“ durch die Wörter „§ 18 Absatz 4 Sätze 6 und 7“ ersetzt.
	Artikel 3
	Änderung des Studierendenwerksgesetzes
	Das Studierendenwerksgesetz (StWG) in der Fassung vom 15. September 2005 (GBl. S. 621), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juni 2020 (GBl. S. 426, 427) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1.  Nach § 2 Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a eingefügt:
	-

	  „(2 a) Die Studierendenwerke können auch über die Grenzen von Absatz 1 hinaus Kinderbetreuungseinrichtungen betreiben, insbesondere für Kinder von Hochschulmitarbeiterinnen und Hochschulmitarbeitern.“
	-
	-

	2. Nach § 2 wird folgender § 2 a eingefügt:
	 „§ 2 a
	 Zusammenwirken der Studierendenwerke 
	 untereinander und mit anderen Einrichtungen
	  (1) Zur besseren Erfüllung ihrer Aufgaben haben die Studierendenwerke untereinander, mit den Hochschulen, dem Bund, den Ländern und den Kommunen zusammenzuarbeiten. 
	-
	-

	  (2) Die Zusammenarbeit innerhalb des Kreises der Studierendenwerke ist von den Studierendenwerken zur Erfüllung ihrer durch gemeinsame spezifische öffentliche Interessen bestimmten Aufgaben sicherzustellen. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit sind durch öffentlich-rechtliche Verträge zu regeln. Kooperationsvereinbarungen sollen unbefristet oder für mindestens fünf Jahre geschlossen werden, es sei denn, dies ist nach der Art der Tätigkeit unüblich.
	-
	-

	  (3) Für die Zusammenarbeit der Studierendenwerke mit den Hochschulen, dem Bund, den Ländern und den Kommunen gilt Absatz 2 entsprechend, soweit die Form des öffentlich-rechtlichen Vertrags zulässig ist.“
	3. § 5 wird wie folgt geändert:
	 a) Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:
	   „Hat das Studierendenwerk keine Geschäftsführung und ist auch keine Verhinderungsvertretung bestellt (Führungslosigkeit), wird es für den Fall, dass ihm gegenüber Willenserklärungen abgegeben oder Schriftstücke zugestellt werden, durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrats vertreten.“
	-

	 b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
	  aa)  In Satz 1 wird das Wort „Abwesenheitsvertretung“ durch das Wort „Verhinderungsvertretung“ ersetzt.
	-
	-

	  bb) Folgender Satz wird angefügt:
	   „Die Bestellung endet,
	   1.  wenn sie durch die Geschäftsführerin oder den Geschäftsführer widerrufen wird, 
	   2. durch Rücktritt oder
	   3.  durch Bestellung einer kommissarischen Geschäftsführung.“
	-

	 c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
	   „(6) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer wird auf sechs Jahre bestellt. Wiederbestellung ist möglich. Zur Vermeidung der Führungslosigkeit kann unter der auflösenden Bedingung der regulären Bestellung eine kommissarische Geschäftsführerin oder ein kommissarischer Geschäftsführer bestellt werden.“
	-
	-
	-
	-

	4. § 6 wird wie folgt geändert:
	 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „ihn“ die Wörter „und kann sie oder ihn nach vorheriger Anhörung mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder vorzeitig abbestellen“ eingefügt.
	-

	 b)  Absatz 2 Satz 2 Spiegelstrich 1 wird wie folgt gefasst:
	-

	  „–  die Bestellung einer Verhinderungsvertreterin oder eines Verhinderungsvertreters der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers“
	-

	 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
	  aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
	   aaa)  In Nummer 2 wird das Wort „drei“ durch das Wort „vier“ ersetzt. 
	   bbb)  In Nummer 3 wird nach dem Komma am Ende das Wort „sowie“ eingefügt. 
	   ccc) Nummer 4 wird aufgehoben. 
	   ddd) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 4. 
	  bb)   In Satz 2 wird das Wort „nimmt“ durch die Wörter „sowie eine Vertreterin oder ein Vertreter des Wissenschaftsministeriums nehmen“ ersetzt. 
	-

	 d)  In Absatz 4 werden die Sätze 1 bis 3 wie folgt gefasst:
	-

	   „Die Vertretungsversammlung wählt die Mitglieder des Verwaltungsrats; für jedes gewählte Mitglied ist eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zu wählen. Die studentischen Mitglieder werden auf Vorschlag der studentischen Mitglieder der Vertretungsversammlung gewählt. Den Beginn und die Dauer der Amtszeit bestimmt die Satzung des Studierendenwerks.“
	-
	-

	 e) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
	   „(6) Die Bestellung der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers sowie die Regelung und die Beendigung ihres oder seines Beschäftigungsverhältnisses bedürfen der vorherigen Zustimmung des Wissenschaftsministeriums.“
	-
	-

	5.  In § 7 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „ihre Mehrheit anwesend ist“ durch die Wörter „mehrheitlich anwesend oder nach § 6 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2 vertreten sind“ ersetzt.
	-
	-
	-

	6.  Nach § 7 wird folgender § 7 a eingefügt:
	 „§ 7 a
	 Online-Sitzungen des Verwaltungsrats
	  (1) Online-Sitzungen des Verwaltungsrats können nach Maßgabe der Festlegungen in der Geschäftsordnung auch elektronisch einberufen und durchgeführt werden.
	-

	  (2) Eine Einberufung als Telefon- oder Videokonferenz ist nur zulässig, sofern nicht die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder innerhalb einer von der oder dem Vorsitzenden zu setzenden Frist widerspricht. In der Niederschrift zur Sitzung ist die Sitzungsform zu vermerken und eine Übersicht der Sitzungsteilnehmer beizufügen.
	-
	-
	-
	-

	  (3) Die Bild- und Tonübertragung von öffentlichen Sitzungen der Organe und Gremien ist zulässig, solange und soweit dies erforderlich ist zur ordnungsgemäßen Durchführung der Online-Sitzung. Eine dauerhafte Speicherung der Aufzeichnung erfolgt nicht.“
	-
	-
	-

	7. § 8 wird wie folgt geändert:
	 a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
	   „(3) Neben ihren in Absatz 2 Buchstabe a genannten Vertreterinnen oder Vertretern kraft Amtes entsenden Hochschulen und Studienakademien mindestens eine Lehrkraft und eine Studierende oder einen Studierenden in die Vertretungsversammlung. Die Entsendung weiterer Vertreterinnen und Vertreter regelt die Satzung, welche auch die Größe der dem Studierendenwerk zugehörigen Hochschulen und Akademien im Sinne von § 1 des Akademiengesetzes berücksichtigt.“
	-
	-
	-

	 b)  Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 
	   „(4) § 7 a gilt für Online-Sitzungen der Vertretungsversammlung entsprechend.“
	-

	 8. § 9 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
	  „Den Beginn bestimmt die Satzung des Studierendenwerks.“
	-

	 9. § 12 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
	  „Im Falle von Kooperationsstudiengängen von mehreren durch verschiedene Studierendenwerke betreuten Hochschulen reduziert sich der Studierendenwerksbeitrag an jedem der beteiligten Studierendenwerke in Baden-Württemberg auf die Hälfte.“
	-
	-
	-
	-

	10. § 13 wird folgender Absatz 5 angefügt:
	  „(5) Die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Studierendenwerke des Landes Baden-Württemberg bilden zur Wahrnehmung ihrer gemeinsamen Interessen eine landesweite Vertretung der Geschäftsführungen und bestimmen eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. Näheres regelt eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung von zwei Dritteln der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer bedarf.“
	-
	-
	-
	-
	-

	Artikel 4
	Änderung des Landeshochschulgebührengesetzes
	Das Landeshochschulgebührengesetz (LHGebG) vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1, 56), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Oktober 2019 (GBl. S. 405, 411) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	 

	1.  In § 5 Absatz 1 Nummer 6 werden die Wörter „§§ 30 oder 32 bis 34“ durch die Wörter „§§ 30, 32 bis 34 und 36 a“ ersetzt.
	2.  In § 6 Absatz 6 Halbsatz 1 werden nach den Wörtern „des Bundesinnenministeriums“ die Wörter „am 1. Juli eines Jahres für das folgende Herbstsemester beziehungsweise Wintersemester und am 1. Januar eines Jahres für das folgende Frühjahrssemester beziehungsweise Sommersemester“ eingefügt.
	-
	-

	3.  Nach § 8 Absatz 5 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
	-

	  „Sind Studierende in zwei oder mehreren unterschiedlichen Studiengängen an einer Hochschule des Landes und an einer Hochschule eines anderen Landes der Bundesrepublik Deutschland eingeschrieben, tritt die Gebührenpflicht für das Studium an einer Hochschule des Landes nach Absatz 1 mit Beginn des auf das Datum des ersten Abschlusszeugnisses des Studiengangs an der Hochschule des anderen Landes folgenden Semesters ein.“
	-
	-
	-
	-
	-

	Artikel 5 
	Änderung des Qualitätssicherungsgesetzes
	§ 1 des Qualitätssicherungsgesetzes vom 5. Mai 2015 (GBl. S. 313) wird wie folgt geändert: 
	1.  Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
	  „Abweichend von Satz 1 bestimmen sich die auf die einzelnen Hochschulen entfallenden Beträge nach Satz 1 in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2025 auf der Basis des Studienjahres 2019.“
	-

	2.  In Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 
	-

	  „Abweichend von Satz 1 beträgt der Anteil nach Satz 1 in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2025 12,9404 Prozent der Mittel nach Absatz 1 Satz 2 und wird gerundet.“
	Artikel 6
	Änderung des Akademiengesetzes
	Das Gesetz über die Film- und die Popakademie und die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg (Akademiengesetz – AkadG) vom 25. Februar 1992 (GBl. S. 115), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13. März 2018 (GBl. S. 85, 94) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	-

	1.   In § 5 a Satz 1 werden in Nummer 3 der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt und folgende Nummer 4 angefügt:
	-

	 „4.  im Sommersemester 2020 in diesem Studiengang eingeschrieben waren, jedoch nicht für länger als ein Semester.“
	2.  § 6 wird wie folgt geändert:
	 a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz eingefügt: 
	   „(1 a) Für Studierende gilt eine jeweils um ein Semester verlängerte individuelle Dauer des Studiums nach Absatz 1, wenn sie im Sommersemester 2020 oder im Wintersemester 2020/2021 in einem Studiengang eingeschrieben sind. Bei beurlaubten Studierenden regelt die jeweilige Akademie, abhängig von den Beurlaubungsgründen und der Situation an dieser Akademie, ob die Verlängerung nach Satz 1 Anwendung findet.“
	-
	-
	-
	-

	 b) In Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:
	   „Bei der Berechnung von Fristen für die Erbringung von Studien- und Prüfungsleistungen nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Satz 1 wird bei Studierenden das jeweilige Semester nicht berücksichtigt, wenn sie in diesem Studiengang im Sommersemester 2020 oder im Wintersemester 2020/2021 eingeschrieben waren.“
	-
	-

	Artikel 7
	Änderung des Zweiten Hochschulrechts-
	änderungsgesetzes
	Artikel 27 § 24 des Zweiten Hochschulrechtsänderungsgesetzes vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Dezember 2012 (GBl. S. 677, 681) geändert worden ist, wird aufgehoben.
	-

	Artikel 8
	Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 
	Baden-Württemberg
	Das Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 826), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 914) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 57 Absatz 1 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:
	 „4.  Fachschulräte an Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Pädagogischen Hochschulen sowie Erste Künstlerisch-technische Oberlehrer an den Staatlichen Akademien der Bildenden Künste und an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe,“
	2. Nach § 68 wird folgender § 68 a eingefügt: 
	 „§ 68 a 
	 Prüfungsvergütung
	  Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern im Sinne von § 44 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Landeshochschulgesetz (LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. 2005, 1) in der jeweils geltenden Fassung, die nach Maßgabe von § 46 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 LHG verpflichtet sind, bei staatlichen Prüfungen mitzuwirken, durch die ein Hochschulstudium abgeschlossen wird, kann zur Abgeltung zusätzlicher Belastungen, die durch diese Mitwirkung entstehen, eine Vergütung gewährt werden. Die Höhe der Vergütung ist nach der Schwierigkeit d
	-
	-
	-
	-
	-

	3.  Die Anlage 1 (Landesbesoldungsordnung A) wird wie folgt geändert:
	 a)  Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 10 wird wie folgt geändert:
	  aa)  Nach der Amtsbezeichnung „Kriminaloberkommissar“ wird folgende Amtsbezeichnung eingefügt:
	-

	   „Künstlerisch-technischer Lehrer“
	3)5)

	  bb)  Bei der Amtsbezeichnung „Technischer Lehrer“ mit Funktionszusätzen wird der letzte Funktionszusatz gestrichen.
	-
	5)

	 b)  Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 11 wird wie folgt geändert:
	  aa)  Nach der Amtsbezeichnung „Kriminalhauptkommissar“ wird folgende Amtsbezeichnung eingefügt:
	-
	4)

	   „Künstlerisch-technischer Lehrer“
	2)

	  bb)  Bei der Amtsbezeichnung „Technischer Oberlehrer“ mit Funktionszusätzen wird der letzte Funktionszusatz gestrichen.
	-

	 c)  Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 12 wird wie folgt geändert:
	  aa)  Nach der Amtsbezeichnung „Kriminalhauptkommissar“ wird folgende Amtsbezeichnung eingefügt:
	-
	3)

	   „Künstlerisch-technischer Oberlehrer“
	  bb)  Bei der Amtsbezeichnung „Technischer Oberlehrer“ mit Funktionszusätzen wird der letzte Funktionszusatz gestrichen.
	-

	 d)  Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 13 wird wie folgt geändert:
	  aa)  Nach der Amtsbezeichnung „Erster Kriminalhauptkommissar“ wird folgende Amtsbezeichnung eingefügt:
	-
	-

	   „Erster Künstlerisch-technischer Oberlehrer“
	  bb)  Die Amtsbezeichnung „Fachschulrat“ mit Funktionszusätzen wird wie folgt gefasst:
	1)

	   „Fachschulrat 
	1)

	    an einer Pädagogischen Hochschule“
	Artikel 9
	Änderung des Hochschulzulassungsgesetzes
	§ 1 a des Hochschulzulassungsgesetzes in der Fassung vom 15. September 2005 (GBl. S. 629), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Oktober 2019 (GBl. S. 405) geändert worden ist, wird folgender Satz angefügt: 
	 
	-

	„Dasselbe gilt für ein zusätzliches Lehrangebot, das zur Umsetzung einzuhaltender Hygieneregeln in einer Pandemielage, insbesondere zur Ermöglichung kleinerer Gruppengrößen, außerordentlich und befristet zur Verfügung gestellt worden ist.“
	-
	-

	Artikel 10
	Überleitungsvorschriften
	Die am Tag vor dem Inkrafttreten und am Tag des Inkrafttretens dieses Artikels im Amt befindlichen Technischen Lehrerinnen und Technischen Lehrer, Technischen Oberlehrerinnen und Technischen Oberlehrer sowie Fachschulrätinnen und Fachschulräte, die von der Neufassung des § 52 Absatz 6 des Landeshochschulgesetzes betroffen sind, werden nach Maßgabe der als Anlage angeschlossenen Übersicht übergeleitet. Die Beamtinnen und Beamten führen die neue Amtsbezeichnung.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Artikel 11
	Aufhebung der Hochschul-Datenschutzverordnung
	Die Hochschul-Datenschutzverordnung vom 28. August 1992 (GBl. S. 667), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. Mai 2019 (GBl. S. 225) geändert worden ist, wird aufgehoben.
	-
	-

	Artikel 12
	Neubekanntmachung
	Das Wissenschaftsministerium kann den Wortlaut des Landeshochschulgesetzes in der im Zeitpunkt der Bekanntmachung geltenden Fassung mit neuer Paragrafenfolge bekannt machen und Unstimmigkeiten des Wortlauts beseitigen.
	-
	-
	-

	Artikel 13
	Übergangsbestimmungen
	§ 1
	Anpassung von Grundordnungen, anderen Satzungen und sonstigen Regelwerken
	Die Hochschulen haben Anpassungen ihrer Grundordnungen und anderen Satzungen sowie ihrer sonstigen Regelwerke, deren Erforderlichkeit sich aus diesem Gesetz ergibt, unverzüglich, spätestens jedoch bis zum 31. Dezember 2021 vorzunehmen.
	-
	 

	§ 2
	Findungsverfahren und Wahlen
	(1) Sofern vor Inkrafttreten dieses Gesetzes das Verfahren nach § 18 Absatz 3 LHG in der Fassung vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen wurde, wird es nach den vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Regelungen zu Ende geführt.
	-
	-

	(2) Die Besetzung von Findungskommissionen nach § 20 Absatz 4 LHG, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes zur Auswahl eines Mitglieds des Hochschulrats gebildet wurden, richtet sich auch nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nach den vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Regelungen.
	-
	-

	§ 3
	Institutionelle Unternehmenskooperationen 
	in Forschung und Lehre
	§ 3 Absatz 6 LHG findet Anwendung auf Kooperationen, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes neu begründet, ausgebaut oder wesentlich verändert werden.
	§ 4
	Gleichstellung
	Stellenbesetzungsverfahren, bei denen ein Bewerbungs- und Personalauswahlgespräch vor Inkrafttreten dieses Gesetzes stattgefunden hat, werden nach den vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Regelungen zu Ende geführt.
	-

	§ 5
	Struktur- und Entwicklungsplan
	Soweit dem Wissenschaftsministerium Struktur- und Entwicklungspläne gemäß § 7 LHG vor Inkrafttreten dieses Gesetzes vorgelegt wurden, wird das Zustimmungsverfahren nach den vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Regelungen zu Ende geführt. Dies gilt auch dann, wenn bereits beschlossene Pläne dem Wissenschaftsministerium nicht mehr rechtzeitig vor Inkrafttreten dieses Gesetzes vorgelegt wurden. Können Struktur- und Entwicklungspläne, deren Planungsperiode in der Zeit bis zum 30. Juni 2021 ausläuft, ab I
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	§ 6
	Haushaltsführung
	Soweit Universitäten zum Zeitpunkt des Inkrafttretens noch die kamerale Haushaltsführung verwenden, muss die Umstellung auf die kaufmännische Haushaltsführung bis spätestens zum 1. Januar 2023 erfolgen.
	§ 7
	Stellvertretende Kanzlerinnen und Kanzler
	Die Rektorate haben Bestellungen, deren Erforderlichkeit sich aus § 16 Absatz 2 a LHG in der nach Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung ergibt, bis spätestens zum 31. Oktober 2021 vorzunehmen.
	-
	-
	-

	§ 8 
	Mitgliedschaft im Hochschulrat der DHBW
	Mitglieder, die in der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung in den Hochschulrat der DHBW gewählt oder bestellt wurden und Duale Partner vertreten, können abweichend von § 20 Absatz 5 Satz 2 LHG in der nach Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung länger als neun Jahre, längstens bis zum Ende ihrer Amtszeit dem Hochschulrat angehören.
	-
	-

	§ 9
	Örtliche Hochschulräte der DHBW
	(1) Abweichend von § 27 b Absatz 4 LHG endet die Amtszeit der im Jahr 2020 und 2021 zu wählenden Mitglieder der Örtlichen Hochschulräte nach § 27 b Absatz 2 Nummern 7 bis 9 LHG spätestens am 30. September 2023.
	-
	-

	(2) Mitglieder, die in der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung in einen Örtlichen Hochschulrat gewählt wurden, können abweichend von § 27 b Absatz 4 Satz 1 LHG in der nach Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung länger als neun Jahre, längstens bis zum Ende ihrer Amtszeit dem Örtlichen Hochschulrat angehören.
	-

	§ 10 
	Externenprüfung
	§ 33 Satz 2 Nummer 2 LHG findet bei bereits akkreditierten oder zertifizierten Vorbereitungskursen erstmals Anwendung, wenn nach Auslaufen der bisherigen Akkreditierung oder Zertifizierung eine erneute Akkreditierung oder Zertifizierung ansteht.
	-
	-
	-

	§ 11
	Führung von Graden des Vereinigten Königreichs
	Britische Hochschulgrade, die während der Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union erworben wurden, können weiterhin in der verliehenen Form ohne Herkunftsbezeichnung geführt werden.
	-
	-

	§ 12
	Vertrauenskommission
	Soweit die Vertrauenskommission nach § 41 a Absatz 5 LHG in der vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung angerufen wurde, sind die Verfahren gemäß § 41 a Absatz 5 LHG in der vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung durchzuführen und zu beenden. Im Übrigen sind die Vertrauenskommissionen unverzüglich aufzulösen.
	-
	-

	§ 13
	Berufungen
	Die Besetzung von Berufungskommissionen nach § 48 Absatz 3 LHG, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes zur Vorbereitung eines Berufungsvorschlags gebildet wurden, richtet sich auch nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nach den vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Regelungen.
	-
	-

	§ 14
	Privatrechtlich beschäftigte Lehrkräfte 
	an Akademien der Bildenden Künste und 
	der Hochschule für Gestaltung
	Für die den bisherigen Technischen Lehrerinnen und Lehrern, Technischen Oberlehrerinnen und Oberlehrern, Fachschulrätinnen und Fachschulräten in der Vergütung gleichgestellten privatrechtlich beschäftigten Lehrkräfte an Akademien der Bildenden Künste und der Hochschule für Gestaltung im Sinne des § 52 Absatz 6 LHG in der Fassung vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingestellt wurden, finden die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Regelungen weiterhin 
	-
	-

	§ 15
	Anerkennung als nichtstaatliche Hochschule
	Soweit zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes ein Antrag einer nichtstaatlichen Bildungseinrichtung auf staatliche Anerkennung oder Verlängerung oder Erweiterung der staatlichen Anerkennung als nichtstaat-liche Hochschule eingegangen ist, wird das damit begonnene Verfahren auf der Grundlage der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Regelungen abgeschlossen.
	-
	-

	§ 16
	Bildung der Verwaltungsräte und der Vertretungsversammlungen der Studierendenwerke
	-

	§ 6 Absatz 4 Satz 3 StWG findet erstmals für die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes neu zu wählenden Mitglieder der Verwaltungsräte Anwendung. § 9 Absatz 2 Satz 2 StWG findet erstmals für die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes neu zu wählenden Mitglieder der Vertretungsversammlungen Anwendung.
	-
	-

	§ 17
	Verwaltungsräte der Studierendenwerke
	§ 7 Absatz 1 StWG findet erstmals Anwendung, nachdem die Mitglieder des Verwaltungsrats nach Maßgabe des § 6 Absatz 4 StWG gewählt wurden. Die vierte Vertreterin oder der vierte Vertreter der Studierenden nach § 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 StWG ist nachzuwählen. 
	-
	-

	§ 18
	Studierendenwerksbeiträge bei 
	Kooperationsstudiengängen
	§ 12 Absatz 2 Satz 3 StWG findet erstmals zum dem Inkrafttreten dieses Gesetzes folgenden Semester Anwendung.
	-
	-

	§ 19 
	Hochschul-Datenschutzverordnung
	(1) Bei Absolventinnen und Absolventen, die ihr Studium bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen haben, wird ein Wunsch nach einer fortdauernden Speicherung der Daten nach § 12 Absatz 8 Satz 4 unterstellt, solange und soweit die Absolventin oder der Absolvent der Hochschule gegenüber nicht das Gegenteil erklärt.
	-
	-
	-
	-

	(2) Bis zum Erlass der Satzungen nach § 12 Absätze 3 und 6 LHG in der Fassung dieses Gesetzes findet die Hochschul-Datenschutzverordnung in der Fassung vor Inkrafttreten dieses Gesetzes Anwendung, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2021. Für das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) gilt die Hochschul-Datenschutzverordnung in der Fassung vor Inkrafttreten dieses Gesetzes fort, solange und soweit das KITG auf § 12 Absatz 1 Satz 4 LHG in der Fassung vor Inkrafttreten des Dritten Hochschulrechtsänderung
	-
	-
	-

	Artikel 14
	Inkrafttreten
	(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft, soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist.
	(2) Artikel 1 Nummern 76 bis 78 tritt am 1. September 2022 in Kraft; dies gilt nicht für § 70 Absatz 8 Satz 3 LHG in der Fassung dieses Gesetzes. Artikel 1 Nummer 61, Artikel 8 und Artikel 10 treten am ersten Tag des auf die Verkündung folgenden Monats in Kraft.
	-
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